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1 Planungsanlass 

Der Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch soll deutlich erhöht 

werden. Der Ausbau der erneuerbaren Energien entspricht den Zielen des 

Klimaschutzes und dem Ziel, sich von fossilen Energieträgern unabhängiger zu machen. 

Das Vorhaben, Anlagen zur Gewinnung von erneuerbaren Energien zu errichten und zu 

betreiben, entspricht daher dem besonderen Interesse der Allgemeinheit an einer 

sicheren und gleichsam nachhaltigen Energieversorgung. Entsprechend dem EEG 

(2023) liegt die Errichtung und der Betrieb von Anlagen und dazugehörigen 

Nebenanlagen im überragenden öffentlichen Interesse. 

Die Gemeinde Groß Kummerfeld hat sich entschlossen, auf dem Gemeindegebiet 

Flächen für Freiflächenphotovoltaikanlagen bereit zu stellen. Die Gemeinde Groß 

Kummerfeld hat in seiner Sitzung am 11.05.2023 die 11. Änderung des 

Flächennutzungsplans und die Aufstellung des vorhabenbezogenen B-Plans Nr. 10 für 

das Gebiet „„nordwestlich der Ölstraße, südwestlich der Verbindungsstraße am 

Steinkamp / Brammerhörn, Am Ende des Hintersten Steinkampweges, beidseitig des 

Willingrader Grenzgrabens“ beschlossen. Durch die Aufstellung der Bauleitpläne wird 

die planungsrechtliche Grundlage geschaffen, um Freiflächenphotovoltaikanlagen 

innerhalb der Geltungsbereiche zu errichten und zu betreiben.  

Entsprechend § 2 Abs. 4 BauGB ist für die Aufstellung von Bebauungsplänen eine 

Umweltprüfung durchzuführen. In diesem Teil der Unterlagen werden die voraussichtlich 

erheblichen Umweltauswirkungen der Planung ermittelt, beschrieben und bewertet.  

Die GFN mbH wurde mit der Erstellung des Umweltberichts beauftragt, der alle 

naturschutzrechtlich erforderlichen Inhalte umfasst.  
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2 Beschreibung der Geltungsbereiche 

Im Zuge des Verfahrens wird der B-Plan Nr. 10 aufgestellt und die 11. Änderung des 

Flächennutzungsplans durchgeführt. Die Geltungsbereiche der Verfahren sind 

deckungsgleich. 

2.1 Lage im Raum 

Die Geltungsbereiche liegen nördlich in der Gemeinde Groß Kummerfeld im Kreis 

Segeberg. Großräumig befinden sich die Geltungsbereiche zwischen Neumünster und 

Segeberg, rd. 450 m nördlich von Willingrade, 1,2 km östlich von Groß Kummerfeld und 

2,8 km östlich von Gönnebek. Kleinräumig liegt das Vorhaben nördlich bzw. westlich der 

Ölstraße und südlich der Straße Brammerhörn. 

 

Abbildung 1: Lage im Raum. Roter Kreis = Lage der Geltungsbereiche 
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2.2 Abgrenzung der Geltungsbereiche 

Die rd. 43 ha großen Geltungsbereiche befinden sich im Kreis Segeberg in der 

Gemeinde Groß Kummerfeld.  

Die Geltungsbereiche umfassen die Flurstücke 

Gemarkung Flur Flurstücke 

Groß Kummerfeld 7 74, 75 

8 7, 9/1, 10, 11, 16/2, 17, 18, 19/2, 23/3, 

teilweise 29,  

Willingrade 3 2/5, 8/5, 8/6 

 

Die Grenzen der Geltungsbereiche verlaufen 

im Norden entlang der Ölstraße 

im Osten entlang der Ölstraße 

im Süden entlang der Straße Brammerhörn 

im Westen entlang der Flurstücksgrenzen 

 

Die nachfolgende Abbildung gibt eine Übersicht über die Abgrenzung im Raum. 
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Abbildung 2: Lage und Abgrenzung der Geltungsbereiche 

 

2.3 Nutzung der Geltungsbereiche 

Die Geltungsbereiche liegen im Naturraum der Holsteinischen Vorgeest. Von den 

nacheiszeitlich entstandenen Hoch-, Niedermooren, Heiden und Binnendünen sind nur 

noch wenige Relikte vorhanden. Charakteristisch für die Vorgeest sind Knicks, die 

jedoch nur noch selten ihre ursprüngliche Lage besitzen. Der Anteil der Grünlandflächen, 

in dem überwiegend landwirtschaftlich genutzten Naturraum, wurde in der 

Vergangenheit zugunsten des Ackerbaus verringert.  

Die Flächen innerhalb der Geltungsbereiche werden landwirtschaftlich genutzt 

(Grünland- und Ackerbau) und überwiegend durch ein Knicknetz gegliedert. 
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Es schließen allseitig weitere landwirtschaftlich genutzte Flächen an, die ebenfalls 

überwiegend von einem Knicknetz durchzogen sind. Östlich bzw. südlich grenzt die 

Ölstraße und im Norden die Straße Brammerhörn. 

 

2.4 Vorhabenbeschreibung  

Die Errichtung der Freiflächen-Photovoltaik-Anlage wird auf rd. 21,8 ha überschirmter 

Anlagenfläche vorgesehen. Die umzäunte Fläche umfasst 37,5 ha. Für Verkehrsflächen, 

Infrastrukturbereiche, Zaunpfosten und elektrotechnische Komponente werden rd. 1,8 

ha beansprucht (vgl. Kap. 4.4.2).  

Die PV-Module werden auf sog. Tischreihen montiert, die aus Metallprofilen bestehen. 

Im Boden werden die Module mit gerammten Stahlträgern verankert. 

Die Bauhöhen betragen für die PV-Module, Gebäude und weitere notwendige 

Nebenanlagen max. 3,5 m ü. Geländeoberfläche. Ausnahmen bilden die Bauhöhen der 

Wechselrichtergebäude sowie der Masten für Überwachungskameras mit einer Höhe 

von max. 4,5 m ü. Geländeoberfläche. Von den Höhenfestsetzungen ausgenommen 

sind notwendige Blitzschutzeinrichtungen. 

Der Abstand der Solarmodule zum Grund (Geländeoberfläche bis Unterkante Tisch) wird 

ca. 60 cm betragen. Zwischen den Reihen der Solarmodule ist ein Abstand von mind. 

2,5 m einzuhalten. 

Neben den Modulen inklusive Gestelle werden weitere Nebenanlagen wie 

Wechselrichter-, Transformatoren- und Übergabestationen notwendig.  

Die verkehrliche Erschließung folgt über die Anbindung an die Ölstraße, die Straße 

Brammerhörn sowie des Hintersten Steinkampweges.  

Die Nutzungsart und -intensität der Fläche im Bereich der Module wird als extensive 

Grünlandbewirtschaftung durch Beweidung oder Mahd bestimmt. 
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3 Planungsgrundlagen 

3.1 Vorgaben der Raumordnung  

Im Landesentwicklungsplan und dessen Fortschreibung sind Hinweise zu 

Freiflächenphotovoltaikanlagen dargestellt. 

3.1.1 Fortschreibung des Landesentwicklungsplans (LEP) 
(2021) 

Gemäß der Fortschreibung des LEP soll die Entwicklung von PV-Freiflächenanlagen 

(Photovoltaik und Solarthermie) möglichst freiraumschonend sowie raum- und 

landschaftsverträglich erfolgen. Die Abstimmung der Flächen soll 

gemeindegrenzübergreifend erfolgen. Um eine Zersiedelung der Landschaft zu 

vermeiden, sollen derartige raumbedeutsame Anlagen vorrangig ausgerichtet werden 

auf:  

− bereits versiegelten Flächen, 

− Konversionsflächen aus gewerblich-industrieller, verkehrlicher, 

wohnungsbaulicher oder militärischer Nutzung und Deponien,  

− Flächen entlang von Bundesautobahnen, Bundesstraßen und Schienenwegen 

mit überregionaler Bedeutung oder  

− vorbelastete Flächen oder Gebiete, die aufgrund vorhandener Infrastrukturen ein 

eingeschränktes Freiraumpotenzial aufweisen.  

Die Inanspruchnahme von bisher unbelasteten Landschaftsteilen sowie die Entstehung 

von bandartigen Strukturen sollen vermieden werden und dazu einzelne und 

benachbarte Anlagen eine Gesamtlänge von 1.000 m nicht überschreiten. Wenn diese 

Gesamtlänge überschritten wird, sollen ausreichend große Landschaftsfenster 

eingerichtet werden. Eine pauschale Größenordnung wird dabei nicht festgelegt, als 

Orientierung dienen die 1.000 m Gesamtlänge. Für eine landschaftsgerechte 

Eingrünung soll Vorsorge getroffen werden. 

Entsprechend dem Landesentwicklungsplan sind PV-Freiflächenanlagen ab einer Größe 

von rd. vier Hektar grundsätzlich als raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen nach 

§ 3 Abs. 1 Nr. 6 ROG einzustufen, wobei nicht ausgeschlossen werden kann, dass auch 

kleinere Anlagen je nach Ausstattung der Landschaft oder dem Umfeld ebenfalls als 

raumbedeutsam eingestuft werden können. Raumbedeutsame PV-Freiflächenanlagen 

gemäß Ziffer 4.5.2. Abs. 3 LEP sind innerhalb der nachfolgenden Bereiche nicht 

zulässig: 

- Vorranggebieten für den Naturschutz und Vorbehaltsgebieten für Natur und 

Landschaft, 

− Regionalen Grünzügen und Grünzäsuren,  
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− Schwerpunkträumen für Tourismus und Erholung und Kernbereichen für 

Tourismus und/oder Erholung (dies gilt nicht für vorbelastete Flächen oder 

Gebiete, die aufgrund vorhandener Infrastrukturen, insbesondere an 

Autobahnen, Bahntrassen und Gewerbegebieten, ein eingeschränktes 

Freiraumpotenzial aufweisen). 

Gem. LEP (MILIG-SH 2021) liegt die Planung im ländlichen Raum südöstlich von dem 

Zentralort Neumünster und westlich von dem Zentralort Trappenkamp. Im Nordwesten 

und Südosten sind Stadt- und Umlandbereiche im ländlichen Raum und die 10 km 

Umkreise um die Zentralorte von Neumünster und Bad Segeberg. Südlich von dem 

Vorhaben verläuft die B 205 als Verkehrsstraße und Süden die Bahnstrecke Neumünster 

– Bad Oldesloe. Nördlich ist die B 430 als Verkehrsstraße. Weitere Infrastrukturlinien 

führen in weitere Umgebung fort. In räumlicher Nähe zum Vorhaben liegt ein 

Entwicklungsraum für Tourismus und Erholung. Darstellung aus dem weiteren Umfeld 

umfassen eine Biotopverbundachse, eine Landesentwicklungsachse, Vorbehaltsräume 

für Natur und Landschaft sowie weitere Entwicklungsräume für Tourismus und Erholung.  
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Abbildung 3: Auszug aus dem 2. Entwurf zum LEP (MILIG-SH 2021). Roter Kreis = Lage der 

Geltungsbereiche 
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3.1.2  Regionalplan 

Der Regionalplan für den Planungsraum I (IM-SH 1998) enthält keine detaillierten Inhalte 

bezüglich der Nutzung von Solarenergie und wird derzeit fortgeschrieben. Das Potenzial 

an erneuerbaren Energien aus Biomasse und Solarenergie soll allgemein stärker genutzt 

und der Ausstieg aus der Nutzung von Atomenergie (Kernkraftwerke Brunsbüttel und 

Brokdorf) vorangetrieben werden1.  

Die Geltungsbereiche befinden sich östlich des Stadt- und Umlandbereiches in 

ländlichen Räumen von Neumünster. Südlich liegen Gebiete mit besonderer Bedeutung 

für Tourismus und Erholung und ein Schwerpunktbereich für die Erholung. Außerdem 

sind mehrere Gebiete mit besonderer Bedeutung für den Abbau oberflächennaher 

Rohstoffe im Umfeld der Planung. Östlich verläuft eine Nahbereichsgrenze und im 

Norden sind mehrere Windvorranggebiete gemäß Teilfortschreibung der Regionalpläne 

zum Sachthema Wind (Beschluss 2020) dargestellt. 

In weiterer Entfernung verlaufen regionale Infrastrukturen mit der Bundesstraße und der 

Bahnstrecke.  

 

Abbildung 4: Auszug aus dem Regionalplan (Planungsraum IV) (IM-SH 2005) 

  

 

1 Am 15.03.2023 wurden die letzten Atomreaktoren in Deutschland vom Netz genommen. Das Atomkraftwerk Brokdorf 

wurde bereits am 31.12.2021 abgeschaltet. Die Anlagen in Brunsbüttel und das AKW Krümmel wurde bereits 

am 21.Juli 2007 bzw. 06.August 2011 abgeschaltet. 
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3.1.3 Bebauungsplan und Flächennutzungsplan  

Im gültigen Flächennutzungsplan werden die Geltungsbereiche als Flächen für die 

Landwirtschaft dargestellt. Im Norden und im Süden grenzen Gemeindestraßen an das 

Vorhaben an. Weitere Flächen für den überörtlichen Verkehr und für die örtlichen 

Hauptverkehrszüge liegen im Umfeld. An den Gemeindestraßen befinden sich 

Pumpwerke für Erdöl. In weiterer Entfernung zu den Geltungsbereichen sind Flächen für 

die Forstwirtschaft sowie im Süden gemischte Bauflächen dargestellt.  

 

Abbildung 5: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan und der Legende der Gemeinde Groß 

Kummerfeld. 

Lage im Raum. Roter Kreis = ungefähre Lage der Geltungsbereiche 

3.2 Vorgaben der Landschaftsplanung 

3.2.1 Landschaftsrahmenplan 

Die Geltungsbereiche liegt gemäß Darstellungen im Landschaftsrahmenplan (LRP) für 

den Planungsbereich III (MELUND-SH 2020) in einer Knicklandschafts als historische 

Kulturlandschaft. Die nördliche Planungsfläche befindet sich zudem in einem sonstigen 

Gebiet mit oberflächennahen Rohstoffen.  

Im Umfeld der Geltungsbereiche liegen mehrere Verbundachsen, klimasensitive Böden 

und Wälder > 5 ha wie u.a. der Staatsforst Neumünster. Neben dem Staatsforst sind 

weitere kleine bis mittelgroße Wälder vorhanden. Östlich und südlich ist zudem ein 

Gebiet mit besonderer Erholungseignung ausgewiesen.   

 

 



 

GFN mbH (23-085) 13.11.2023: Gemeinde Groß Kummerfeld: 11. Änderung des Flächennutzungsplans und Aufstellung 

des B-Plans Nr. 10 11  

 

Abbildung 6: Ziele der Landschaftsrahmenplanung (MELUND-SH 2020) 
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3.2.2 Landschaftsplan 

LP „Bestand“: Gemäß dem LP „Bestand“ (Abbildung 7) sind die landwirtschaftlichen 

Nutzflächen im Plangebiet als Acker und Grünland (gemäht/beweidet) ausgewiesen. 

Entlang der Flächen und angrenzenden Verkehrsstraßen sind teilweise Knicks 

vorhanden. Von Norden nach Süden verläuft ein ehemaliger Verlauf von Erdölpumpen 

und -leitungen.  

Im näheren Umfeld der Planung führen weitere landwirtschaftlichen Flächen, welche 

teilweise durch Knicks und Einzelgehölze strukturiert sind, fort (Landgesellschaft SH 

1998). 

 

Abbildung 7: Ausschnitt aus dem LP -Bestand- der Gemeinde Groß Kummerfeld 

(Landgesellschaft SH 1998). 

Lage im Raum. Roter Kreis = Lage der Geltungsbereiche 

 

LP „Entwicklung“: Gemäß dem LP „Entwicklung“ (Abbildung 8) werden die Flächen für 

die Landwirtschaft als Acker oder Grünland im Wechsel der Fruchtfolge genutzt. 

Strukturiert sind die Flächen und Verkehrsstraßen teilweise durch Knicks. Von Osten 

nach Westen kreuzt ein Pufferstreifen entlang der Gewässer und Moore.  

Im näheren Umfeld der Planung führen weitere durch Knicks strukturierte Flächen für die 

Landwirtschaft als Acker oder Grünland im Wechsel der Fruchtfolge fort 

(Landgesellschaft SH 2000). 
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Abbildung 8: Ausschnitt aus dem LP -Entwicklung- der Gemeinde Groß Kummerfeld 

(Landgesellschaft SH 2000). 

Lage im Raum. Roter Kreis = Lage der Geltungsbereiche 

3.3 Schutzgebiete und Biotopverbundsystem 

Im Umfeld von bis zu 4 km um die Geltungsbereiche befinden sich die in der 

nachfolgenden Tabelle und der Abbildung 9 dargestellten Schutzgebiete und Flächen 

des landesweiten Biotopverbundsystems (BVS). 

Tabelle 1: Schutzgebiete und Flächen des Biotopverbundsystems im 4 km-Umfeld 

Typ Schutzgebiete/Biotopverbundflächen Abstand 

Nationale Schutzgebiete 

LSG Stadtrand Neumünster 3,6 km 

Biotopverbund 

Schwerpunktbereich 
Braaker Holz 2,9 km 

Rethwischholz/Hollenbeker Holz 3,1 km 

Verbundachse 

Oberlauf der Stör 800 m 

Klinkenberg 1 km 

Oberlauf der Schwale 1,5 km 

Staatsforst bei Rickling 1,6 km 

 

Im 4 km-Umkreis um die Geltungsbereiche befinden sich keine FFH-Gebiete, 

Europäische Vogelschutzgebiete, Naturschutzgebiete oder Naturparks.  

Das LSG „Stadtrand Neumünster“ erstreckt sich zu einem kleinen Teil in den westlichen 

4 km-Umkreis.  
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Zwei Schwerpunktbereiche des Biotopverbundsystems liegen im Umkreis der Planung. 

Sie umfassen das „Braaker Holz“ zwischen Rickling und Boostedt und den 

„Rethwischholz/Hollenbeker Holz“ nördlich der B 430.  

Außerdem liegen mehrere Biotopverbundachsen im Umfeld der Planung. Die 

nächstgelegene Verbundachse ist der „Oberlauf der Stör“ von Willingrade nach 

Neumünster. Im Norden verlaufen die Verbundachsen „Klinkenberg“ und „Oberlauf der 

Schwale“. Bei dem Staatsforst Neumünster verläuft die Achse „Staatsforst bei Rickling“. 
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Abbildung 9: Schutzgebiete im 4 km-Umkreis 
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3.4 Ausgleichsflächen 

Gemäß den Daten des LfU liegen Ausgleichsflächen und Ökokonten außerhalb der 

Geltungsbereiche.  

Ab einer Entfernung von 450 m zu den Geltungsbereichen befinden sich mehrere 

Kompensationsflächen. Die nächstgelegene Fläche als Ökokonto liegt rd. 800 m westlich 

(außerhalb des Betrachtungsraums).  

 

Abbildung 10: Kompensationsflächen im Umkreis der Planung.  
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3.5 Sonstige planungsrelevante Vorgaben 

3.5.1 Beratungserlass für die Errichtung von Solar-
Freiflächenanlagen im Außenbereich 

Das Land Schleswig-Holstein hat im September 2021 einen Beratungserlass 

veröffentlicht, in dem Grundsätze zur Planung von großflächigen Solar-

Freiflächenanlagen im Außenbereich beschrieben und festgelegt werden. Insbesondere 

werden in diesem Erlass Ausschlussgebiete oder Gebiete mit besonderer Prüf- und 

Abwägungserfordernis dargestellt. 

Gesetzliche Ausschlussgebiete nach Ziffer C. VI des Erlasses:  

- Schwerpunktbereiche des Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems 

Schleswig-Holstein gemäß § 20 BNatSchG i.V.m. § 12 LNatSchG  

- Naturschutzgebiete gemäß § 23 BNatSchG i.V.m. § 13 LNatSchG (einschließlich 

einstweilig sichergestellten NSG und Gebieten, die die Voraussetzungen nach § 

23 BNatSchG i.V.m. § 13 LNatSchG erfüllen).  

- Nationalparke / nationale Naturmonumente (z.B. Schleswig-Holsteinisches 

Wattenmeer inkl. Weltnaturerbe Wattenmeer) gemäß § 24 BNatSchG i.V.m. § 5 

Abs. 1 Nr. 1 Nationalparkgesetz (NPG)  

- Gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 Abs. 2 BNatSchG i.V.m. § 21 Abs. 1 

LNatSchG)  

- Natura 2000-Gebiete (FFH-Gebiete, europäische Vogelschutzgebiete) und 

Ramsar-Gebiete  

- Gewässerschutzstreifen nach § 61 BNatSchG i.V.m. § 35 LNatSchG  

- Überschwemmungsgebiete gemäß § 78 Absatz 4 Wasserhaushaltsgesetz 

(WHG) einschließlich der gemäß § 74 Abs. 5 LWG vorläufig gesicherten 

Überschwemmungsgebiete als Vorranggebiete der Raumordnung für den 

vorbeugenden Binnenhochwasserschutz  

- Gebiete im küstenschutzrechtlichen Bauverbotsstreifen gemäß § 82 LWG sowie 

im Schutzstreifen, als Zubehör des Deiches, gemäß § 70 i.v.m. § 66 LWG  

- Wasserschutzgebiete Schutzzone I gemäß WSG-Verordnungen i.V.m. §§ 51, 52 

WHG  

- Waldflächen gemäß § 2 LWaldG sowie Schutzabstände zu Wald gemäß § 24 

LWaldG (30 Meter). 

Entsprechend der vom Land für die Gemeinden veröffentlichten Handreichung werden 

als weitere harte Tabubereiche die Bereiche aufgezählt, die für 

Freiflächenphotovoltaikanlagen ungeeignet sind, da sie bspw. bereits anderweitig 

genutzt werden (z.B. Militärische Liegenschaften, bauliche Anlagen).  
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3.5.2 Handreichung für die Gemeinden 

Ergänzend zu den Flächen mit fachrechtlicher Ausschlusswirkung werden in dem 

Beratungserlass auch Flächen mit Prüf- und Abwägungskriterien genannt. Für die Prüf- 

und Abwägungskriterien obliegt es den Gemeinden bestimmte Kriterien zu weichen 

Tabu-Kriterien zu erklären und diese Bereiche von Freiflächensolaranlagen freizuhalten. 

Den Gemeinden steht es zudem frei, eigene Kriterien wie Maximalgröße, Abstände zu 

Siedlungen oder maximale Flächenanteile des Gemeindegebietes aufzustellen. 

3.5.3 Potenzialflächenstudie 

Grundsätzlich befindet sich die Planung nicht innerhalb von Flächen mit 

Ausschlusswirkung gem. Solarerlass (MILIG-SH und MELUND SH 2021). Für die 

Planung und Errichtung der bestehenden 7 ha großen PV-Freiflächenanlage im 

Gemeindegebiet wurde mit der 7. Änderung des Flächennutzungsplans eine „Bewertung 

potenzieller Flächen für Photovoltaik“ als Alternativenprüfung in dem 110 m Korridor 

entlang der Bahnlinie Neumünster – Bad Oldesloe erstellt. Dieses Konzept umfasst die 

Flächen der aktuellen 11. Änderung des Flächennutzungsplans und der Aufstellung des 

B-Plans Nr. 10 nicht. Ein gemeindeweites Konzept für die Gemeinde Groß Kummerfeld 

liegt seitens des Amtes nicht vor.  
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4 Umweltbericht 

4.1 Ziele des Umweltschutzes 

Gemäß § 2a i.V.m. § 2(4) BauGB sind die voraussichtlichen erheblichen 

Umweltauswirkungen eines Bauleitplans zu ermitteln und in einem Umweltbericht zu 

beschreiben und zu bewerten, der ein gesonderter Teil der Begründung ist. Der für die 

Abwägung erforderliche Umfang und der Detaillierungsgrad des Umweltberichts sind 

von der Gemeinde für jeden Bauleitplan festzulegen.  

Über die konkreten Ziele der Landschaftsplanung hinaus sind die in § 1a BauGB 

genannten Zielvorgaben zum Umweltschutz einschlägig. Demnach soll mit Grund und 

Boden sparsam und schonend umgegangen werden und die landwirtschaftlich, als Wald 

oder für Wohnzwecke genutzten Flächen nur im notwendigen Umfang umgenutzt 

werden.  

Zudem behalten im Rahmen der Abwägung die in § 1 BNatSchG aufgeführten 

grundsätzlichen Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege ihre Gültigkeit. Dies 

umfasst den Schutz bzw. die Pflege  

- der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes,  

- der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, 

- der Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensräume sowie 

- der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft. 

4.2 Bestand und Bewertung 

4.2.1 Schutzgut Mensch 

Willingrade ist rd. 400 m und Groß Kummerfeld rd. 1,1 km von der Planung entfernt. Bei 

den nächstgelegenen Wohngebäuden handelt es sich um Gebäude, die den 

landwirtschaftlichen Betrieben (ab 400 m Entfernung) zuzuordnen sind.  

Solar-Freiflächenanlagen ab einer Größe von 20 ha werden gemäß dem LEP als 

raumbedeutsam eingestuft, wobei nicht ausgeschlossen werden kann, dass auch 

kleinere Anlagen je nach Ausstattung der Landschaft oder dem Umfeld ebenfalls als 

raumbedeutsam eingestuft werden können (MILIG-SH 2021). Raumbedeutsame Solar-

Freiflächenanlagen sollen möglichst freiraumschonend sowie raum- und 

landschaftsverträglich entwickelt und dabei die Inanspruchnahme von bisher 

unbelasteten Landschaftsteilen vermieden werden. Außerdem sind bei der Entwicklung 

von Solar-Freiflächenanlagen längere bandartige Strukturen zu vermeiden. Einzelne und 

benachbarte Anlagen sollen eine Gesamtlänge von 1.000 Metern nicht überschreiten. 
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Die Geltungsbereiche werden durch die Ölstraße und die Straße Brammerhörn 

verkehrlich vorbelastet. Rund 400 m von der Planung entfernt liegt gemäß der 

Teilfortschreibung des Regionalplans zum Sachthema Wind (Dezember 2020) das 

Windvorranggebiet PR3_SEG_302. Für das Gebiet befinden sich Windkraftanlagen im 

Genehmigungsverfahren.  

Die Bewertung der Flächen für das Schutzgut Mensch richtet sich nach der folgenden 

Tabelle: 

Tabelle 2: Bewertungstabelle Schutzgut Mensch 

Bedeutung Kriterien 

sehr gering 
abseits von Siedlungs- und Erholungsinfrastruktur, keine verkehrliche 
Erschließung, für den Durchschnittserholungssuchenden nur mit hohem 
Aufwand zu erreichen 

gering 

abseits von Siedlungs- und Erholungsinfrastruktur, untergeordnete 
verkehrliche Erschließung, für den Durchschnittserholungssuchenden ohne 
große Umstände zu erreichen, maximal vereinzelte und/oder alltagsbezogene 
Erholungsnutzung 

mittel 
Ortsnah oder in der Nähe von Erholungsinfrastruktur, häufige alltagsbezogene 
Erholungsnutzung, durchschnittlicher Landschaftsausschnitt 

hoch 
Ortsnah oder in der Nähe von Erholungsinfrastruktur, häufige alltagsbezogene 
Erholungsnutzung, naturnahe oder besonders attraktive 
Landschaftsausschnitte (Wälder, Seen) 

sehr hoch 
Innerhalb Schwerpunktbereich für Tourismus und Erholung, stark ausgebaute 
Erholungs- und Freizeitinfrastruktur, intensive Freizeitnutzung, naturnahe oder 
besonders attraktive Landschaftsausschnitte (Wälder, Seen) 

 

Die Flächen liegen abseits von bestehenden Siedlungen, daher besteht keine 

Bedeutung für die Wohnfunktion. Bezogen auf die Erholungsfunktion ist festzustellen, 

dass die Geltungsbereiche abseits von ausgewiesenen Erholungsgebieten liegen und 

nur durch kleinere Straßen und Feldwege erschlossen sind. Es besteht nur eine geringe 

Bedeutung für die Naherholung, die vor allem für Anwohner aus den umliegenden 

Wohngebäuden eine Relevanz besitzt. 

4.2.2 Schutzgut Pflanzen (Biotoptypen) 

Methodik 

Die Flächennutzung und die Biotoptypenausstattung in den Geltungsbereichen wurden 

im Rahmen einer Biotop- und Nutzungstypenkartierung am 08.05.2023 vor Ort überprüft. 

Grundlage ist die Anleitung der Biotoptypenkartierung in der zu dem Zeitpunkt geltenden 

Form. Die Abgrenzung der Biotoptypen erfolgt nach der Standardliste der Biotoptypen 

Schleswig-Holsteins (LfU Schleswig-Holstein 2023). Die naturschutzfachliche 

Einstufung erfolgt in Anlehnung an die Wertstufen des „Orientierungsrahmens für 

Straßenbau“ (LBV-SH 2004). Der Wert stellt dabei eine Einstufung des jeweiligen 

Biotoptyps hinsichtlich seiner Wertigkeit und Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz 
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dar. Es werden im Orientierungsrahmen die folgenden Wertstufen unterschieden (vgl. 

Tabelle 3). 

Tabelle 3: Bewertungskriterien für Biotop- und Nutzungstypen 

Bedeutung Wertstufe Kriterien 

sehr gering 0 - 1 sehr stark belastete, devastierte bzw. versiegelte Flächen 
(Acker-, Straßenverkehrsflächen) 

gering 2 stark anthropogen beeinflusste Biotoptypen, geringe 
Bedeutung für Pflanzen und Lebensräume, geringer 
Natürlichkeitsgrad, hohe Nutzungsintensität (z.B. 
Intensivgrünland) 

mittel 3 weitverbreitete, ungefährdete Biotoptypen mittlerer Bedeutung, 
kaum gefährdete Arten, mittlerer Natürlichkeitsgrad, mäßige 
Nutzungsintensität (z.B. Ruderalfluren, Feldgehölze, Knicks) 

hoch 4 mäßig gefährdete, zurückgehende Biotoptypen, Lebensstätte 
für viele, teilweise gefährdete Arten, hoher bis mittlerer 
Natürlichkeitsgrad, mäßige bis geringe Nutzungsintensität (z.B. 
artenreiches Feuchtgrünland) 

sehr hoch 5 stark gefährdete und im Bestand rückläufige Biotoptypen mit 
hoher Empfindlichkeit und zum Teil sehr langer 
Regenerationszeit, Lebensstätte für zahlreiche seltene und 
gefährdete Arten, meist hoher Natürlichkeitsgrad und extensive 
oder keine Nutzung (z.B. Moore) 

 

Bestand und Bewertung  

Im Untersuchungsgebiet wurden die folgenden Biotoptypen erfasst: 
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Tabelle 4: Biotoptypen im Untersuchungsgebiet 

Code Biotoptyp §, LRT OR-Wert Fläche 

Acker- und Gartenbauflächen, Baumschulen und Weihnachtsbaumplantagen 

AAy Intensivacker  1 683.488 

Binnengewässer 

FBt Bach mit Regelprofil, ohne technische 

Uferverbauung 

 2-3 

6.793 

Gehölze außerhalb von Wäldern 

HGy Sonstiges Feldgehölz  3 2.821 

HWy Typischer Knick § 2-3 (-4) 37.362 

HWb Durchwachsener Knick § 2-3 (-4) 714 

HWx Knickwall mit nicht heimischen Gehölzen § 2-3 338 

HWo Knickwall ohne Gehölze § 2-3 289 

Grünland 

GAy Artenarmes Wirtschaftsgrünland  2 123.073 

GYy Mäßig artenreiches Wirtschaftsgrünland  2 51.204 

Rohboden, Ruderal- und Pioniervegetation 

RHg Ruderale Grasflur  3 2.529 

RHy Sonstige Ruderalfläche  3 7.569 

Biotoptypen in Zusammenhang mit baulichen Anlagen 

SDp Landwirtschaftliche Produktionsanlage  1-3 6.983 

SLl Landwirtschaftliche Lagerfläche  1 3.105 

SVs Vollversiegelte Verkehrsfläche  0 15.900 

SVu Unversiegelte Verkehrsfläche  0 738 

SVt Teilversiegelte Verkehrsfäche  0 2.814 

Gesamtfläche 945.721 

Code = gem. Kartieranleitung und Biotoptypenschlüssel für die Biotopkartierung Schleswig-Holstein (LLUR 

2023), Angabe der Biotoptypen gem.; Biotopschutz nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG, 

Lebensraumtypen (LRT) aus Anhang I der FFH-Richtlinie, naturschutzfachliche Wertstufe nach 

dem Orientierungsrahmen Straßenbau (OR-Wert) sowie jeweilige Fläche [m²] 

 

Tabelle 5: Verwendete Zusatzcodes (ZC) gem. Kartieranleitung und Biotoptypenschlüssel für die 

Biotopkartierung Schleswig-Holstein (LLUR 2023). 

ZC Erläuterung 

.hr Redder 

 

Der Untersuchungsraum (Plangebiet sowie Pufferraum) der geplanten Freiflächen-

Photovoltaikanlage liegt im östlichen Teil der Gemeinde Groß Kummerfeld nördlich von 

Willingrade. Es ist durch die Straßen „Am Steinkamp“ im Norden, „Ölstraße“ im Süden 

und Osten sowie dem „Steinkampsweg“ im Westen eingerahmt. 
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Das südliche Drittel wird durch den Willingrader Grenzgraben, einen Bach mit Regelprofil 

(FBt), von Ost nach West durchflossen. 

Der Raum ist überwiegend intensiv landwirtschaftlich und ackerbaulich geprägt. Der 

Großteil der geplanten Anlage liegt auf intensiv genutzten Äckern (AAy). Nur zwei 

Grünlandflächen liegen im Bereich der geplanten Anlage. Diese sind zum einen eine 

Mischung aus mäßig artenreichem Wirtschaftsgrünland und Intensivgrünland (GYy/GAy) 

und zum anderen artenarmes Wirtschaftsgrünland (GAy). 

Im übrigen Untersuchungsgebiet finden sich weiteren Flächen mit artenarmem 

Wirtschaftsgrünland (GAy) und Ackerflächen. 

Am südwestlichen Ende des Untersuchungsgebiet liegt eine landwirtschaftliche 

Produktionsanlage (SDp) und zwei ausgelagerte Lagerflächen (SLl). Die Zuwegungen 

zu den Flächen gehen meist von den oben genannten Straßen (SVs) ab. Daneben gibt 

es noch einen teilversiegelten Stichweg (SVt) mittig in West-Ost-Richtung in das 

Untersuchungsgebiet. Am südlichen Ende geht von der Ölstraße noch ein unbefestigter 

Feldweg ab. 

Das Untersuchungsgebiet ist von Knicks (HWy, §) durchzogen. Sie verlaufen zwischen 

oder auf den Feldern oder ein- oder beidseitig entlang der Wege. Verlaufen sie beidseitig 

werden sie als Redder (ZC: .hr) bezeichnet. Stellenweise sind die Knickwälle auch ohne 

Gehölze (HWo, §) oder streckenweise durchgewachsen (HWb, §). An einer kurzen Stelle 

kommt ein Knick mit nicht-standorttypischen Gehölzen vor (HWx, §). 

Auf ehemaligen Feldwegen zwischen Knicks mit Reddercharakter haben sich 

Feldgehölze (HGy) durch die fehlende Nutzung entwickelt. 

Neben den Straßen läuft meist ein Saum von Ruderalvegetation (RHy oder RHg). 

Weitere Ruderalflächen finden sich im gesamten Untersuchungsgebiet an den 

Übergängen zwischen den Feldern oder in der Verlängerung von Knicks (RHg oder 

RHy). 

Insgesamt ist das Untersuchungsgebiet durch intensive Nutzung geprägt und bereits 

durch Zuwegungen erschlossen. Die hohe Dichte an vorhandenen Knicks (§) werten das 

Gebiet dennoch auf. 

Die Bedeutung des Untersuchungsgebietes für Pflanzen ist anhand der vorliegenden 

Biotoptypen überwiegend als gering einzustufen. Es liegen vor allem intensiv 

landwirtschaftlich genutzte Flächen vor. Die Knicks, Ruderalflächen und der Bach 

weisen eine höhere ökologische Wertigkeit und damit auch Bedeutung als Lebensraum 

für Pflanzen auf (vgl. Tabelle 3). 
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Abbildung 11: Ackerfläche (AAy) von Knicks (HWy) gesäumt 

 

Abbildung 12: Willingrader Graben (FBt) im südlichen Teil des Untersuchungsgebietes, 

beidseitig von Wirtschaftsgrünland (GAy) umgeben 
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Abbildung 13: unversiegelter Weg (SVu) im südlichen Untersuchungsgebiet. Redder mit 

durchgewachsenen Teilstücken (HWy/HWb/.hr) zu beiden Seiten des Weges. 

 

Abbildung 14: Aufgelassener Feldweg mit Redder (ebenfalls durchgewachsen) (HWy/HWb/.hr) 

zu beiden Seiten. Durch Sukzession entwickelt sich ein Feldgehölz (HGy) auf dem mittlerweile 

ungenutzten Weg. 
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Abbildung 15: Biotop- und Nutzungskartierung 
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4.2.3 Schutzgut Tiere 

Es wird nachfolgend das Potenzial der Flächen der Geltungsbereiche für die Avifauna 

sowie je nach Betroffenheit von Biotoptypen auch für weitere Arten/-gruppen (z.B. 

Amphibien, Haselmaus) anhand der Habitatstrukturen sowie einer Datenabfrage bei 

folgenden Stellen abgeschätzt: 

- Zentrales Artenkataster (ZAK SH) des LfU (Stand Juni 2023) 

- Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft (OAG) S-H (Stand Juli 2023) 

In den Auflistungen werden nur Arten berücksichtigt, deren Nachweise in einem Umkreis 

von 3 km um die Planung liegen. Von den Brutvögeln werden nur Nachweise dargestellt, 

die nicht älter als 5 Jahre (seit 2018) sind. 

Es wurde an dem geplanten Standort inkl. Pufferbereich eine Brutvogelerfassung 

durchgeführt. 

Avifauna 

Brutvögel 

Die Datenabfrage ergab Nachweise von Brutplätzen der folgenden Arten: 

Aus dem Umfeld stammen mehrere Nachweise von Feldlerchen, von denen rd. 800 m 

nordöstlich der Planung ein Nachweis (2020) als sichere Brut kartiert wurde.  

Ab Entfernungen von mehr als 500 m um die Geltungsbereiche sind 15 sichere Bruten 

von Mäusebussarden nachgewiesen worden.  

Nördlich von Willingrade in rd. 1 km Entfernung liegt ein Brutnachweis von 

Blässhühnern aus dem Jahr 2020.  

2020 wurde ein Turmfalken-Brutpaar nördlich vom Staatsforst Neumünster in 1,3 km 

Entfernung kartiert.  

Mehrere Rauchseeschwalben brüteten bei Laaken in 1,4 km Entfernung im Jahr 2021.  

Östlich der Planung waren zwei Brutpaare von Braunkehlchen in rd. 1 km (2020) und 

1,5 km (2022) Entfernung nachgewiesen.  

Uhus brüteten 2020 im Staatsforst Neumünster (1,7 km entfernt) und in einem Wald 

östlich von Gönnebek (1,8 km entfernt).  

Vier Bruten von Sperbern lagen im nördlichen Betrachtungsraum in mind. 1,9 km 

Entfernung.  

Ein Brutnachweis von Mehlschwalben kommt aus Groß Kummerfeld aus dem Jahr 

2021 (1,9 km entfernt).  

Westlich von Rickling (1,9 km entfernt) kam 2019 ein Rotmilan-Revierpaar ohne sichere 

Brut vor. Bei dem Schallergraben (2,9 km entfernt) sind sichere Rotmilan-Bruten aus 

dem Jahr 2019 nachgewiesen worden.  
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Ein Teichhühner-Paar brütete 2020 bei Groß Kummerfeld in rd. 2,1 km Entfernung.  

In rd. 2,6 km Entfernung in Groß Kummerfeld ist ein Weißstorch-Horst. Die letzte 

erfolgreiche Brut mit flüggen Jungen war im Jahr 2022.  

Habichte brüteten 2021 nördlich von Groß Kummerfeld in rd. 2,7 km Entfernung.  

Aus den Daten zu Kiebitzen und Kranichen kann keine sichere Brut aus dem Umfeld 

der Planung abgeleitet werden.  

 

Im Jahr 2023 wurde im Bereich der überplanten Fläche zzgl. eines Puffers eine 

Brutvogelkartierung durchgeführt:  

Methodik Brutvogelkartierung 

Zur Erfassung der Brutvögel im Untersuchungsgebiet wurden in Anlehnung an (Südbeck 

et al. 2005) sechs Begehungen zwischen April und Juni durchgeführt, sowie drei 

Nachtbegehungen. Die Nachtbegehungen erfolgten Mitte April für Rebhuhn, sowie 

Anfang und Ende Juni für Wachtel und Wachtelkönig. Die Termine sind der der 

nachfolgenden zu entnehmen. Die Erfassungen erfolgten ab den frühen Morgenstunden 

bis mittags. Die Nachterfassungen erfolgten ab Sonnenuntergang. 

Tabelle 6: Kartiertermine der Brutvögel im Untersuchungsgebiet 

Durchgang 

 

Datum Uhrzeit Witterung 

1 03.04.23 10:30 – 13:15 

(später Start 

wegen zu kalter 

Witterung bei SA) 

Ab 10:30: Bew.: 2/8, Wind 1 bft aus NW, Temp.: 4°C, 
Sicht: 10km, kein Niederschlag 

Ab 11:00: Temp.: 6°C, Wind: 2 bft aus NW 

Ab 12:00: Bew.: 3/8, Temp.: 7°C 

2 14.04.23 08:40 – 11:00 Ab 8:40: Bew.: 3/8, Wind: 1 bft aus NO, Temp.: 3°C, 
Sicht: 10km, kein Niederschlag 

Ab 9:00: Bew.: 2/8, Temp.: 6°C 

Ab 10:00: Bew.: 6/8, Temp.: 8°C 

Ab 10:30: Temp.: 9°C 

3 22.04.23 06:20 – 08:40 Ab 6:20: Bew.: 0/8, Wind: 3 bft aus SO, Temp.: 7°C, 
Sicht: 10km, kein Niederschlag 

Ab 8:00: Bew.: 1/8, Temp.: 9°C 

Ab 8:30: Temp.: 12°C 

4 14.05.23 07:35 – 10:00 Ab 7:35: Bew.: 2/8, Wind: 2 bft aus NO, Temp.: 12°C, 
Sicht: 10km, kein Niederschlag  

Ab 9:00: Temp.: 15°C 

5 27.05.23 05:10 – 07:40 Ab 5:10: Bew.: 0/8, Wind: 2 bft aus NW, Temp.: 5°C, 
Sicht: 1km, kein Niederschlag 

Ab 6:00: Sicht: 3km 

6 08.06.23 08:50 – 11:00 

(später Start 

wegen zu starkem 

Nebel bei SA) 

Ab 8:50: Bew.: 2/8, Wind 1 bft aus NW, Temp.: 12°C, 
Sicht: 5km, kein Niederschlag 

Ab 9:00: Bew.: 0/8, Temp.: 14°C, Sicht: 10km 

Ab 10:00: Temp.: 16°C 

Nacht    
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Durchgang 

1 13.04.23 20:15 – 21:00 Ab 20:15: Bew.: 2/8, Wind: 2 bft aus SW, Temp.: 8°C, 
Sicht: 10km, kein Niederschlag 

2 07.06.23 21:50 – 22:50 Ab 21:50: Bew.: 0/8, Wind: 2 bft aus NW, Temp.: 15°C, 
Sicht: 10km, kein Niederschlag 

3 28.06.23 23:00 – 00:10 Ab 23:00: Bew.: 7/8, Wind: 2 bft aus W, Temp.: 18°C, 

Sicht: 10km, kein Niederschlag  

Legende: Bew: Bewölkung, bft: Beaufort, Temp.: Temperatur 

 

Ergebnisse Brutvogelkartierung  

Insgesamt wurden 33 Brutvogelarten festgestellt, davon mehrere Arten knapp außerhalb 

des Vorhabengebietes. Die Arten zählen zu den Offenlandarten, Gehölzbrütern und 

Brutvögel menschlicher Bauten. Zehn der festgestellten Arten sind in der Roten Liste 

SH/D und/oder streng geschützt nach BNatSchG. Zwei der festgestellten Arten sind Teil 

der EU-Vogelschutzrichtlinie des Anhang I (Neuntöter, Heidelerche). Grauschnäpper, 

Rauchschwalbe (Revier knapp außerhalb der Geltungsbereiche) und Baumpieper sind 

auf der Vorwarnliste der RL D gelistet. Die Anzahl der Reviere ist der Tabelle 7 zu 

entnehmen.  

Am 03.04. wurde die Erfassung wegen verminderter Gesangsaktivität bei 

Sonnenaufgang von Offenland-Arten durch Kälte und Bodenfrost erst um 7:45 Uhr 

begonnen. Ebenso wurde am 08.06. wegen starkem Nebel (<100m) erst ca. 1h nach 

Sonnenaufgang mit langsamem Aufklaren begonnen.  
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Tabelle 7: Brutvogelbestand im Untersuchungsgebiet 

Dt. Artname Lat. Artname RL SH RL D BNatSchG EU-VRL Bestand 

Ringeltaube Columba palumbus * * § * 0, (5) 

Neuntöter Lanius collurio * * § I 0, (2) 

Blaumeise Cyanistes caeruleus * * § * 0, (6) 

Kohlmeise Parus major * * § * 0, (11) 

Heidelerche Lullula arborea 3 V §§ I 1, (2) 

Feldlerche Alauda arvensis 3 3 § * 3, (7) 

Zilpzalp Phylloscopus collybita * * § * 0, (9) 

Gelbspötter Hippolais icterina * * § * 0, (1) 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla * * § * 0, (7) 

Gartengrasmücke Sylvia borin * * § * 0, (6) 

Klappergrasmücke Sylvia currucua * * § * 0, (4) 

Dorngrasmücke Sylvia communis * * § * 0, (6) 

Amsel Turdus merula * * § * 0, (5) 

Rotkehlchen Erithacus rubecula * * § * 0, (1) 

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus * * § * 0, (4) 

Schwarzkehlchen Saxicola rubicola * * § * 1, (0) 

Bachstelze Motacilla alba * * § * 0, (1) 

Braunkehlchen Saxicola rubetra 2 2 § * 0, (1) 

Eichelhäher Garrulus glandarius * * § * 0, (1) 

Grauschnäpper Muscicapa striata * V § * 0, (1) 

Haussperling  Passer domesticus * * § * 0, (3) 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros * * § * 0, (1) 

Kuckuck Cuculus canorus V 3 § * 0, (1) 

Mehlschwalbe Delichon urbicum * 3 § * 0, (7) 

Rauchschwalbe Hirundo rustica * V § * 0, (3) 

Stieglitz Carduelis carduelis * * § * 0, (1) 

Stockente Anas platyrhynchos * * § * 0, (1) 

Sumpfmeise Poecile palustris * * § * 1, (0) 

Wachtel Coturnix coturnix 3 V § * 1, (0) 

Schafstelze Motacilla flava * * § * 4, (0) 

Baumpieper Anthus trivialis * V § * 0, (1) 

Buchfink Fringilla coelebs * * § * 0, (9) 

Goldammer Emberiza citrinella * * § * 1, (7) 

Legende: RL SH: Status nach Roter Liste SH Knief et al. (2010), RL D: Status nach Roter Liste Deutschland 

Ryslavy et al. (2020), Gefährdungsstatus: 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, 

V = Vorwarnliste, != besondere Verantwortung SH; BNatschG: §§ = streng geschützt nach § 7 BNatSchG, 

§ = besonders geschützt nach § 7 BNatSchG; EU VRL: Schutz nach Vogelschutzrichtlinie I = Art des 

Anhang; Bestand: Anzahl der Brutpaare im Plangebiet, in Klammern Brutpaare außerhalb verortet. 

 

Als planungsrelevant hervorzuheben sind die in der Tabelle fett gedruckten Arten. Diese 

naturschutzfachlich bedeutsamen und planungsrelevanten Vorkommen werden 

nachfolgend dargestellt: 
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• Baumpieper (RL-D V, „Vorwarnliste“) 

Der Baumpieper besiedelt halboffene Randbereiche von Wäldern und Mooren 

sowie Knicks und Aufforstungen. Dabei benötigt der Baumpieper eine 

ausgeprägte Gras- und Krautschicht zur Nestanlage, kurze, lückige Vegetation 

zur Nahrungssuche sowie höhere Vegetation als Singwarte und für den Singflug. 

Die Geest wird im Gegensatz zum östlichen Hügelland in Schleswig- Holstein 

bevorzugt besiedelt. Bestandsrückgänge sind durch Eutrophierung der 

Landschaft, intensivierte Landwirtschaft und Befestigung von Wasserwegen 

begründet. Der Brutbestand des Baumpiepers wird in Schleswig-Holstein auf 

rund 14.500 Paare geschätzt (Koop und Berndt 2014). 

In einem Knick im nördlichen Plangebiet wurde ein Revier des Baumpiepers 

gesichtet.  

 

• Braunkehlchen (RL-SH 2, „stark gefährdet“; RL-D 2, „stark gefährdet“,) 

Das Braunkehlchen kommt entsprechend des Habitatsangebots vor allem in 

Niederungen, verbliebene Hochmoorresten sowie punktuell verbreitet vor. Als 

Lebensraum nutzt die Art offene Wiesenlandschaften mit kurzrasigen Flächen 

zur Nahrungssuche, Ansitzwarten sowie höhere Gras- und Krautvegetation zur 

Nestanlage. Die dichte Bevölkerung und hohe Wirtschaftsleistung lassen 

geeignetes „Ödland“ nicht zu, weshalb geeignete Brutgebiete in der 

Vergangenheit abgenommen haben. Die zuletzt günstige Entwicklung von 

Niedermooren und Naturschutzflächen begünstigen die Erholung der Bestände 

(Koop und Berndt 2014). 

Ein Braunkehlchen mit Nistmaterial wurde zwischen der Ölstraße und dem 

Willingrader Grenzgraben außerhalb der Planung gesichtet.  

 

• Grauschnäpper (RL-D V, „Vorwarnliste“) 

Der Grauschnäpper gehört in Schleswig-Holstein zu den am weitesten 

verbreiteten Singvögeln. Grauschnäpper sind typisch Siedlungsvögel mit einem 

Verbreitungsschwerpunkt in ländlichen Dörfern und an Einzelhöfen. Es werden 

auch weitere Habitate mit älteren Laubbäumen besiedelt. Die Art brütet 

hauptsächlich in natürlichen oder künstlichen Höhlen, Halbhöhlen und Nischen 

an Gebäuden. Zu der langfristigen Bestandsentwicklung ist wenig bekannt. 

Lokale Rückgänge gehen oft zurück auf einem Mangel an Nistplätzen 

(Modernisierung von Gebäuden, Mangel an Höhlen, alte Bäume und Nistkästen) 

(Koop und Berndt 2014). 

An der Straße Brammerhörn lag ein Revier eines Grauschnäpper außerhalb der 

Geltungsbereiche.  
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• Mehlschwalbe (RL-D 3, „gefährdet“) 

Die Mehlschwalbe bevorzugt zur Brut zumeist höhere Gebäude mit freiem Anflug 

der Nester an den Außenseiten von Gebäuden unter Dach- und 

Giebelüberständen. Der Brutbestand ist starken Schwankungen unterworfen, 

langfristig dürfte der Bestand mit der Ausdehnung der Ortschaften zugenommen 

haben. Folgend ist jüngst mit einer positiven Entwicklung in den letzten 

Jahrzehnten insgesamt positiv. Es bestehen jedoch lokale Engpässe an 

Baumaterial und Brutmöglichkeiten. Teilweise werden frühzeitige Ansiedelungen 

verhindert oder Nester von Eigentümern der Gebäude zerstört (Koop und Berndt 

2014). 

Am Milchvieh-Stall knapp außerhalb der Geltungsbereiche im Südwesten waren 

mindestens 7 Paare von Mehlschwalben. 

 

• Rauchschwalbe (RL-D V, „Vorwarnliste“) 

Die Rauchschwalbe brütet meist in Geräteschuppen oder Rinder-, Schweine- 

und Pferdeställen landwirtschaftlicher Betriebe. Oft umfasst der Bestand auf den 

Betrieben < 10 Brutpaare. Ca. 3-5 % der Paare brüten auch außerhalb von 

Bauernhöfen in ländlichen und in den urbanen Bereichen. Eine deutliche 

Abnahme der Bestände fand schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 

durch den Strukturwandel (Verschließen von Gebäuden) in der Landwirtschaft 

statt.  Bruten außerhalb von Ställen können den Bestandsrückgang nicht 

kompensieren (Koop und Berndt 2014). 

Ebenfalls am Milchvieh-Stall waren mind. 3 Paare von Rauchschwalben.  

 

• Wachtel (RL-SH 3, „gefährdet“; RL-D V, „Vorwarnliste“,) 

Das Vorkommen der Wachtel in Schleswig-Holstein ist punktuell und beschränkt 

sich hauptsächlich auf sandige Geeststandorte. Das hohe Wärmebedürfnis 

erfüllen durchlässige, schnell abtrocknende Böden am besten, sofern die 

Vegetation zumindest teilweise Licht bis auf den Boden dringen lässt (v.a. 

niedrige Sommergestebestände und lückige Kartoffelschläge, ebenfalls in 

weitere Getreideflächen, Klee- und Erbsenfelder, Brachen, extensives 

Grünland).  Trotz der jährlich starken Schwankungen der Bestände ist langfristig 

eine Abnahme der Wachtel festzustellen (Koop und Berndt 2014). 

Im nordwestlichen Teil der Geltungsbereiche wurde ein Revier einer Wachtel auf 

einer Ackerfläche kartiert.  
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• Feldlerche (RL-SH 3, „gefährdet“; RL-D 3, „gefährdet“,) 

Die Feldlerche besiedelt offenes Kulturland mit niedriger und lückenhafter 

Vegetationsdecke. Dies können Wiesen und Weiden, aber auch frisch bestellte 

Äcker sowie junge Ackerbrachen sein. In der konventionellen Landwirtschaft 

erreichen nur noch Flächen mit kleinräumiger Anbauvielfalt und 

Sommerfeldfrüchten hohe Besiedlungsdichten, wobei Winterkulturen und 

Silagewirtschaft auf Grünländern nur gering besiedelt sind oder verlassen 

werden. Die Bestandszahlen sind rückläufig und durch die intensive Nutzung der 

Agrarlandschaft ist ein weiterer Rückgang zu erwarten (Koop und Berndt 2014). 

Im Rahmen der Kartierung wurden insgesamt 10 Reviere von Feldlerchen 

gesichtet. Drei Reviere waren innerhalb der Geltungsbereiche auf Artenarmen 

Wirtschaftsgrünland. 

 

• Neuntöter (EU-VSchRL Anh. I) 

Der Neuntöter besiedelt häufig halboffene Landschaften mit Gehölzen, meist 

Dornensträuchern, Sitzwarten und offenen Bereichen, die zur Nahrungssuche 

dienen. Bevorzugte Habitate sind meist extensive Weideflächen und 

Naturschutzflächen. Auch militärische Übungsflächen, Hochmoore, 

Abbaugebiete oder Bahntrassen zählen zu den häufig besiedelten Flächen. 

Durch die Entwicklung von halboffenen Weidelandschaften konnte sich der 

Bestand des Neuntöters in Schleswig-Holstein in den letzten Jahrzehnten 

erholen, sodass die Art aktuell mit etwa 3.500 Brutpaaren in Schleswig-Holstein 

vorkommt (Koop und Berndt 2014). 

Im Umfeld des Willingrader Grenzgrabens wurden zwei Reviere vom Neuntöter 

gesichtet. Ein Revier lag in einem Knick innerhalb der Flächen im Südwesten der 

Geltungsbereiche  

 

• Heidelerche (RL-SH 3, „gefährdet“; RL-D V, „Vorwarnliste“; streng geschützt 

nach § 7 BNatSchG; EU-VRL Anh. I) 

Die Heidelerche besiedelt bevorzugt aneinander liegende kleinräumige, sandige, 

vegetationsarme, schnell erwärmende Flächen mit angrenzenden 

Baumbeständen wie sie beispielsweise durch Windwurf, Waldbrand, 

Insektenkalamitäten oder auf militärischen Übungsplätzen zu finden sind (z.B. 

Segeberger Forst). Der Bestand an Heidelerchen erholte sich in den letzten 

Jahren wieder, auf Grund von besseren Habitatbedingungen durch 

Flächenstilllegungen. Der Brutbestand der Art in Schleswig-Holstein beträgt rund 

250 Brutpaare (Koop und Berndt 2014). 

Von den drei kartierten Revieren der Heidelerchen befand sich ein Revier im 

Osten innerhalb der Geltungsbereiche auf einer Ackerfläche.  
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• Kuckuck (RL-SH V, „Vorwarnliste“; RL-D 3, „gefährdet“) 

Der Kuckuck besiedelt bevorzugt halboffene und offene strukturierte 

Landschaften. In Gebieten mit erhöhtem Angebot an Gewässern oder 

Feuchtgrünländern kann die Art auch höhere Dichten erreichen, wohingegen 

trockene zersiedelte und intensiv genutzte Flächen eher selten besiedelt werden. 

Elementar für ein Brutrevier ist eine erhöhte Singvogeldichte, vor allem 

Rohrsänger, Grasmücken, Pieper, Bachstelzen, Braunellen, Neuntöter, 

Zaunkönig und Rotschwänze dienen dem Kuckuck häufig als Wirte. Ebenso 

wichtig ist ein ausreichendes Nahrungsangebot. Hier spielen vor allem 

Massenvorkommen von Raupen eine wichtige Rolle. Der aktuelle Brutbestand 

der Art in Schleswig-Holstein beträgt rund 3.700 Brutpaare (Koop und Berndt 

2014). 

In einem Knick zwischen zwei Ackerflächen im Norden innerhalb der 

Geltungsbereiche wurde ein Revier des Kuckucks festgestellt.  

 

Die Arten Braunkehlchen, Mehl- und Rauchschwalbe, Wachtel, Feldlerche, Neuntöter, 

Heidelerche werden gemäß LBV als Einzelart geprüft. Die im Untersuchungsgebiet 

vorkommenden allgemein häufigen und nicht als Einzelart zu prüfenden Arten werden 

im Rahmen einer gildenbezogenen Darstellung abgehandelt. Die Arten Kuckuck, 

Grauschnäpper und Baumpieper werden gemäß LBV bei den entsprechenden Gilden 

mitgeprüft. 

Aufgrund ihrer Abundanz wird auf eine genaue räumliche Revierzuordnung / 

Nistplatzangabe bei häufigen und weit verbreiteten Arten verzichtet. Es ist zu 

berücksichtigen, dass für diese Arten generell von einer deutlich geringeren 

Störungssensibilität als bei den artenschutzrechtlich planungsrelevanten Arten 

auszugehen ist. 

Aus pragmatischen Gründen werden einige Bodenbrüter mit zur Gilde gerechnet die 

stets in Kontakt zu Gehölzen oder in Wäldern vorkommen. Hierzu gehört z.B. der 

Baumpieper oder die Goldammer. Diesen Arten unterscheiden sich zwar in ihrer 

Brutbiologie hinsichtlich der Nistplatzwahl, doch sind die baubedingten Auswirkungen 

und die daraus abzuleitenden Vermeidungsmaßnahmen identisch zu denen der 

Gehölzfreibrüter. 
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Abbildung 16: Revierkarte der Brutvogelerfassung 2023 
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Tabelle 8: Bewertungskriterien für Brutvögel im Nahbereich 

Bedeutung Kriterien (Auswahl) 

sehr gering aufgrund fehlender Habitate, Versiegelungen, Vorbelastungen o.ä. für 
Brutvögel strukturell weitgehend ungeeignet 

gering für Brutvögel strukturell mäßig geeignet, aufgrund der Nutzungsintensität, 
Vorbelastungen o.ä. stark eingeschränktes Artenspektrum, geringe 
Siedlungsdichten 

mittel für Brutvögel strukturell geeignet, durchschnittliche Siedlungsdichten 

unvollständiges Artenspektrum mit einzelnen Brutvorkommen von RL 3 Arten 
(z.B. Kiebitz, Feldlerche) 

hoch Wiesenvogelbrutgebiete, vorbelastet; andere potenziell hochwertigen 
Gebiete 

bedeutende Brutvorkommen von RL 3 Arten (z.B. Kiebitz, Feldlerche) mit 
erhöhten Siedlungsdichten 

einzelne Brutvorkommen von RL 2 Arten (z.B. Uferschnepfe, Bekassine) 
und/oder besonders anspruchsvollen Arten (z.B. Rotschenkel) und/oder 
Koloniebrütern  

sehr hoch VSch-Gebiete, Wiesenvogelgebiete, typische Ausbildung, 
Vertragsnaturschutzgebiete 

Gewässerkomplexe > 10 ha 

bedeutende Brutvorkommen von RL 2 und RL 1 Arten 

 

Insgesamt sind einzelne Vorkommen von wertgebenden Brutvogelarten erfasst worden. 

Erhöhte Siedlungsdichten konnten dabei nicht festgestellt werden. Dem Gebiet wird 

aufgrund der Habitatausstattung und den Ergebnissen der Brutvogelkartierung eine 

mittlere Bedeutung für Brutvögel beigemessen. 

 

Rastvögel 

Diese Artengruppe wird im Rahmen einer Potenzialanalyse behandelt, die die 

Beurteilung auf Basis der landschaftlichen Ausstattung und Lage zu Hauptrastgebieten 

/ -zugwegen berücksichtigt. Das Artenspektrum wird einerseits durch die Lage zu 

Schlafgewässern bzw. Leitlinien des Vogelzuges, die Größe und tatsächliche 

Verfügbarkeit von Flächen, die aktuelle Flächennutzung / Habitateignung und die 

gegebenen Vorbelastungen sowie andererseits durch das artspezifische Meideverhalten 

der Rastvogelarten bestimmt bzw. eingeschränkt.  

Mit dem Bau von großflächigen Solarfreiflächenanlagen gehen teilweise Raststätten 

verloren.  

Die Geltungsbereiche zeichnen sich durch eine landwirtschaftliche Grünland- und 

Ackernutzung aus, die vor allem durch Knicks strukturiert werden. Südlich von dem 

Vorhaben ist der Staatsforst Neumünster. Das Relief ist überwiegend flach. 

Sichtbeziehungen der Rastvögel für die frühzeitige Prädatorenwahrnehmung sind durch 

die Gehölzstrukturen eingeschränkt. Größere Gewässer werden von der Planung nicht 

berührt. Vorbelastungen bestehen durch die angrenzende Ölstraße und die Straße 

Brammerhörn. Rund 400 m von der Planung entfernt liegt gemäß der Teilfortschreibung 
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des Regionalplans zum Sachthema Wind (Dezember 2020) das Windvorranggebiet 

PR3_SEG_302. Für das Gebiet sind Windkraftanlagen im Genehmigungsverfahren. 

Während der Brutvogelerfassung am 22.04.2023 wurden 50 rastende 

Wacholderdrosseln im südlichen UG gesichtet. Zudem wurden am 14.04.2023 ein 

Schwarzmilan sowie am 14.05.2023 ein intensiv singender Pirol im Doppelknick knapp 

südlich des UG erfasst, die das Gebiet als Gastvögel nutzten (vgl. Tabelle 9). 

 Tabelle 9: Gastvogelbestand im Untersuchungsgebiet 

Dt. Artname Lat. Artname RL SH RL D BNatSchG EU-VRL 

Wacholderdrossel Turdus pilaris 1 * §  

Schwarzmilan Milvus migrans 2 * §§ I 

Pirol Oriolus oriolus  V *  

Legende: RL SH: Status nach Roter Liste SH Knief et al. (2010), RL D: Status nach Roter Liste Deutschland 

Ryslavy et al. (2020), Gefährdungsstatus: 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, 

V = Vorwarnliste, != besondere Verantwortung SH; BNatschG: §§ = streng geschützt nach § 7 BNatSchG, 

§ = besonders geschützt nach § 7 BNatSchG; EU VRL: Schutz nach Vogelschutzrichtlinie I = Art des 

Anhang; Bestand: Anzahl der Brutpaare, in Klammern wenn knapp außerhalb verortet. 

 

Ein Rastpotenzial besteht innerhalb der Geltungsbereiche v.a. für anpassungsfähige, 

häufige Arten / -gruppen wie Möwen, Ringeltaube, Star und verschiedene 

Kleinvogelarten, wobei nur mit vergleichsweise geringen Abundanzen zu rechnen ist. Es 

ist mit einem artenarmen und zahlenmäßig unauffälligen Rastgeschehen zu rechnen. 

Wertgebende Rastvogelarten sind im Gebiet überwiegend nicht zu erwarten.  

Im Gebiet ist kaum mit verschiedenen Limikolenarten wie Kiebitz, Goldregenpfeifer, 

Regenbrachvogel, Waldwasserläufer u.a. zu rechnen. Die Hauptrastgebiete des Kiebitz‘ 

und Goldregenpfeifers liegen küstennah und somit weit abseits der Planung (vgl. 

Abbildung 17). Es sind im Betrachtungsraum Rastvorkommen mit maximal geringer 

Abundanz / Stetigkeit zu erwarten. 

Nach der Darstellung des LLUR (2012, Abbildung 18) sind im Bereich der 

Geltungsbereiche Rastvorkommen von Bläss- und Weißwangengans (= Nonnengans), 

wenn überhaupt, nur in sehr geringer Abundanz zu erwarten, die deutlich unter den 2 %-

Schwellenwerten liegen.2 Besondere Rastschwerpunkte oder eine regelmäßige 

Rastnutzung sind angesichts der Habitatausstattung auch für diese wertgebenden Arten 

nicht zu erwarten. 

In der Literatur liegen für den Betrachtungsraum keine Nachweise von nordischen 

Schwänen (Zwergschwan, Singschwan) vor. Die verfügbaren Daten für die 

Rastverbreitung von Sing- und Zwergschwan im Winter zeigt Abbildung 19. Hierbei wird 

die Konzentration auf die Eider-Treene-Sorge-Niederung und andere 

Niederungssysteme bzw. größeren Gewässer wird deutlich. Im Bereich des Vorhabens 

und in dessen Umfeld liegen jedoch keine Nachweise größerer Rastansammlungen von 

 
2  Zum Vergleich die 2%-Schwellenwerte: Blässgans 840 Ex., Weißwangengans 3.800 Ex. 
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nordischen Schwänen vor. Tatsächliche Rastvorkommen im Vorhabengebiet sind 

aufgrund der Landschaftsstruktur wenig wahrscheinlich. 

 

 

Abbildung 17: Ergebnisse der Synchronerfassung des Goldregenpfeifers (links) und des Kiebitzes 
(rechts) am 11./12.10.14  
Quelle: (OAG 2014), Rundschreiben 3/2014, Nov. 2014. Insgesamt wurden etwa 110.000 Exemplare vom 
Goldregenpfeifer und etwa 89.000 Exemplare vom Kiebitz registriert. Pfeil = ungefähre Lage der Geltungsbereiche.  

 

Abbildung 18: Rastverbreitung der Nonnengans (links) und der Blässgans (rechts) in Schleswig-
Holstein im Winterhalbjahr 2011/2012 
Quelle: (LLUR-SH 2012). Pfeil = ungefähre Lage der Geltungsbereiche. Nonnengans = Weißwangengans.  
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Abbildung 19: Ergebnisse der Synchronerfassung des Singschwans am 10./11./01.10.2020 
(links) und des Zwergschwans in Schleswig-Holstein im Winter 2020) in Schleswig-Holstein 
Quelle: (OAGSH 2020) Pfeil = ungefähre Lage der Geltungsbereiche. Nonnengans = Weißwangengans. 

 

Die Bewertung der Flächen in den Geltungsbereichen für Rastvögel erfolgt nach den 

Kriterien der nachfolgenden Tabelle: 

Tabelle 10: Bewertungskriterien für Rastvogellebensräume 

Bedeutung Kriterien (Auswahl) 

sehr gering 
Potenzialanalyse: Lage abseits von Schlafgewässern / Hauptrastgebieten / 
Leitlinien des Vogelzuges, aufgrund (weitgehend) fehlender Habitate, 
Vorbelastungen o.ä. unzureichende Habitatausstattung für Rastvögel 

gering 

Potenzialanalyse: Lage abseits von Schlafgewässern / Hauptrastgebieten / 
Leitlinien des Vogelzuges, durchschnittliche Habitatausstattung, hohe 
Nutzungsintensität oder hohe Strukturdichte (Knicks/Wälder), daher keine 
besondere Attraktionswirkung für wertgebende Rastvogelarten, 
dementsprechend keine bekannten Vorkommen wertgebender 
Rastvogelarten  

mittel 

Potenzialanalyse: Vorhandensein geeigneter Rasthabitate für wertgebende 
Arten im Umfeld von Schlafgewässern / Hauptrastgebieten / Leitlinien des 
Vogelzuges, aber keine besondere Attraktionswirkung (Agrarlandschaft), 
keine bedeutenden Rastvorkommen wertegebender Arten bekannt 

hoch 

Potenzialanalyse: Prüfbereiche um Rastgebiete von Meeresgänsen und 
Gelbschnabelschwänen bzw. Küstenvorländern oder offenen Niederungen, 
andere Gebiete mit hohem Potenzial für Rastvögel im Umfeld von 
Schlafgewässern / Hauptrastgebieten / Leitlinien des Vogelzuges, 
mindestens bei einzelnen wertgebenden Arten zeitweise hohe 
Rastabundanzen zu erwarten 

sehr hoch 

Potenzialanalyse: VSch-Gebiete mit Erhaltungsgegenstand Rastvögel, 
ausgewiesene Rastgebiete von Meeresgänsen und 
Gelbschnabelschwänen, weitere Hauptrastgebiete (z.B. größere 
binnenländische Niederungen), bedeutende Schlafgewässer und deren 
Umfeld 

 

Das Planungsgebiet ist durch eine genutzte Grünland- und Ackerwirtschaft geprägt, die 

vor allem durch Knicks strukturiert ist. Südlich der Planung liegt der Staatsforst 

Neumünster. Es bestehen kaum weite Sichtbeziehungen, die für Rastvögel für eine 
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frühzeitige Prädatorenwahrnehmung von Bedeutung wären. Größere Rastgewässer und 

bevorzugte Rastgebiete liegen bei Bornhöved und Wader in mehr als 8 km Entfernung. 

Zudem bestehen Vorbelastungen durch die angrenzenden Straßen. Zukünftig werden in 

dem rund 400 m von der Planung entfernt liegenden Windvorranggebiet PR3_SEG_302 

Windkraftanlagen errichtet.  Die Agrarlandschaft setzt sich großflächig fort, sodass keine 

besondere Attraktionswirkung der Flächen besteht. Im Sinne einer 

Potenzialabschätzung ist daher insgesamt nur von einer geringen Bedeutung und eher 

geringe Abundanzen zu erwarten sind.  

 

Zugvögel 

Schleswig-Holstein ist bedingt durch seine Lage zwischen Nord- und Ostsee, zwischen 

Skandinavien und Mitteleuropa sowie durch die Lage am Wattenmeer eine 

„Drehscheibe“ des nord- und mitteleuropäischen Vogelzuges. Ausgehend von den 

unterschiedlichen Herkunftsregionen wird Schleswig-Holstein von den Zugvögeln an 

mehreren Stellen erreicht. Geomorphologische Leitlinien wie Küsten, markante Verläufe 

der Alt- und Jungmoräne, Gewässerläufe (Flüsse, Seenketten) und Niederungen sowie 

starke Winde können aber auch zu einer zeitweisen Modifikation der bei den meisten 

Arten genetisch fixierten Zugrichtung führen. Prägnante Leitlinien haben oftmals eine 

starke Bündelung des Vogelzuges zur Folge, so dass es in diesen Bereichen zu 

deutlichen Zugmassierungen mit einer entsprechend hohen Anzahl an Vögeln kommt. 

Wichtige Beispiele von ausgeprägten Zugkorridoren in Schleswig-Holstein sind vor allem 

die Küstenlinien von Nord- und Ostsee, die Elb- und Eidermündung, die Förden der 

Ostseeküste, die kurze Landverbindung zwischen der Eckernförder Bucht und der 

Husumer Bucht bzw. der Eidermündung sowie die bekannte „Vogelfluglinie“ von Seeland 

über Fehmarn nach Ostholstein (Koop 2002). 

Gemäß Darstellungen der Teilfortschreibung des Regionalplans zum Sachthema Wind 

(Dezember 2020, Abbildung 20) liegen die Geltungsbereiche außerhalb der 

Hauptzugachsen.  
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Abbildung 20: Hauptachsen des Vogelzugs gemäß Regionalplan (2020) 

 

Die Planung liegt außerhalb von Leitlinien des Vogelzuges. Da die Bauweise von 

Photovoltaikanlagen keine höhenwirksamen Strukturen schafft, ist nicht von einer 

Bedeutung der überplanten Fläche an sich für den Vogelzug auszugehen. Es befinden 

sich im Bereich der Planungsfläche auch keinen Leitlinien für den Vogelzug, die durch 

die Bebauung beeinträchtigt werden würden. 
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Fledermäuse 

Gemäß den in den LLUR-Empfehlungen publizierten Karten und den Kriterien zur der 

Teilfortschreibung des Regionalplans zum Sachthema Wind liegen die Geltungsbereiche 

außerhalb von Umgebungsbereichen zu Wäldern und damit außerhalb von Gebieten mit 

besonderer Bedeutung für den Fledermausschutz. Der Umgebungsbereich zu 

Stillgewässern ist ebenfalls nicht betroffen.  

Lokale Arten 

Die Ermittlung von Fledermaus-Vorkommen erfolgt über eine Abfrage vorhandener 

Daten beim ZAK des Landesamtes für Umwelt (Stand Juni 2023) sowie einer die 

Autökologie der heimischen Arten berücksichtigenden Potenzialanalyse. Zur Ermittlung 

des potenziellen Artenspektrums wurden die o.g. Verbreitungsdaten unter 

Berücksichtigung der potenziellen Quartierstrukturen bzw. der Landschaftsstruktur im 

Untersuchungsraum zu Grunde gelegt.  

Die Geltungsbereiche sind durch eine Acker- und Grünlandnutzung mit Knicks und 

vereinzelt eingestreuten Bäumen/Sträuchern geprägt. Im Umfeld der Planung befinden 

sich weitere Acker- und Grünlandflächen, welche durch Knicks und wenigen Gräben 

strukturiert werden.  

Größere Wasserflächen, die von einigen Fledermäusen als Nahrungshabitat genutzt 

werden, befinden sich nicht innerhalb der Geltungsbereiche. Die nächstgelegenen 

größere Gewässer liegen mehr als 3 km entfernt. Eine größere Fließgewässerdichte 

finden sich erst ab einer Entfernung von 3,5 km südlich der Planung wieder. 

800 m südlich befindet sich der Staatsfort Neumünster mit mehreren Nachweisen von 

Fledermausarten. Zudem sind weitere Wälder im Umgebungsbereich vorhanden.  

Die nächsten Gebäude, die für gebäudebewohnende Arten als potenzielle Quartiere 

anzunehmen sind, befinden sich angrenzend an das südliche Plangebiet 

(landwirtschaftliche Außenstelle). Es sind jedoch keine Fledermausnachweise im 

Bereich der Außenstelle bekannt. 

Insgesamt bietet das Plangebiet eine mittlere Attraktionswirkung für lokale Fledermäuse. 

Die Flächen sind durch eine mittlere Knickdichte geprägt. Weitere Gehölzstrukturen, die 

als Leitstrukturen fungieren, sind um Umfeld der Planung ebenfalls vorhanden. 

Eingebundene Einzelbäume können als Tages-, Winterquartier oder als Wochenstube 

dienen. Größere Still- und Fließgewässer sind im näheren Umfeld nur wenig vorhanden.  

Die Ergebnisse zeigt Tabelle 11.  
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Tabelle 11: Potenziell vorkommende Fledermausarten in dem Plangebiet  

Art RL SH RL D FFH-Anh. Nachweis* 

Wasserfledermaus Myotis daubentoni * * IV ja 

Braunes Langohr Plecotus auritus V 3 IV ja 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula 3 V IV ja 

Bartfledermaus Myotis mystacinus et brandtii 1 * IV ja 

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii 2 2 II, IV ja 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus 3 3 IV ja 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus * * IV ja 

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus V * IV ja 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii 3 * IV ja 

Fransenfledermaus Myotis nattereri V * IV ja 

Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus 1 D IV ja 

Erläuterungen: * = Nachweise in der Umgebung (Abstände bis 4 km zur Planung) 

RL SH: Gefährdungsstatus in Schleswig-Holstein (Borkenhagen 2014), RL D: Gefährdungsstatus in 

Deutschland (Meinig et al. 2020), Gefährdungskategorien: 1: vom Aussterben bedroht, 2: stark gefährdet, 

3: gefährdet, D: Daten defizitär, G: Gefährdung anzunehmen, * : ungefährdet, V: Art der Vorwarnliste, FFH-

Anh.: IV: in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführt (streng zu schützende Arten von gemeinschaftlichem 

Interesse)  

 

Grundsätzlich ist mit dem Vorkommen häufiger und weit verbreiteter Arten zu rechnen. 

Hierzu zählen u.a. die Zwerg- (Pipistrellus pipistrellus), Mücken- (Pipistrellus pygmaeus) 

und Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus), die als typische Arten der 

Kulturlandschaft bevorzugt Gebäude als Quartiere aufsuchen und sich während der 

Jagd oft an linearen Strukturen im Gebiet orientieren. Die Breitflügelfledermaus 

bevorzugt Siedlungsbereiche und Gehölzstrukturen, allerdings jagt sie auch 

strukturungebunden über Weiden.  

Zu den verbreiteten Arten zählen auch Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) und 

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula), die eigentlich klassische „Waldarten“ sind, aber 

auch abseits von Wäldern vorkommen (v.a. der Große Abendsegler als typische Art des 

freien Luftraums mit großen Aktionsräumen). Zu den „Waldarten“ zählt auch das Braune 

Langohr (Plecotus auritus), das für seine relativ ortsgebundene Lebensweise (kleiner 

Aktionsraum) bekannt ist.  

Hinsichtlich der Raumausstattung sind Vorkommen der Wasserfledermaus (Myotis 

daubentonii) und Fransenfledermaus (Myotis nattereri) als typische Baumarten 

(Fransenfledermaus auch in Gebäuden) im Betrachtungsraum nicht auszuschließen.  

Aus Monitoring sind nördlich von Willingrade in 600 m Entfernung Vorkommen der 

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) bekannt. Die Bechsteinfledermaus bevorzugt 

feuchte, naturnahe Laub- und Mischwälder, besiedelt aber auch Nadelwälder, Parks, 

Gärten und dörfliche Siedlungen (FÖAG SH 2011).  

Im 4 km-Umfeld des geplanten Vorhabens liegen außerdem Vorkommen von 

Bartfledermäusen vor. Die Große Bartfledermaus (Myotis brandtii) jagt strukturgebunden 
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in einer Höhe von 1-5 m gerne entlang von Wegen und Schneisen innerhalb von Wäldern 

(Skiba 2009), aber auch über Feuchtwiesen und Gewässern (Borkenhagen 2011). Die 

Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus) jagt an strukturgebunden in offenen und 

halboffenen Landschaften, wie Parks, Gärten und Ortsrandlagen (Skiba 2009). Häufig 

ist die Art in der Nähe von kleinen Fließgewässern oder Feuchtgebieten anzutreffen, jagt 

aber auch in Wäldern und in Flughöhe von 1,5 bis 6 m (FÖAG SH 2011).  

Ein Nachweise der Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus) stammt aus Gönnebek. 

Während die einzigen beiden Wochenstuben aus Lübeck bekannt sind, tauchen vor 

allem während der Überwinterungsphase regelmäßig vereinzelte Tiere im gesamten 

Bundesland auf. Für die Jagd werden von der Zweifarbfledermaus vorwiegend 

Offenlandbereiche an und über Gewässern, aber auch offene Agrarflächen, Wiesen und 

Siedlungen, sowie – seltener – auch Wälder aufgesucht. Die Jagdgebiete können recht 

weitläufig sein. 

Tabelle 12: Bewertungskriterien für Fledermäuse (Lokale Arten) 

Hinweis: geeignete Strukturen für Fledermäuse können Jagdhabitate und Quartiere umfassen. 

Bedeutung Kriterien (Auswahl) 

sehr gering Potenzialanalyse: keine geeigneten Strukturen, intensiv genutzte, offene 
Agrarlandschaft 

gering Potenzialanalyse: vereinzelte Strukturen, geringe Knickdichte in intensiv 
genutzter Agrarlandschaft, keine Kleingewässer 

mittel Potenzialanalyse: mittlere Strukturdichte mit Gehölzen und ggf. einzelnen 
Kleingewässern, Siedlungsstrukturen in der Umgebung 

hoch Potenzialanalyse: hohe Strukturdichte (Knicks, Feldgehölze oder 
Waldflächen) und/oder erhöhter Grünlandanteil und/oder mehrere 
Kleingewässer und/oder Siedlungsstrukturen im nahen Umfeld 

sehr hoch Potenzialanalyse: sehr hohe Strukturdichte (Knicks, Feldgehölze oder 
Waldflächen) und/oder hoher Grünlandanteil der Offenflächen und/oder hohe 
Dichte an Kleingewässern bzw. einzelne größere Stillgewässer und/oder 
Siedlungsstrukturen im Betrachtungsraum 

Dem Vorhabengebiet wird eine mittlere Bedeutung als Habitat beigemessen. 

 

Migrierende Arten 

Aus Beringungsstudien und wenigen Direktbeobachtungen ist bekannt, dass einige 

Fledermausarten aus Nordeuropa jahreszeitliche Wanderungen nach Mittel- und 

Südeuropa unternehmen (Ahlén 1997; Boye et al. 1999). Schleswig-Holstein ist somit 

ein Transitland für in Nordosteuropa lebende und in klimatisch begünstigten Regionen 

Europas überwinternde Fledermäuse. Grundsätzlich ist je nach Länge der Strecke, die 

zwischen Sommer- und Winterquartieren zurückgelegt wird, zwischen weitgehend 

ortstreuen, zugfähigen und regelmäßig ziehenden Arten zu unterscheiden. Typische 

fernziehende Arten in Mitteleuropa sind Großer und Kleiner Abendsegler sowie Rauhaut- 

und Zweifarbfledermaus (Schober und Grimmberger 1998, (Steffens et al. 2004, 

Göttsche 2007), wobei einzelne Tiere einer Population nicht wandern, sondern vor Ort 

überwintern (z.B. beim Großen Abendsegler und der Zwergfledermaus bekannt (Hutterer 

et al. 2005)), Taake und Vierhaus (2004)). Es wird vermutet, dass die Tiere während des 
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Zugs in größeren Höhen nur noch wenige oder keine Ortungslaute abgeben, da die 

energieaufwändigen Rufe nicht bis zum Boden reichen und somit keine 

Orientierungshilfe geben können.  

Es ist davon auszugehen, dass der großräumige Fledermauszug durch eine 

Kombination aus Breitfrontzug und Zugwegen (Korridoren) mit erhöhter Konzentration 

von Individuen charakterisiert ist (Bach und Meyer-Cords 2004, Hutterer et al. 2005). 

Aufgrund der Leitlinienwirkung sowie der Barrierewirkung größerer Gewässer oder 

Meere spielen dabei vermutlich große Flüsse und wahrscheinlich auch insbesondere die 

Vogelfluglinien eine wichtige Rolle. Typische fernziehende Arten sind 

Rauhautfledermaus und Großer Abendsegler, aber auch von anderen Arten ist durch 

Wiederfunde beringter Individuen bekannt, dass sie größere Wanderungen 

unternehmen. 

Reptilien 

Die Abfrage des ZAK des LfU (Stand Juni 2023) ergab mehrere Nachweise von 

Reptilienarten im Umfeld um das Vorhaben, die allerdings keine Nachweise der 

wertgebenden Arten (Anhang IV FFH-RL bzw. Rote Liste) umfassen (Blindschleiche, 

Kreuzotter, Waldeichdechse). 

Vorkommen der heimischen Reptilienarten des Anhangs IV der FFH-RL Europäische 

Sumpfschildkröte, Zauneidechse sowie Schlingnatter sind aufgrund ihrer Verbreitung 

und Habitatansprüche innerhalb der Geltungsbereiche auszuschließen. Die Europäische 

Sumpfschildkröte besiedelt vor allem flache, stehende oder langsam fließende Bereiche 

an Seen und in Feuchtgebieten, die sich durch die Sonne schnell erwärmen, und einen 

reichen Uferbewuchs aufweisen. Die Zauneidechse nutzt als Lebensraum insbesondere 

krautige, trockene Habitate wie Dünen, Heiden oder auch Bahndämme und 

Straßenränder. Die Schlingnatter nutzt trocken-warme, kleinräumig gegliederte 

Lebensräume (Mosaik aus Offenland, Wald/Gebüsch und Felsen/Steinhaufen) wie z.B. 

Heiden, Randbereiche von Mooren oder Steinbrüche. Solche Habitate bestehen im 

Bereich der Planung nicht. 

Die Bewertung der Flächen als Lebensraum für Reptilien richtet sich nach der 

nachfolgenden Tabelle. 
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Tabelle 13: Rangskala zur Bewertung von Reptilienlebensräumen auf Basis einer 

Potenzialabschätzung 

Bedeutung Kriterien (Auswahl) 

sehr gering Standort voll beschattet oder vollversiegelte Fläche ohne geeignete 
Randstrukturen wie besonnte Säume- und Böschungen 

gering Standort überwiegend beschattet und fragmentiert, besonnte Bereiche nur 
kleinflächig vorhanden, meist homogene Strukturierung der offenen Bereiche  

mittel Offener oder halboffener Lebensraum von durchschnittlicher Ausprägung, 
welcher lediglich Kleinvorkommen von Reptilienarten mit allgemeiner 
Planungsrelevanz erwarten lässt 

hoch Offener oder halboffener Lebensraum von überdurchschnittlicher Ausprägung 
oder Hinweise auf ein Vorkommen einer besonders planungsrelevante 
Reptilienart in der zentralen Artendatenbank (ZAK) im räumlichen Bezug, 
potenzielle Teil – (Lebensräume) vorhanden 

sehr hoch Standort mit Habitatpotenzial für mehrere Reptilienarten mit besonderer 
Planungsrelevanz oder für eine landesweit vom Aussterben bedrohte 
Reptilienart; Hinweise auf ein Vorkommen von einer landesweit vom 
Aussterben bedrohten Reptilienart oder von mindestens zwei besonders 
planungsrelevanten Reptilienarten in der zentralen Artendatenbank (ZAK) im 
räumlichen Bezug, potenzielle (Teil) – Lebensräume vorhanden 

Nach den vorliegenden Daten wird eine mittlere Bedeutung für den Betrachtungsraums 

als Lebensraum von Reptilien angesehen.  

Amphibien 

Innerhalb der Flächen der Planung besteht lediglich ein Graben (Willingrader 

Grenzgraben), der unregelmäßig Wasser führt (Abbildung 21). Stillgewässer kommen 

im näheren Umfeld nicht vor. 

Die Abfrage des ZAK des LfU (Stand Juni 2023) ergab mehrere Nachweise von 

Amphibienarten im Umfeld um das Vorhaben, die nachfolgend zunächst für die 

wertgebenden Arten (Anhang IV FFH-RL bzw. Rote Liste) dargestellt werden. 

Von der Knoblauchkröte (Pelobates fuscus) (Anhang IV FFH-RL, Rote Liste SH 

Kategorie 2 „stark gefährdet“) bestehen zwei Nachweispunkte aus dem nördlichen 

Rickling und östlich von Hollenbek in mehr als 3,5 km Entfernung. Durch die verborgene 

Lebensweise der Art (Besiedlung vegetationsreicher Gewässer, leises Rufen, Leben 

unter Wasser während der Paarungszeit) besteht lediglich ein lückenhaftes Wissen über 

die Verbreitung der Art in Schleswig-Holstein. Der Großteil der bekannten Nachweise 

liegt für das Östliche Hügelland vor. Die Knoblauchkröte bevorzugt sandige, lehmige 

Böden und teilweise anthropogen geprägte, besonnte Stillgewässer mit reicher 

submerser Vegetation als Laichgewässer, die sich oft in Siedlungsbereichen befinden 

(Grosse und Seyring 2015; Klinge und Winkler 2005). Aufgrund des Fehlens dieser 

geeigneten Habitate ist ein Vorkommen der Knoblauchkröte nicht zu erwarten.  

Vom Moorfrosch (Rana arvalis) (Anhang IV FFH-RL, Rote Liste SH Kategorie * 

„ungefährdet“) liegen mehrere Nachweise aus dem Umfeld. Das nächstgelegene 

Vorkommen stammt aus einem Teich östlich des Klinkenbergs in 1,3 km Entfernung. Der 
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Moorfrosch bewohnt eine Vielzahl an Lebensräumen, darunter Kleingewässer, Sümpfe, 

Feuchtgrünland, Moorgewässer, Klein- und Flachseen oder lichte Bruchwälder (Klinge 

und Winkler 2005). Die Landhabitate sind oft in der Nähe der Laichhabitate. Für die 

Planung ist mit keinem Vorkommen der Art im Eingriffsbereich zu rechnen. 

Von der Kreuzkröte (Epidalea calamita) (Anhang IV FFH-RL, Rote Liste SH Kategorie 2 

„stark gefährdet“) liegen Nachweise von einer mobilen Amphibienschutzanlage an der 

K52 bei Rickling in 3,6 km Entfernung vor. Das Hauptverbreitungsgebiet der Kreuzkröte 

liegt in der Geest, im Östlichen Hügelland kommt die Art nur sporadisch vor (Klinge und 

Winkler 2005). Als Laichhabitat nutzt die Art vorwiegend flache, vegetationslose 

Gewässer, die sich schnell erwärmen und relativ schnell austrocknen. Darüber hinaus 

besiedelt die Kreuzkröte Sanddünen, Heidegebiete, Abgrabungen wie Sand- und 

Kiesgruben u.ä. Angesichts dieser Habitatansprüche der Kreuzkröte, die im VG nicht 

erfüllt werden, ist nicht mit einem planungsrelevanten Vorkommen der Art im 

Eingriffsbereich zu rechnen. 

Für den Kammmolch (Triturus cristatus) (Anhang IV FFH-RL, Rote Liste SH Kategorie 3 

„gefährdet“) liegen ebenfalls Nachweise von Netzfängen und Sichtbeobachtungen aus 

dem Staatsforst Neumünster, Leich in der Nähe von Gönnebek und dem Wald „Die 

Hölle“ bei Bönebüttel vor. Die Art ist im Östlichen Hügelland relativ flächendeckend 

vertreten und besiedelt auch vielfach Gewässer auf Acker- und Grünlandstandorten 

(auch in intensiv genutzten Agrarlandschaften mit monotonen Ackerschlägen). Aufgrund 

des Fehlens von geeigneten Kleingewässern im Umfeld des Vorhabens (der einzige 

Bach führt unregelmäßig Wasser), ist auch ein Vorkommen des Kammmolchs nicht zu 

erwarten.  

Mit weiteren Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie ist aufgrund der Datenabfrage und 

der Habitatausstattung im Umfeld der Geltungsbereiche nicht zu rechnen. 

Ab einer Entfernung von mehr als 1,8 km zu der Planung liegen mehrere Nachweise von 

häufigen und weit verbreiteten Amphibienarten vor: Erdkröten, Grasfrosch, Teichfrosch 

und Teichmolch.  
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Abbildung 21: Einziger Graben im Untersuchungsgebiet (Willingrader Grenzgraben) mit 

unregelmäßiger Wasserführung (Foto vom 17.05.2023).  

 

Die Bewertung der Flächen erfolgt nach den Kriterien der nachfolgenden Tabelle. 

Tabelle 14: Rangskala zur Bewertung von Amphibienlebensräumen auf Basis einer 

Potenzialabschätzung 

Bedeutung Kriterien (Auswahl) 

sehr gering Keine Laichgewässer vorhanden oder stark belastete oder versiegelte 
Flächen 

gering Vorhandene Gewässer stark degradiert bzw. weiträumig ohne Anschuss an 
geeignete Landlebensräume (Knicks, Grünland, Waldränder etc.) oder 
Grabensysteme mit unzureichender Wasserführung 

mittel Kleingewässer oder Grabensysteme mit ausreichender Wasserführung 
vorhanden, jedoch überwiegend intensive Flächennutzung im Umland und 
potenzielle Landlebensräume in durchschnittlicher Ausprägung vorhanden 

hoch Dichtes Kleingewässernetz mit Gewässern und unterschiedlicher Art und 
Ausprägungen und enger Verbund mit potenziellen Landlebensräumen von 
überdurchschnittlicher Ausprägung oder Hinweise auf Vorkommen einer 
besonders planungsrelevanten Amphibienart in der zentralen 
Artendatenbank (ZAK) im räumlichen Bezug, potenzielle (Teil-) lebensräume 
vorhanden 

sehr hoch Sonderstandort (z.B. Kiesgrube, militärischer Übungsplatz, naturnahe 
Flussauen) mit hoher Dynamik: Habitatpotenzialanalyse mit für mehrere 
Amphibienarten mit spezifischen Lebensraumansprüchen oder einer 
landesweit vom Aussterben bedrohten Amphibienart oder Hinweise auf 
Vorkommen von einer landesweit vom Aussterben bedrohten Amphibienart 
oder von mindestens zwei besonders planungsrelevanten Amphibienarten in 
der zentralen Artendatenbank (ZAK), im räumlichen Bezug, potenzielle (Teil-) 
Lebensräume vorhanden  
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Nach aktuellem Kenntnisstand weisen die Geltungsbereiche eine geringe Bedeutung 

als Lebensraum für Amphibien auf. 

Schalenwild 

Große Säugetiere wandern innerhalb der Landschaft zwischen verschiedenen 

Lebensräumen und überwinden dabei teils weite Strecken. Die aus 

versicherungstechnischen Gründen oft notwendige Umzäunung des Betriebsgeländes 

führt unter Umständen zu Habitatverlusten und -zerschneidungen. Um eine Isolierung 

von Populationen zu verhindern und die Vernetzung von Lebensräumen zu 

gewährleisten, ist ein Konzept für Trittsteinbiotope und Korridore erstellt worden (FGSV 

2022). Diese Vernetzung von Lebensräumen steht in Konflikt zu Infrastrukturplanungen 

und der Inanspruchnahme von großen, bisher unbebauten Flächen. Eingezäunte 

Solarparks können eine Sperr- und Leitwirkung für Schalenwild ergeben. Das Wild wird 

am Ziehen gehindert oder auf Straßen geleitet, wo es dann vermehrt zu Unfällen 

kommen kann.  

Rotwild dienen in diesem Zusammenhang als Flagschiffart für Schalenwild. 

Flagschiffarten haben für ein Ökosystem oft keine besonders wichtige Rolle, deren 

Schutz und Förderung jedoch auf weitere Arten übertragen lassen, die ebenfalls von den 

Maßnahmen profitieren können.  

Gemäß dem vom (Landesjagdverband SH 2022) veröffentlichten Rotwildwegeplan zur 

Ausweisung von Wanderkorridoren zwischen Lebensräumen verschiedener 

Rotwildpopulationen liegen die Geltungsbereiche entlang eines  dieser Gebiete für den 

Fernwechsel. Darüber hinaus befinden sind nach dem im Kriterienkatalog für die 

Teilfortschreibung des Regionalplans zum Sachthema Wind Querungshilfen und 

Korridore rd. 4 km westlich zu den Geltungsbereichen (Abbildung 22).  

Wanderkorridore dienen der Verbindung von Lebensräumen und verschiedene 

Rotwildpopulationen. Es wurden solche Korridore erfasst, die sich an Fernwechsel 

orientieren, wobei solche Fernwechsel herangezogen wurden, die in den letzten Jahren 

von ziehenden Stücken genutzt wurden. Fernwechsel werden, anders wie die täglich 

genutzten, kleinräumigen Wechsel innerhalb des Lebensraumes, nur selten genutzt.  

Entsprechend dem Rotwildmanagementplan des Landesjagdverbandes Schleswig-

Holstein befindet sich der Bereich Groß Kummerfeld in dem Rotwildcluster „Mitte“. Das 

Cluster ist derzeit verbunden mit dem Cluster „Süd“. Der Bau der A20 begrenzt das 

Cluster im Süden. Im Osten bildet die A21 und im Westen die A7 die Grenze. Im Norden 

erstreckt es sich bis in das Dreieck aus A215 und A21 bis in den Raum Kiel. Eine 

Grünbrücke existiert bei Kiebitzholm, von der sich östlich eine Satellitenpopulation 

gebildet hat, die aber zur Population der Segeberger Heide zählt (Landesjagdverband 

SH 2022).  
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Abbildung 22: Rotwildwegeplan in Schleswig-Holstein (Landesjagdverband SH 2022) 

Der Pfeil markiert die ungefähre Lage des Vorhabens.  

 

Rotwild kommt in Schleswig-Holstein lediglich in verinselten kleinen Gebieten vor, die 

vom Herzogtum Lauenburg über Duvenstedt bei Hamburg bis auf die Geest südlich des 

Nord-Ostsee-Kanals reichen. Zwischen den isolierten Inselpopulationen liegen oft 

Regionen die als „rotwildfrei“ gelten oder dem Wechsel dienen (Abbildung 23). Oftmals 

wird die Ausbreitung der Populationen durch Barrieren wie beispielsweise großen 

Verkehrsstraßen und dem Nord-Ostsee-Kanal vermindert. Die Planung befindet sich in 

einem Gebiet für Standwild. Die Geltungsbereiche befinden sich in einem Bereich, der 

gemäß den Erfassungen des Wildtierkatasters 2014 als Standwild kategorisiert wird. 

Nördlich und nordöstlich angrenzend sind Bereiche vorhanden, in denen Rotwild als 

Wechselwild klassifiziert wird (Institut für Natur- & Ressourcenmanagement der CAU Kiel 

und Landesjagdverband SH 2014).  
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Abbildung 23: Verbreitung vom Rotwild in Schleswig-Holstein (Institut für Natur- & 

Ressourcenmanagement der CAU Kiel und Landesjagdverband SH 2014) 

Der Pfeil markiert die ungefähre Lage des Vorhabens.  

 

Die Bewertung der Flächen innerhalb der Geltungsbereiche für das Schalenwild richtet 

sich nach der folgenden Tabelle: 

Tabelle 15: Bewertungstabelle Schalenwild 

Bedeutung Kriterien (Auswahl) 

sehr gering 
Standort außerhalb bekannter Verbreitungsgebiete der Flagshipart Rotwild, 
außerhalb von bekannten Fernwanderkorridoren 

gering 
Standort innerhalb von Bereichen mit einzelnen Sichtungen der Flagshipart 
Rotwild, außerhalb von bekannten Fernwanderkorridoren 

mittel 
Standort innerhalb von Bereichen mit Wechselwild der Flagshipart Rotwild, 
randlich innerhalb von bekannten Fernwanderkorridoren 

hoch 

Standort innerhalb von Bereichen mit Wechselwild oder randlich innerhalb von 
Bereichen mit Standwild der Flagshipart Rotwild, innerhalb von bekannten 
Fernwanderkorridoren, randlich innerhalb von Zuwanderungskorridoren zu 
Querungshilfend 
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Bedeutung Kriterien (Auswahl) 

sehr hoch 

Standort innerhalb von Bereichen innerhalb von Bereichen mit Standwild der 
Flagshipart Rotwild, innerhalb von bekannten Fernwanderkorridoren oder 
bekannten, regionalen Wechseln, innerhalb von Zuwanderungskorridoren zu 
Querungshilfen 

 

Die Bedeutung der Geltungsbereiche als Lebensraum und Wanderkorridor von Rotwild 

ist nach den vorliegenden Daten als hoch anzusehen. 

Wolf 

Der Wolf wird als Anhang II und Anhang IV Art der FFH-Richtlinie geführt und ist zudem 

nach Bundesnaturschutz besonders streng geschützt. Auf der gesamten Nordhalbkugel 

waren vormals Wölfe verbreitet. Als sehr anpassungsfähige Säugetiere kamen sie in 

verschiedenen Lebensräumen der Erde vor. Wölfe leben in Rudeln zusammen, wobei 

die Territoriumsgröße bei ca. 150-300 km² liegen kann. Als hochmobile Tiere können 

insbesondere abwandernde Jungtiere auf der Suche nach eigenen Territorien Strecken 

von bis zu 1.000 km in wenigen Wochen zurücklegen. Als Nahrung nutzt der Wolf 

wildlebende Huftiere wie Reh-, Rot- oder Schwarzwild, sofern möglich und zugänglich 

auch Nutztiere und seltener Aas. 

Im Segeberger Forst, östlich der geplanten Anlage, ist ein residentes Wolfsrudel 

anzunehmen, welches im Jahr 2023 erstmals Nachwuchs hatte. Es ist bekannt, um 

welches Muttertier es sich handelt. In den vergangenen Jahren wurden seitens der 

Behörde Wolfssichtungen und -nachweise dokumentiert worden und, sofern möglich, 

auch Individuen zugeordnet. So wurde das im Segeberger Forst ansässige Tier u.a. in 

Bornhöved (mehrfach), im Bereich Bokhorst/Wankendorf, Flintbek und am Großen 

Plöner See dokumentiert. Auch wenn Wölfe grundsätzlich weite Strecken zurücklegen 

und große Territorien nutzen, so deuten die Nachweise des Individuums aus dem 

Segeberger Forstes darauf hin, dass die Tendenz des Streifgebietes gen Norden und 

Osten des Waldes verläuft und sich weniger in den Westen Richtung Neumünster 

orientiert.  

Die Bedeutung des Vorhabengebietes für den Wolf wird aufgrund der 

Wanderungstendenzen des Wolfes aus dem Segeberger Forst mit maximal mittel 

bewertet.  

Haselmaus 

Die Kriterien für die Einstufung einer Vorkommens-Wahrscheinlichkeit der Art richten 

sich nach aktuellen und historischen Vorkommen sowie nach der 

Lebensraumausstattung. Die Geltungsbereiche liegen nahe der bekannten und mit 

Nachweisen belegten Verbreitungsgebietes der Art in Schleswig-Holstein (vgl. 

Abbildung 24), das sich im Wesentlichen auf den Landesteil östlich der Linie Plön – Bad 
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Segeberg – Hamburg mit einer größeren Inselpopulation westlich von Neumünster 

beschränkt (LLUR-SH 2018; Stiftung Naturschutz SH 2008).  

 

Abbildung 24: Vorkommen der Haselmaus in Schleswig-Holstein gemäß LLUR (2018) 

Der Pfeil markiert die ungefähre Lage des Vorhabens.  

 

Die Bewertung der Flächen als Lebensraum für die Haselmaus richtet sich nach der 

folgenden Tabelle: 

Tabelle 16: Bewertungstabelle Haselmaus 

Bedeutung Kriterien (Auswahl) 

sehr gering 
Standort außerhalb bekannter Verbreitungsgebiete, Nachweise in der 
Erfassung nicht erbracht 

gering 

Gehölzbedeckung mit Lücken oder hoher Anteil ungeeigneter oder nur sehr 
temporär nutzbarer Gehölzarten, kaum geeigneter Krautvegetation als 
Ersatzlebensraum; geringer Anteil von Nahrungspflanzen (Haselnuss, Rubus-
Arten, Schlehe, Faulbaum, etc.); räumliche Trennung der Nahrungsressourcen 
im Jahresverlauf, geringer bis sehr geringer Anteil von Höhlen und 
durchschnittliches bis geringes Strukturpotenzial für erfolgreiche 
Überwinterung 

mittel 

Standort innerhalb oder randlich bekannter Verbreitungsgebiete, flächige 
Gehölzdeckung mit einem Anteil von Nahrungspflanzen (Haselnuss, Rubus-
Arten, Schlehe, Faulbaum, etc.), ggf. räumliche Trennung der 
Nahrungsressourcen im Jahresverlauf, geringer bis sehr geringer Anteil von 
Höhlen und durchschnittliches Strukturpotenzial für erfolgreiche 
Überwinterung 
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Bedeutung Kriterien (Auswahl) 

hoch 

Standort innerhalb bekannter Verbreitungsgebiete, Nachweise aus dem 
Umfeld bekannt   
Hohe Gehölzdeckung mit einem hohen Anteil von Nahrungspflanzen 
(Haselnuss, Rubus-Arten, Schlehe, Faulbaum, etc.) zur Gewährleistung eines 
kleinräumig vielfältigen Nahrungsangebots in der Aktivitätszeit, 
durchschnittliche Anzahl von Höhlen und frostgeschützten Winterverstecken 

sehr hoch 

Standort innerhalb bekannter Verbreitungsgebiete, Nachweise in der Erfassung 
erbracht  
Sehr hohe Deckung der Gehölzvegetation und hoher Gehölzdiversität mit 
einem sehr hohen Anteil verschiedener Nahrungspflanzen (Haselnuss, Rubus-
Arten, Schlehe, Faulbaum, etc.) zur Gewährleistung eines kleinräumig 
vielfältigen Nahrungsangebots in der Aktivitätszeit, hohe bis sehr hohe Anzahl 
von Höhlen und frostgeschützten Winterverstecken 

 

Nach den Daten des Zentralen Artenkatasters (LfU) sind keine Nachweise von 

Haselmäusen aus dem Umfeld der Geltungsbereiche bekannt. Vorkommen der Art auf 

den Flächen können nicht vollkommen ausgeschlossen werden, zumal die 

Habitateignung grundsätzlich vorhanden ist. Die Bedeutung des Gebietes für die 

Haselmäuse wird als mittel eingeschätzt. 

 

Fischotter 

Im Umfeld des Plangebietes sind historische Vorkommen von Fischottern bekannt 

(Abbildung 25). Die Abfrage des ZAK des LfU (Stand Juni 2023) ergab einen Nachweis 

(Kot) aus der Nähe von Rendswühren in rd. 3,1 km Entfernung zu der Planung.  

Die Planungsfläche kann als relevanter Wanderungskorridor für die Art ausgeschlossen 

werden, da keine geeigneten Gewässer vorliegen. Für die mobile Art stellt eine 

eingezäunte PV-Freiflächenanlage dieser Größenordnung ohnehin keine erhebliche 

Barriere dar. Es besteht nur eine geringe Bedeutung der Flächen für den Fischotter. 
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Abbildung 25: Vorkommen des Fischotters in Schleswig-Holstein gemäß MELUND (2020) 

Kreis markiert die ungefähre Lage der Planung. 

Weitere Arten/Artgruppen 

Die Geltungsbereiche sind Lebensraum zahlreicher weiterer Tiergruppen (z.B. weitere 

Säugetiere oder Insekten). Da aufgrund der fehlenden Empfindlichkeit gegenüber 

Solaranlagen für keine dieser Gruppen erhebliche Beeinträchtigungen durch das 

Vorhaben zu erwarten sind, wird auf eine Betrachtung verzichtet.  

Für die übrigen Säugetierarten im Anhang IV der FFH-RL (Schweinswal, Fischotter, 

Birkenmaus, Biber) können Vorkommen im Untersuchungsraum aufgrund ihres 

Verbreitungsgebietes und/oder ihrer Lebensraumansprüche ausgeschlossen werden. 

Eine Betroffenheit dieser Arten kann ausgeschlossen werden. 

4.2.4 Schutzgut Biologische Vielfalt 

Die Darstellung und Bewertung erfolgt jeweils für die Teilkomponenten des Schutzgutes 

in den Schutzgutkapiteln Boden, Wasser, Pflanzen und Tiere. 

Die Biodiversität oder biologische Vielfalt eines Raumes umfasst vier verschiedene 

Aspekte der Vielfalt: 
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• Genetische Diversität – einerseits die genetische Variation (Diversität) aller Gene 
innerhalb einer Art, andererseits die Vielfalt nur sehr entfernt miteinander 
verwandter Taxa in einer Biozönose; 

• Artendiversität (Anzahl Arten); 

• Ökosystem-Diversität (= Vielfalt an Lebensräumen); 

• Vielfalt biologischer Interaktionen, auch funktionale Biodiversität genannt (z.B. 
Nahrungsnetze, Symbiosen). 

Eine Abschätzung der Biodiversität bezieht alle vier Ebenen ein; am leichtesten 

zugänglich sind jedoch die Anzahl und die Verteilung der Arten, also die Artenvielfalt 

sowie die Vielfalt von Lebensräumen. 

Innerhalb der Geltungsbereiche sind vor allem Lebensräume mit durchschnittlicher 

Artenvielfalt vorhanden. Daher ist die biologische Vielfalt als durchschnittlich zu werten. 

Dies gilt sowohl für die genetische Diversität als auch für die Arten- und Ökosystem-

Diversität. Die Vielfalt biologischer Interaktionen zwischen den Arten und Lebensräumen 

(Nahrungsnetze, Symbiosen) wird dementsprechend als mittel bewertet. 

4.2.5 Schutzgut Boden, Fläche und Wasser 

Boden  

Gemäß der BÜK 250 (LLUR-SH 2017) wurden die nördlichen und südlichen Flächen der 

Geltungsbereiche als Gley-Podsol mit Gley und Podsol bestimmt. Der zentrale Teil der 

Planung liegt auf einer Braunerde mit Podsol und Gley.  

Nach dem Landschaftsrahmenplan (LRP) für den Planungsbereich III (MELUND-SH 

2020) befindet sich der nördliche Planbereich in einem Gebiet mit oberflächennaher 

Rohstoffe (vgl. Kap. 3.2.1).  

Das Schutzgut Boden umfasst neben der eigentlichen Substanz auch diverse 

Funktionen, die in der nachfolgenden Tabelle zusammenfassend dargestellt werden.  

 

Tabelle 17: Funktionen von Böden 

Natürliche Funktion  Archivfunktion  Nutzungsfunktion  

Lebensgrundlage und 

Lebensraum  

Zeugnis historischer Nutzung Rohstofflagerstätte 

Wasser- und Nährstoffkreislauf   Siedlung und Erholung 

Abbau-, Ausgleichs und 

Aufbaumedium (Pufferfunktion, 

Schutzfunktion) 

 Land- und Forstwirtschaft 

  Verkehr, Versorgung  

  Produktionsfunktion  
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Das Vorhabengebiet befindet sich im Bereich eines archäologischen 

Interessensgebietes, womit der Boden eine Archivfunktion trägt. Es handelt sich um 

einen langgestreckten Sander, in dessen Bereich sich eine Fundkonzentration von 

vorwiegend neolithischen Flint-Werkzeugen, eisenzeitlichen Befunden, sowie undatierte 

Mahlsteine und Herdstellen mit z.T. Eisenschlacke und vorgeschichtlicher Keramik 

befinden. Die Ertragsfähigkeit wird im landesweiten Vergleich mit sehr gering bis mittel 

bewertet. 

Tabelle 18: Bewertungstabelle Schutzgut Boden 

Bedeutung Kriterien 

sehr gering versiegelte und teilversiegelte Böden 

gering anthropogen stark veränderte Böden, z.B. intensiv bewirtschaftete 
Ackerböden 

mittel typische Böden, anthropogen nicht oder nur mäßig verändert, sehr geringe 
bis mittlere Ertragsfähigkeit 

hoch seltene Bodenformen, anthropogen nicht oder nur mäßig verändert oder 
hohe bis sehr hohe Ertragsfähigkeit 

sehr hoch sehr seltene Bodenformen, anthropogen nicht verändert 

Dem Schutzgut Boden wird eine mittlere Bedeutung beigemessen. 

 

Wasser 

In dem Plangebiet befindet sich lediglich ein Graben (Willingrader Grenzgraben). Dieser 

führt unregelmäßig Wasser (kein Fließgewässer). 

Der mittlere bodenkundliche Grundwasserflurabstand für den zentralen Bereich der 

Geltungsbereiche liegt bei > 2 m sowie im nördlichen und südlichen Bereich der 

Geltungsbereiche bei 0,8-1,3 m. Die Deckschicht wird als ungünstig (bindige 

Deckschichten auf oberflächennahem Wasserleiter < 5 m) angegeben. Entsprechend 

besteht eine mittlere Gefährdung durch chemische Stoffe, da Nähr- und Schadstoffe 

leicht ins Grundwasser eingewaschen werden können. Eine Vorbelastung besteht durch 

die landwirtschaftliche Nutzung. 
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Tab. 19: Bewertungstabelle Schutzgut Wasser 

Bedeutung Kriterien 

sehr gering keine Oberflächengewässer, hoher Grundwasserflurabstand 

gering schmale Gräben, lückiges Grabennetz, mittlerer Grundwasserflurabstand 

mittel anthropogene Kleingewässer, breitere Gräben, geringer 
Grundwasserflurabstand 

hoch natürliche Oberflächengewässer, sehr geringer Grundwasserflurabstand, 
Grundwassernutzung 

sehr hoch besonders hochwertige Oberflächengewässer, Grundwasserschutzgebiete 

Dem Gebiet wird hinsichtlich des Wasserhaushaltes eine geringe Bedeutung 

zugewiesen, weil kaum Oberflächengewässer vorhanden sind.  

 

Fläche 

Das rd. 43 ha großen Plangebiet umfasst überwiegend landwirtschaftlich genutzte 

Grünland- und Ackerflächen. Von Westen verläuft eine teilversiegelte Verkehrsfläche in 

die Geltungsbereiche hinein. Die unversiegelten Flächen entsprechen ihrer Funktion, 

auch wenn sie landwirtschaftlich genutzt werden. 

4.2.6 Schutzgut Klima und Luft 

Schleswig-Holstein weist aufgrund seiner Lage zwischen Nord- und Ostsee ein 

gemäßigtes, feucht-temperiertes ozeanisches Klima auf. Dies verursacht milde Winter 

und kühlere Sommer. Innerhalb der Planungsgebiete befinden sich keine Nutzungen, 

die die Luftqualität mindern. Die Luftqualität ist daher als gut zu bezeichnen. 

Die mittlere jährliche Globalstrahlungssumme zwischen 2011 und 2020 lag in 

Deutschland bei 1114,5 kWh/m² und in Schleswig-Holstein bei 1044,7 kWh/m² (DWD 

2023). An der nächstgelegenen DWD-Wetterstation in Padenstedt betrug zwischen 1991 

und 2020 die durchschnittliche Niederschlagsmenge 832 mm im Jahr und die mittlere 

Jahrestemperatur 9,4° C. Der Planungsraum weist insgesamt hohe 

Windgeschwindigkeiten auf.  

Die Freiland-Bereiche weisen eine Bedeutung für die Frisch- und Kaltluftproduktion auf. 

Milde Wintertemperaturen und mäßig warme Sommertemperaturen sind charakteristisch 

für das Klima im Gebiet. 

4.2.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Innerhalb der Plangebiete befinden sich keine Denkmäler oder geschützte 

Landschaftsbestandteile. Die Planung befindet sich vollumfänglich in einem 

archäologischen Interessengebiet. Auf dem langgestreckten Sander befindet sich eine 

Fundkonzentration von vorwiegend neolithischen Flint-Werkzeugen, eisenzeitlichen 
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Befunden, sowie undatierte Mahlsteine und Herdstellen mit z.T. Eisenschlacke und 

vorgeschichtlicher Keramik. 

Innerhalb der Wälder östlich des Vorhabens sind Hügelgräber in rd. 2 km Entfernung. 

Außerdem sind in Gönnebek am Dorfplatz Bau- und Gartendenkmäler in 3,2 km 

Entfernung. Dabei handelt es sich um den Dorfanger mit Teich, Ehrenmal für Gefallene 

beider Weltkriege, Doppeleiche mit Gedenkstein sowie Altbaumbeständen. Auf Grund 

der Entfernung sind Beeinträchtigungen für diese Schutzgüter nicht zu erwarten.  

Die Bewertung der Flächen innerhalb der Geltungsbereiche richten sich nach der 

folgenden Tabelle: 

Tabelle 20: Bewertungskriterien für das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Bedeutung Kriterien (Auswahl) 

sehr gering keine Kultur- und Sachgüter bekannt 

gering nur wenige Kultur- und Sachgüter von regionaler Bedeutung bekannt 

mittel Kultur- und Sachgüter von regionaler Bedeutung bekannt 

hoch 
eine hohe Dichte an Kultur- und Sachgüter von regionaler Bedeutung oder  
Kultur- und Sachgüter von überregionaler Bedeutung, Lage innerhalb von 
archäologischen Interessengebieten 

sehr hoch Kultur- und Sachgüter von nationaler oder internationaler Bedeutung 

 

Es wird den Flächen für die Schutzgüter Kultur und sonstige Sachgüter aufgrund der 

Lage in einem archäologischen Interessengebiet eine hohe Bedeutung zugeordnet.  

4.2.8 Schutzgut Landschaftsbild 

Die Landschaft um die Planung umfasst eine weitläufige Kulturlandschaft mit 

eingestreuten Ortschaften und Splittersiedlungen sowie dem Staatsforst Neumünster. 

Die landwirtschaftlichen Flächen werden überwiegend als Acker- und Grünland genutzt. 

Mittig durch die Geltungsbereiche quert der Willingrader Grenzgraben, der zum 

Zeitpunkt der Übersichtsbegehung nur teilweise Wasser führte (12.05.2023). 

Sichtbeziehungen sind trotz des überwiegend flachen Reliefs durch Gehölzstrukturen 

eingeschränkt.  

Die angrenzenden Verkehrsstraßen (Ölstraße, Brammerhörn) mindert die Qualität als 

eine mögliche touristische bzw. erholungsbezogene Funktion der Flächen. Zukünftig 

werden in dem rund 400 m von der Planung entfernt liegenden Windvorranggebiet 

(PR3_SEG_302) mehrere Windkraftanlagen errichtet.  

Das Plangebiet wird nach dem LRP (MELUND-SH 2020) von einer Knicklandschaft als 

historische Kulturlandschaft überlagert (vgl. Kap. 3.2.1). 

Aus westlicher Richtung führt eine teilversiegelte Verkehrsfläche in das Plangebiet 

hinein. Für touristischen Durchgangsverkehr ist der Weg nicht geeignet, weil dieser in 

den landwirtschaftlichen Flächen endet.  
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Abbildung 26: Blick aus dem südlichen Plangebiet nach Nordwesten  

 

Abbildung 27: Blick aus dem zentralen Plangebiet nach Norden  

 

Die Bewertung des Landschaftsbildes richtet sich nach folgender Tabelle. 
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Tabelle 21: Bewertungskriterien für das Landschaftsbild (Naturraumtypische Eigenart) 

Bewertung Kriterien 

sehr gering Naturraumtypische Eigenart weitestgehend überformt oder verloren  

(z.B. bebaute Flächen) 

gering Naturraumtypische Eigenart stark überformt  

(z.B. ausgeräumte/strukturarme und intensiv agrarisch genutzte 
Landschaft) 

mittel Naturraumtypische Eigenart durch den Verlust typischer Strukturen oder 
eine naturraumuntypische Nutzung vermindert 

(z.B. durchschnittliche Agrarlandschaften mit geringem Anteil von 
naturnahen Strukturen und geringem Grünlandanteilen) 

hoch Naturraumtypische Eigenart überwiegend erhalten bzw. nur in geringem 
Umfang vermindert 

(z.B. Agrarlandschaften mit dichten Knicknetzen, und/oder höherem Anteil 
an Knicks/Hecken, naturnahen Landschaftselementen oder Grünland, 
Bereiche mit standortbedingt höherer Naturnähe wie Bach- und 
Flussniederungen, hoher Grünlandanteil) 

sehr hoch Landschaften, die der naturraumtypische Eigenart entsprechen 

(z.B. Naturlandschaften wie Moore oder Wattenmeer etc.) 

 

Grundsätzlich ist dem Landschaftsbild aufgrund der Lage in einer historischen 

Knicklandschaft eine hohe Bedeutung beizumessen. Aufgrund der Vorbelastung durch 

die angrenzenden Verkehrsstraßen und der zukünftigen Windkraftanlagen in dem rund 

400 m entfernten Windvorranggebiet wird die Bedeutung für das Landschaftsbild im 

direkten Umfeld der Planung jedoch nur als mittel eingestuft. 
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4.3 Auswirkungen auf die Umwelt 

4.3.1 Wirkfaktoren 

Durch die Errichtung und den Betrieb von Solar-Freiflächenanlagen kommt es bau-, 

anlage- und betriebsbedingt zu Auswirkungen auf Natur und Umwelt. Die wesentlichen 

Wirkfaktoren sowie die von ihnen ausgelösten möglichen Wirkprozesse mit den jeweils 

betroffenen Schutzgütern sind in untenstehender Tabelle zusammengefasst. 

Die Wirkräume sind je nach Schutzgut unterschiedlich groß und werden nachfolgend bei 

den einzelnen Schutzgütern genannt. Dabei entsprechen ggf. erforderliche 

Untersuchungsräume den jeweiligen Wirkräumen.  

Die Beschreibung der zu erwartenden Wechselwirkungen, Folgewirkungen und 

kumulativen Wirkungen ist integrativer Bestandteil der Wirkungsprognose für die 

einzelnen Schutzgüter. 

Tabelle 22: Übersicht über die möglichen Auswirkungen von PV-Freiflächenanlagen 

Ursache mögliche Auswirkungen betroffene Schutzgüter 

Baumaßnahmen 

(baubedingte, 

vorübergehende 

Wirkungen) 

- Eingriffe in den Boden, die Vegetationsdecke 

und Gewässer durch Verlegung von Kabeln, 

Anlage von Fundamenten und Wegen  

- Boden, Wasser, Fläche, 

Pflanzen und Lebensräume, 

Tiere, kulturelles Erbe 

- baubedingte Stör- / Scheuchwirkung durch 

Lärm, optische Reize 

- Tiere (v.a. Vögel), 

Landschaftsbild, Menschen 

- Schadstoff- und Staubemissionen durch 

Baufahrzeuge 

- Pflanzen und Lebensräume, 

Tiere, Boden und Wasser 

Fundamente und 

Module 

(anlage- bzw. 

betriebsbedingte, 

dauerhafte 

Wirkungen) 

- Versiegelung von Böden (Fundamente), 

kleinflächiger Verlust von Boden- und 

Lebensraumfunktionen  

- Boden, Fläche, Pflanzen und 

Lebensräume 

- Wirkung als vertikale Fremdstrukturen  - Landschaftsbild / 

Erholungseignung der 

Landschaft / kulturelles Erbe 

- Stör- bzw. Scheuchwirkung der Anlage bzw. 

betriebsbedingte Emissionen/ Immissionen 

(Lärm, Blendwirkung), ggf. Meidung des 

Anlagen-Umfeldes 

- Tiere (Brut- und Rastvögel, 

Schalenwild), Menschen 

- Barrierewirkung - Tiere (Schalenwild) 
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4.3.2 Schutzgut Mensch 

Auswirkungen auf den Menschen sind v.a. durch die von den Solarmodulen 

ausgehenden Lichtimmissionen (Blendwirkung), den Geräuschemissionen an den 

Trafostationen sowie während der Bauphase durch Lärm-, Staub- und 

Schadstoffemissionen möglich. 

Zudem können großflächige Solar-Freiflächenanlagen visuell die Wohn- und 

Erholungsnutzung beeinträchtigen.   

Baubedingte Auswirkungen 

Mögliche, durch den Bau von PV-Freiflächenanlagen bedingte Beeinträchtigungen auf 

Anwohner und Erholungssuchende im Gebiet sind z.B. Lärmentstehung durch den 

Betrieb der Baufahrzeuge, Erschütterung durch notwendige Rammarbeiten, optische 

Beeinträchtigungen durch den Baustellenverkehr sowie Schadstoff- und 

Staubimmissionen. Beeinträchtigungen können für die Dauer der Bauarbeiten auftreten. 

Trotz Einhaltung der Vorschriften zum Schutz gegen Baulärm ergeben sich durch 

Bauaktivitäten für die Anwohner und Erholungssuchenden Belästigungen durch Lärm 

und andere Faktoren. Zum einen können Beeinträchtigungen von den Baustellen 

ausgehen, zum anderen vom Bauverkehr, der auf den öffentlichen und 

landwirtschaftlichen Wegen des betroffenen Gebietes stattfindet. 

Emissionen, insbesondere Staub und Stickoxide, stellen keine erheblich stärkere 

Umweltbelastung im Vergleich zur bisherigen Ackerbearbeitung und zur angrenzenden 

Emissionsquelle der Landstraße dar. 

Die Bauarbeiten und der damit verbundene Baustellenverkehr beschränken sich auf 

wenige Wochen. Die Bauarbeiten tangieren die Geltungsbereiche. Hierdurch werden 

belästigende Wirkungen während der Bauarbeiten abgemildert. Für Erholungssuchende 

wird generell eine eingeschränkte Verweilzeit an den Emissionsorten bzw. in deren Nähe 

(z.B. durch Vorbeigehen / Vorbeifahren an den Baustellen) angenommen. Die 

Auswirkungen durch Baustellenverkehr und -lärm werden zusammenfassend als gering 

eingestuft. 

Auswirkungen durch Blendwirkungen 

Solaranlagen können zu Lichtimmissionen führen. Sonnenlicht wird von den Oberflächen 

der Module nicht nur absorbiert, sondern auch teilweise reflektiert. Dadurch können in 

den angrenzenden Regionen zum Teil Einwirkungen mit hoher Leuchtdichte auftreten. 

Es gibt seitens des Landes bzw. Bundes keine standardisierten Abstandsempfehlungen 

zu Wohnbebauungen. In der Leitlinie des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt, und 

Klimaschutz (LAI 2012) zur Messung und Beurteilung von Lichtimmissionen wird 

hinsichtlich der Blendwirkung folgendes beschrieben:  
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Für die Beurteilung der Belästigungswirkung wird die zeitliche Einwirkdauer an den 

ausgewählten Immissionsorten herangezogen. Maßgebliche Immissionsorte sind 

schutzwürdige Räume, die u.a. als Wohn-, Schlaf-, Unterrichts- sowie Büroräume und 

ähnliche Arbeitsräume genutzt werden. An Gebäuden anschließende Außenflächen (z. 

B. Terrassen und Balkone) sind als schutzwürdige Räume tagsüber zwischen 6:00 – 

22:00 Uhr gleichgestellt. Ob es am Immissionsort im Jahresverlauf zu einer erhöhten 

Leuchtdichte kommt, hängt u.a. von der Lage und der Entfernung des Immissionsortes 

zur Solar-Freiflächenanlage ab. So lassen sich vor der Errichtung schon ohne eine 

genauere Prüfung Immissionsorte ausklammern.  

Ab einer Entfernung von ca. 100 m sind erfahrungsgemäß nur kurzzeitige 

Blendwirkungen am Immissionsort zu erwarten. Ausgenommen sind größere Solar-

Freiflächenanlagen. Befindet sich der Immissionsort nördlich zur Solar-Fläche werden 

Lichtimmissionen als unproblematisch eingeschätzt. Eine genauere Betrachtung 

erfordert der Fall, wenn der Immissionsort relativ hoch liegt (z.B. bei Hochhäusern) 

und/oder die Photovoltaikmodule besonders flach angeordnet sind. Immissionsorte, die 

vorwiegend südlich des Freiflächenanlage liegen, sind bei Photovoltaik-Fassaden 

(senkrecht angeordnete Photovoltaikmodule) zu berücksichtigen. 

Signifikante Blendwirkungen treten insbesondere bei Ost-West-Ausrichtung auf, wenn 

die Sonne auf- oder untergeht und die Einfallswinkel so flach sind, dass es zu 

Blendungen kommen kann. Bei Süd-Ausrichtung, wie sie in diesem Fall geplant ist, ist 

der Einfallswinkel so günstig, dass die Blendwirkung gering ist. Zudem befinden sich im 

Umfeld keine Wohnbebauung, die von einer Blendwirkung betroffen sein kann. Die 

vorhandenen Gehölzstrukturen umgeben die Anlage, sodass mögliche Blendwirkungen 

hierdurch abgeschirmt werden. 

Die Auswirkung von Blendwirkungen wird als gering eingestuft. 

Grundsätzlich sind folgende Maßnahmen zur Vermeidung von Blendwirkungen möglich: 

- Unterbindung der Sicht auf das Photovoltaikmodul in Form von Wällen/Knicks 

oder blickdichtem Bewuchs in Höhe der Moduloberkante  

- Optimierung von Modulaufstellung bzw. –ausrichtung oder –neigung  

- Einsatz von Modulen mit geringem Reflexionsgrad 

Auswirkungen durch Geräuschwirkung 

Von den Wechselrichtern sowie der Trafostation können Geräuschemissionen während 

des Betriebes ausgehen und somit die Wohn- und Erholungsnutzung im Wirkbereich 

beeinträchtigen. Damit Anwohner durch Geräusche nicht erheblich belästigt werden, 

sind in der TA Lärm Beurteilungspegel als maximal zugelassene Immissionsrichtwerte 

vorgegeben. Die Grenzwerte gem. TA Lärm sind einzuhalten.  

Belästigungen von Erholungssuchenden können v.a. im Nahbereich auftreten. Dabei 

sind Erholungssuchende den gleichen Wirkungen wie die Anwohner ausgesetzt. Diese 

können stärker wirken, wenn sich Erholungssuchende im Nahbereich aufhalten. 
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Allerdings treten die Wirkungen nur kurzzeitig auf, weil sie nicht an einen festen Standort 

gebunden sind. Da es sich hierbei nicht um einen touristisch hochfrequentierten Bereich 

handelt, handelt es sich eher um vorübergehende Tätigkeiten mit kurzer Verweildauer 

(z.B. Spaziergang).  

Lärm, der von den geplanten Trafostationen ausgeht, ist aufgrund des geringen 

Schallpegels nur kleinräumig wahrnehmbar und wird durch andere, natürliche 

Nebengeräusche und weitere Geräuschquellen (Straßenverkehr) überlagert werden. Für 

Erholungssuchende wird generell eine eingeschränkte Verweilzeit an den 

Emissionsorten bzw. in deren Nähe (z.B. durch Vorbeigehen / Vorbeifahren an den 

Baustellen) angenommen. Beeinträchtigungen der Wohn- und Freizeitqualität durch 

Schallimmissionen werden als gering eingestuft. 

Auswirkungen durch Fremdstruktur 

PV-Freiflächenanlagen werden im näheren Raum als Fremdstruktur wahrgenommen 

und wirken sich negativ auf Freizeit-, Wohn- und Erholungsqualitäten aus. 

Ab 400 m Entfernungen befinden sich mehrere Wohnbebauungen im Umfeld um die 

Geltungsbereiche. Freiflächenanlagen können durch Knicks und Hecken eingegrünt und 

somit sichtverschattet werden.  

Insgesamt werden die Auswirkungen durch Fremdraumstruktur als gering eingestuft. 

Gefährdungen durch Havarien  

Brandgefahr 

PV-Freiflächenanlagen haben im Vergleich zu anderen technischen Anlagen ein sehr 

geringes Brandrisiko. Solaranlagen bestehen überwiegend aus nichtbrennbaren 

Metallgestellen, den Photovoltaikmodulen, Kabeln sowie Wechselrichtern und 

Transformatoren. Die Leitungen sind überwiegend im Boden verlegt. Die Wechselrichter 

und Trafostationen sind ebenfalls bauartenzugelassene Komponente, deren 

Brandgefahr gering ist. Gefahren von Schwelbränden geht von den nicht feuerfesten 

Komponenten wie Gummi, Plastik oder Latex aus. Brand- und Störfallrisiken werden 

durch fachgerechte Installation einschließlich Blitz- und Überspannungsschutzsystemen 

und Inbetriebnahme der Anlage sowie regelmäßige Wartung minimiert. Trotzdem kann 

es bei stromleitenden Komponenten zu bestimmten Defekten kommen, die zu 

Lichtbögen führen und in der Nähe befindliches brennbares Material (z.B. umliegende 

Vegetation) entzünden.  

Bei der Planung der PV-Freiflächenanlage sind geeignete Zuwegungen für die 

Feuerwehr zu beachten. Insbesondere zu den Trafostationen und Wechselrichtern von 

großflächigen Anlagen sind Brandschneisen zwischen den Modulen freizuhalten und der 

örtlichen Feuerwehr ist der Zugang, sowie ein Lageplan inklusive Leitungsführungen, 

des Geländes zu gewähren.  
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Im Brandfall sind die VDE 0132 "Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung im 

Bereich elektrischer Anlagen“ (DKE 2018), die GUV-I 8677 „Elektrische Gefahren an der 

Einsatzstelle“ (DGUV 2011) sowie die Handlungsempfehlungen zum „Einsatz an 

Photovoltaikanlagen“ (Deutscher Feuerwehrverband 2010) zu berücksichtigen.  

Für den Solarpark sind Feuerwehrpläne gemäß DIN 14095 zu erstellen. Die 

Feuerwehrpläne sind der Brandschutzdienststelle im Entwurf zur Abstimmung 

vorzulegen und in der durch die Feuerwehr geforderten Form, Fassung und Anzahl an 

diese zu übergeben.  

Die Zugänge zum Solarpark sind gut sichtbar analog der Kennzeichnung im 

Übersichtsplan (Teil des Feuerwehrplans) zu kennzeichnen. 

 

Ölaustritt / Schadstoffe 

Während der Bauphase kann es zur Freisetzung von Schadstoffen (Treibstoffe, 

Schmieröle) durch die Fahrzeuge kommen. Im Vorfeld der Bauarbeiten sind die 

Fahrzeuge auf ihren einwandfreien Zustand zu überprüfen und Mängel sind unmittelbar 

zu beheben. Sollte es trotz der Überprüfung zu einer Havarie kommen, sind die 

freigesetzten Schadstoffe unmittelbar zu beseitigen und der verunreinigte Boden 

auszutauschen. Zugleich ist die zuständige Wasserbehörde über diesen Vorfall und die 

eingeleiteten Maßnahmen zu informieren. Betriebsbedingte Freisetzungen von 

Schadstoffen sind nicht zu erwarten. Die Gefahr durch Schadstoffe wird daher als sehr 

gering angesehen. 

4.3.3 Schutzgut Pflanzen (Biotoptypen) 

Baubedingte Auswirkungen 

Im Zuge von Bauarbeiten und Baustellen- und Materialtransportverkehr ist infolge von 

temporären Baustraßen und Lagerflächen eine zeitlich begrenzte 

Flächeninanspruchnahme zu erwarten. Diese Flächen gehen temporär als Lebensraum 

für Pflanzen verloren. Zudem ist mit Schadstoff- und Staubemissionen zu rechnen. Zu 

den freigesetzten stofflichen Emissionen mit negativen Auswirkungen auf Pflanzen 

zählen in erster Linie Stäube und Sedimente. Bei ordnungsgemäßer Ausführung sind 

Beeinträchtigungen durch evtl. auslaufende Kraft- und Schmierstoffe auszuschließen 

bzw. nur im Havariefall zu erwarten. Die Beeinträchtigungsintensität von baubedingten 

Auswirkungen ist abhängig von der konkreten Standortwahl. In den Geltungsbereichen 

kommen vor allem Acker- und Grünlandflächen vor, auf welche baubedingte 

Beeinträchtigungen keine nachhaltige Wirkung hätten. Im Falle einer Betroffenheit von 

höherwertigeren Biotoptypen (z.B. Gräben, Gehölze) können jedoch auch baubedingte 

Eingriffe bis zu hohen Auswirkungen haben. Die vorgesehenen Eingriffe in Natur und 

Landschaft sowie die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, sind in Kap. 4.4 dargestellt.  
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Auswirkungen durch anlagebedingten Flächenverlust 

Mit den anlagebedingten Flächenbeanspruchungen für Zufahrtswege (Teilversiegelung) 

sowie Nebenanlagen (Vollversiegelung) ist ein dauerhafter Verlust von Biotoptypen 

verbunden. Wie auch bei den baubedingten Auswirkungen ist das Ausmaß der 

Beeinträchtigungen abhängig von den betroffenen Biotoptypen. Eine geringe 

Wirkintensität wird bei einer Betroffenheit von Biotoptypen mit voraussichtlich geringerer 

bis mittlerer ökologischer Wertigkeit (landwirtschaftlich genutzte Acker- oder 

Grünlandflächen) angenommen. Eine hohe Wirkintensität würde bei einer 

Beeinträchtigung von gesetzlich geschützten Biotopen wie Knicks oder Kleingewässern 

entstehen. 

In den Geltungsbereichen liegen gemäß Biotop- und Nutzungstypenkartierung 

überwiegend landwirtschaftlich genutzte Acker- und Grünlandflächen vor (Intensivacker, 

Artenarmes Wirtschaftsgrünland, mäßig artenreiches Wirtschaftsgrünland). 

Vereinzelt kann es auch zu Eingriffen in gesetzlich geschützte Biotope gem. 

§ 30 BNatSchG in Verb. mit § 21 LNatSchG (Feldhecken, Knicks, Gräben) kommen. 

Eingriffe in diese sind zu vermeiden. Wenn ein Eingriff in gesetzlich geschützte Biotope 

unvermeidbar ist, muss eine Ausnahme bei der unteren Naturschutzbehörde des Kreises 

Segeberg beantragt werden und das betroffene Biotop entsprechend ausgeglichen 

werden. 

Die vorgesehenen Eingriffe in Natur und Landschaft sowie die Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen, sind in Kap. 4.4 dargestellt. 

4.3.4 Schutzgut Tiere 

Die nachfolgende Auswirkungsprognose in Bezug auf die Wirkfaktoren des Vorhabens 

(vgl. Kap. 4.3.1) wird nur für solche Arten(gruppen) durchgeführt, für die in Kap. 4.2.3 

(potenzielle) Vorkommen im artbezogenen Betrachtungsraum ermittelt wurden. 

Brutvögel  

Brutvögel reagieren unterschiedlich auf die neuen Strukturen in der Landschaft. 

Maßgeblich ist der Ausgangszustand der Fläche. Je geringer der naturschutzfachliche 

Ausgangswert, desto höher sind die Aufwertungsmöglichkeiten. Eine 

Grundvoraussetzung für biodiversitätsfördernde Solarparks sind ausreichend große 

Reihenabstände und eine Pflege der Flächen, die sich an der naturschutzfachlichen 

Zielstellung (Zielvegetationstypen, -arten) orientiert (Peschel und Peschel 2023). Die 

Vegetation auf diesen Flächen wird durch Mahd oder Schafsbeweidung kurzgehalten, 

damit es nicht zu einer Verschattung der Module kommt. Innerhalb dieser extensiv 

gepflegten Grünlandlebensräume entstehen heterogene Vegetationsstrukturen, die die 

unterschiedlichen Ansprüche der Bodenbrüter erfüllen. Zudem schützt die Einfriedigung 

der Freiflächenanlage die Gelege der Bodenbrütern vor menschlichen Störungen als 

auch vor größeren Prädatoren (KNE 2021). 
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In einem Forschungsprojekt zu gefährdeten Offenlandbrütern in Niedersachsen konnten 

Bruthabitate der Arten Wachtel, Rebhuhn, Neuntöter, Raubwürger, Turteltaube, 

Heidelerche, Feldlerche, Gelbspötter, Gartengrasmücke, Sperbergrasmücke, 

Braunkehlchen, Feldsperling, Baumpieper, Bluthänfling, Grauammer und Goldammer 

nachgewiesen werden. Groß- und Greifvögel wie Graureiher, Rohrweihe, Rotmilan, 

Baumfalke, Turmfalke, aber auch die Arten Rauchschwalbe und Star nutzen 

Freiflächenanlagen als Nahrungshabitat. Für Weißstorch, Wiesenweihe und Steinkauz 

wird die Nutzung zur Nahrungssuche in den Randbereichen als wahrscheinlich bis 

möglich eingeschätzt, wobei die Größe und Form der nicht überbauten Fläche 

entscheidend seien. Die Arten Großer Brachvogel, Uferschnepfe, Rotschenkel oder 

Kampfläufer finden in PV-Freiflächenanlagen keine geeigneten Bruthabitate vor, weil 

diese Arten großflächiges Offenland benötigen (Badelt et al. 2020). 

In einer Studie aus Brandenburg wiesen hingegen die umliegenden Gebiete mehr 

Brutvogel-Arten auf als die Solarparks. Die höheren Populationsdichten folgten aus den 

Ansprüchen an die Habitate der Arten Wiedehopf, Neuntöter, Steinschmätzer, 

Braunkehlchen, Ziegenmelker und Brachpieper. Zwischen den Sonnenkollektoren 

brüteten aber vereinzelt auch anspruchsvollere Arten (z.B. Bluthänfling), sowie Arten, 

die nur kleine Spalten oder Löcher für ihre Brut benötigen (z.B. Bachstelze, 

Hausrotschwanz) (Tröltzsch und Neuling 2013). 

Aufgrund der unterschiedlichen Habitatansprüche der Arten sind die Auswirkungen art- 

und einzelfallspezifisch zu beurteilen. Dabei zeigen einige Brutvogelarten in den ersten 

Jahren nach der Errichtung der Freiflächenanlagen ein Meideverhalten. Nach einiger 

Zeit kommt es jedoch zu einer Akklimatisation und die Arten nutzen unter bestimmten 

Bedingungen die Fläche wieder als Bruthabitat. So ist der Ausgangszustand der 

Vorhabenfläche, die Gestaltung der Anlagen im Einzelfall und die Habitatqualität des 

Umfeldes bei der Beurteilung wesentlich (KNE 2021).  

Einige Arten zeigen nach der Errichtung der Freiflächenanlage anfänglich ein 

Meideverhalten (z.B. Grauammern, Braunkehlchen), in den folgenden Jahren gewöhnen 

sich die Arten an die neue Umgebung und siedeln sich wieder verstärkt in 

Randbereichen und innerhalb der Anlage an (KNE 2021). 

Brutvögel werden in der Artenschutzrechtlichen Prüfung vertieft betrachtet (sowohl 

Gilden- als auch Einzelartbetrachtung). 

Rastvögel 

Aufgrund der grundsätzlich hohen Mobilität von Rastvögeln und der Nichtbetroffenheit 

von Brutstätten können für alle Rastvogelarten baubedingte Tötungen ausgeschlossen 

werden. Aufgrund der geringen Störwirkung und des starren Baus der Anlage ist ein 

Ausweichen auf andere Rastplätze in der Regel ohne weiteres möglich. Etwaigen 

Störungen würde daher frühzeitig ausgewichen. Für Rastvögel ist allenfalls von geringen 

Beeinträchtigungen durch die Planung auszugehen. 
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Aufgrund der Störungen durch Infrastrukturlinien und begrenzte Sichtbeziehungen liegt 

eine grundsätzliche Eignung des Gebietes keine besondere Attraktionswirkung vor. In 

der Umgebung liegen ausgedehnte Flächen ähnlicher oder besserer Habitatausstattung 

(weniger Gehölzstrukturen, weitere Sichtbeziehungen, Gewässer) vor, so dass für 

empfindliche Arten ein kleinräumiges Ausweichen auf andere Teilflächen problemlos 

möglich ist. 

Da in den Geltungsbereichen keine oder allenfalls ausnahmsweise gegenüber 

Fremdstrukturen unempfindliche Arten auftreten dürften, sind die möglichen 

Beeinträchtigungen durch Vergrämungswirkungen von PV-Freiflächenanlagen 

insgesamt als gering anzusehen. 

Eine vertiefte artenschutzrechtliche Prüfung erfolgt nicht, da in den Geltungsbereichen 

keine Rastbestände bekannt sind, die die 2 %-Schwelle übersteigen. 

Zugvögel 

Die Kollisionswirkung könnte grundsätzlich für Brut- und Rastvögel entstehen, wenn die 

Individuen die PV-Module aufgrund der Spiegelung mit Wasserflächen verwechselt 

werden. Der Effekt ist bekannt von den Spiegelungen mit Glasfassaden. Ein erhöhtes 

Kollisionsrisiko wird gem. (Herden et al. 2009) für Freiflächensolaranlagen nicht 

angenommen. In Kalifornien wurden hingegen Hinweise auf Anflüge von Wasservögeln 

und anderen Arten gefunden. Ähnliche Hinweise wurden im Südwesten der USA 

gefunden, allerdings konnten keine Aussagen zum Mechanismus festgestellt werden. 

Auch für Südafrika wurden Hinweise auf Verluste durch Kollisionen gefunden. In der 

Kartierung der Brutvögel und Nahrungsgäste im Bereich der Freiflächen-

Photovoltaikanlage (Bayerisches Ladensamt für Umwelt 2022) wurden 2021 keine 

Hinweise auf Kollisionen festgestellt, allerdings wurden auch keine gezielten 

Untersuchungen durchgeführt. 

Da sich die Flächen außerhalb bekannter Vogelzugleitlinien befinden und grundsätzlich 

nicht von einer Beeinträchtigung von Zugvögeln durch PV-Anlagen ausgegangen 

werden kann, werden die Zugvögel nicht weiter betrachtet. Die Auswirkungen auf 

Zugvögel werden als gering betrachtet. 

Fledermäuse 

Von PV-Freiflächenanlagen geht kein betriebsbedingtes Tötungsrisiko für Fledermäuse 

aus.  

Störungen durch den Bau (Tagbaustelle) oder den Betrieb der PV-Freiflächenanlage 

sind für Fledermäuse nicht anzunehmen. Sollten Nachtbaustellen eingerichtet werden, 

können erhebliche Störwirkungen durch das Ausleuchten der Baustelle entstehen. Ggf. 

werden Maßnahmen erforderlich, um erhebliche Beeinträchtigungen zu vermeiden. 
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Es werden in keine Strukturen eingegriffen wird, die als Tages-, Winterquartier oder als 

Wochenstube dienen und somit ein Lebensraumverlust für Fledermäuse auftreten kann. 

Nach aktuellem Kenntnisstand nutzen Fledermäuse PV-Freiflächenanlagen auch als 

Jagdhabitat. Dementsprechend ist keine Scheuchwirkung anzunehmen, die zu einem 

Lebensraumverlust durch Entwertung der Jagdfunktion führen könnte.  

Amphibien 

Amphibien sind durch den Betrieb von PV-Freiflächenanlagen nicht betroffen. 

Vorhabenbedingte Schädigungen können sich baubedingt im Zuge der Einrichtung der 

Baufelder und Zuwegungen ergeben. Die Erschließungsplanung sieht aber keine 

Eingriffe in (potenzielle) Laichgewässer vor, so dass Störungen, Verletzungen oder 

direkte Tötungen von Individuen im Gewässer sowie Gelegen oder Larven 

auszuschließen sind.  

Die Geltungsbereiche weisen eine geringe Bedeutung als Lebensraum für Amphibien 

auf. Das einzige Gewässer innerhalb des Plangebietes führt nur unregelmäßig Wasser 

und bietet wertgebenden Arten kein geeignetes Habitat, so dass Störungen, 

Verletzungen oder direkte Tötungen von Individuen im Gewässer sowie Gelegen oder 

Larven auszuschließen sind.  

Insgesamt ist für Amphibien daher das baubedingte Tötungsrisiko zu vernachlässigen. 

Wie vorstehend erläutert, bestehen keine potenzielle Laichgewässer (Stillgewässer, 

Gräben) im Bereich der Planung. Störungen durch den Bau (Tagbaustelle) oder den 

Betrieb PV-Freiflächenanlage sind für Amphibien nicht anzunehmen.   

Insgesamt ist für Amphibien daher die Stör- bzw. Scheuchwirkung zu vernachlässigen. 

Ein Lebensraumverlust würde sich bei Eingriffen in Laichgewässer und/oder potenziellen 

Sommer-/Überwinterungslebensräumen ergeben. Da keine Laichhabitate durch die 

Planung betroffen sind, werden die Habitate im Plangebiet für die Amphibien eine 

untergeordnete Funktion aufweisen. Es besteht somit diesbezüglich keine Betroffenheit 

durch das Vorhaben. Innerhalb der Flächen können sich auf natürliche Weise kleine 

Biotope wie z.B, Flachgewässer bilden, in denen sich Populationen von Amphibien 

ungestört entwickeln können (Peschel und Peschel 2023).  

Haselmaus 

Haselmäuse wären durch baubedingte Tötungen von dem Vorhaben betroffen, wenn 

sich Individuen in den von Rodungen oder Entnahmen betroffenen Gehölzen oder 

Knicks bzw. Feldhecken befänden. Es werden, insbesondere auch für die Anlieferung, 

für die geplanten Anlage überwiegend bestehende Wege/Straßen genutzt. Ein Neubau 

von Wegen und damit eine mögliche Zerschneidung von Lebensräumen für die 

Haselmaus sind kleinräumig erforderlich: Es erfolgen im Rahmen des Vorhabens 

Eingriffe in potenzielle Lebensräume von Haselmäusen (Knick-/Feldheckenrodungen 
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auf rd. 5 m Länge). Somit würden Lebensräume durch direkte baubedingte Eingriffe 

verloren gehen. 

Neben direkten baubedingten Beeinträchtigungen können Haselmäuse auch potenziell 

durch eine Zunahme des KFZ-Verkehrs im Umfeld ihrer Lebensräume und damit 

verbundenen Tötungen betroffen sein. Durch die arboreale, nächtliche Lebensweise 

bzw. die artspezifisch ausgeprägte Meidung der Fortbewegung am Boden (durch 

Offenbereiche) ist nur ein sehr geringes Kollisionsrisiko mit KFZ (Bautätigkeit, 

Anlieferung, Wartung) gegeben. Eine Frequentierung der Zuwegung durch Fahrzeuge 

fände nur in Ausnahmesituationen in einem sehr begrenzten Zeitraum statt. Der 

ansonsten in Zusammenhang mit der Photovoltaikanlage stattfindende Verkehr z.B. für 

Wartungsarbeiten findet am Tag mit Einzelfahrzeugen statt und stellt somit für die 

Haselmaus keinen Konflikt dar. Aufgrund dessen ist von keiner erhöhten 

Kollisionsgefährdung mit KFZ für die Haselmaus auszugehen. 

Störungen durch den Bau (Tagbaustelle) oder den Betrieb der PV-Freiflächenanlage 

sind für Haselmäuse nicht anzunehmen.  

Auch ist kein Lebensraumverlust durch Störwirkungen zu erwarten, da im Umfeld der 

potenziellen Haselmauslebensräume nur geringfügige Störungen durch bau- oder 

betriebsbedingte Schallimmissionen oder optische Störungen (z.B. Licht) erfolgen 

werden. 

Aufgrund des grundsätzlich möglichen Vorkommens der Haselmaus im Umfeld der 

Planung wird die Haselmaus in der Artenschutzprüfung geprüft. 

Wolf 

Der Wolf gilt als hoch anpassungsfähige Art, die aber sofern möglich den Kontakt zum 

Menschen meidet. Dennoch treten sie in der anthropogen geprägten Landschaft auf. Die 

Hauptaktivitätszeiträume liegen in der Dämmerung und der Nacht, wo die 

Wahrscheinlichkeit, Kontakt mit Menschen zu haben, gering ist. 

Aufgrund der großen Territorien, die der Wolf sich in der Kulturlandschaft erschließt, 

kann es durch die Einzäunung von großflächigen Photovoltaikanlagen zu Zerschneidung 

von Wanderbeziehungen kommen.  

Der Wolf wird aufgrund der Nähe zum residenten Wolfsrudel und dem Schutzstatus in 

der Artenschutzrechtlichen Prüfung vertieft geprüft. 

Schalenwild 

Keine der im Gebiet vorkommenden Wildarten fällt unter die streng geschützten Arten. 

Aus dem Bundesnaturschutzgesetz geht jedoch die Pflicht hervor, wild lebende Tiere 

und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften sowie ihre Biotope und Lebensstätten, auch 

in Bezug auf ihre jeweiligen Funktionen im Naturhaushalt, zu erhalten. Um auf Dauer die 

biologische Vielfalt zu sichern ist auch der Erhaltung lebensfähiger Populationen und der 
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Austausch zwischen den Populationen sowie Wanderungen und Wiederbesiedlungen 

von Lebensräumen ein wesentliches Ziel des Naturschutzes. 

Es ist bekannt, dass es durch die Isolation von Population zu einer genetischen 

Verarmung innerhalb der Populationen führen kann und hieraus u.a. Fehlbildungen 

entstehen können. Besonders betroffen sind hierbei von der Zerschneidung der 

Lebensräume und der damit verbundenen Isolation von Populationen Großsäuger, die 

in ihrem Lebenswandel weite Strecken zurücklegen, um z.B. zu ihren 

Fortpflanzungsstätten zu kommen. In Schleswig-Holstein betrifft insbesondere das 

Rotwild diese Lebensraumzerschneidung und die Isolation. Es wurden in den 

Rotwildbeständen des Landes, die aufgrund der Zerschneidung in voneinander 

weitgehen isolierten Gruppen leben, bereits Mutationen an Individuen festgestellt, die 

auf die genetische Verarmung der Population zurückzuführen sind. So sind im Bereich 

der Segeberger Heide mehrere Fälle von Brachygnathia inferior (morphologischen 

Fehlbildung - Verkürzung des Unterkiefers) festgestellt worden, die sich allerdings nicht 

exakt datieren lassen. 

Entsprechend dem Rotwildmanagementplan des Landesjagdverbandes Schleswig-

Holstein befindet sich der Bereich Groß Kummerfeld in dem Rotwildcluster „Mitte“. Das 

Cluster ist derzeit verbunden mit dem Cluster „Süd“. Der Bau der A20 begrenzt das 

Cluster im Süden. Im Osten bildet die A21 und im Westen die A7 die Grenze. Im Norden 

erstreckt es sich bis in das Dreieck aus A215 und A21 bis in den Raum Kiel. Eine 

Grünbrücke existiert bei Kiebitzholm, von der sich östlich eine Satellitenpopulation 

gebildet hat, die aber zur Population der Segeberger Heide zählt (Landesjagdverband 

SH 2022). Die Geltungsbereiche liegen zudem innerhalb des gepufferten Fernwechsels, 

der von Negernbötel über Trappenkamp Richtung Brokenlande führt. Südlich der 

Vorhabenfläche befindet sich die Siedlung Willingrade. Durch die Errichtung des 

Solarparks verbleiben zwischen der Grenze des Solarparks und den Ausläufern der 

Siedlung ein Korridor von rd. 440 m. In diesem Bereich sind Gehölzstrukturen 

vorhanden, die das Wild durch den Korridor leiten können. Die Landschaft weist in diesen 

Bereichen neben Gehölzen untergeordnete Straßen auf, die von Rotwild grundsätzlich 

gequert werden können (Institut für Natur- & Ressourcenmanagement der CAU Kiel und 

Landesjagdverband SH 2014). Innerhalb der Anlage ist zudem ein Wildkorridor geplant, 

der eine Wandermöglichkeit für Großwild bietet. 

Bezogen auf den lokalen Wildbestand ist nicht zu erwarten, dass durch den geplanten 

Solarpark erhebliche Auswirkungen entstehen. So ist bei der Planung ein Wildkorridor 

durch die Freiflächenanlage geplant (vgl. Begründung zum Vorhabenbezogenen B-Plan 

Nr. 10 und zur 11. Flächennutzungsplanänderung der Gemeinde Groß Kummerfeld 

(PLOH 2023)). Durch die eingezäunte Freiflächenphotovoltaikanlage gehen zwar 

potenzielle Flächen als Nahrungs- und Ruheraum für Großwildarten verloren, allerdings 

handelt es sich hierbei um Habitate, die in der dynamischen Kulturlandschaft vielfach 

vorhanden sind. Auch wechselt die Bestellung der Felder nahezu jährlich, so dass die 

Großwildarten darauf angewiesen sind, sich den Fruchtfolgen der Landwirte 

anzupassen. Bei den überplanten Ackerflächen ist davon auszugehen, dass es sich nicht 

um dauerhafte und essenzielle Nahrungsflächen handelt.  
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Die Ruhebereiche des Wildes werden vornehmlich im Bereich der Wälder und 

Waldränder liegen, so dass die Ruhebereiche nicht unmittelbar betroffen sind.   

4.3.5 Schutzgut Biologische Vielfalt 

Die biologische Vielfalt des Untersuchungsraumes und die Vielfalt biologischer 

Interaktionen zwischen den Arten und Lebensräumen im Raum besitzt eine 

durchschnittliche Bedeutung. Beeinträchtigungen, welche die einzelnen Schutzgüter 

betreffen, betreffen auch die biologische Vielfalt und die Interaktionen innerhalb des 

Untersuchungsraumes als Ganzes. Eine Darstellung und Bewertung der 

Beeinträchtigungen durch die Planung erfolgt in den Kapiteln der relevanten Schutzgüter 

Tiere, Pflanzen, Boden und Wasser, welche die Komponenten der biologischen Vielfalt 

bilden. 

PV-Freiflächenanlagen können bei entsprechender Ausgestaltung einen wichtigen 

Beitrag zur Förderung der Biodiversität leisten. Umso geringer der naturschutzfachliche 

Ausgangswert, desto höher sind die Möglichkeiten zur Aufwertung der Flächen. Die 

Flächen zwischen den Modulreihen werden überwiegend als Grünland genutzt. Bei einer 

Verwendung von gebietsheimischer Saatgutmischungen und extensiver Nutzung 

können sich wertvolle Blütehorizonte entwickeln, von denen eine Vielzahl an 

Insektenarten und anderen Tieren profitieren (Peschel und Peschel 2023). 

4.3.6 Schutzgut Boden, Fläche und Wasser 

Böden sind insbesondere gegenüber Vollversiegelung empfindlich, da die 

Bodeneigenschaften vollständig verloren gehen. 

Durch die Errichtung von Zufahrtswegen (Teilversiegelung) sowie Nebenanlagen 

(Vollversiegelung) kommt es in den betroffenen Bodenbereichen zu einem dauerhaften 

Verlust der Bodenfunktionen. Spezielle Bodenbildungen, die besonders konfliktträchtig 

gegenüber Eingriffen sind, liegen in den Geltungsbereichen nicht vor. 

Durch die Einfriedung und die Aufgabe der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung und 

die Überführung in die extensive Nutzung durch Beweidung oder Mahd, wird auch die 

Bodenbearbeitung für die Dauer der Laufzeit eingestellt. Während der Dauer der Laufzeit 

können sich die Bodenfunktionen erholen und in den unversiegelten Bereichen ohne 

Beeinträchtigung bestehen bleiben. 

Der temporäre Baumaschineneinsatz wird im Vergleich zur landwirtschaftlichen Nutzung 

und aufgrund der geringen Verdichtungsgefährdung keine deutlich höheren 

Verdichtungswirkungen nach sich ziehen.  

Die Intensität der Beeinträchtigungen für direkt von Eingriffen betroffene Böden durch 

erforderliche Versiegelungen wird als sehr hoch eingestuft. Es handelt sich jedoch im 

Rahmen von PV-Freiflächen-Vorhaben stets nur um kleinflächige Eingriffe, da 

bestehende Wege weitgehend mitgenutzt werden und eine Neuversiegelung auf das 
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unumgänglich erforderliche Maß begrenzt wird. Durch die kleinflächige 

Inanspruchnahme von anthropogen überformten und stark gestörten Böden sind 

insgesamt nur von geringen Beeinträchtigungen für Böden auszugehen. Auch die 

Auswirkung auf die Produktions- und Archivfunktion werden als gering eingeschätzt, da 

es sich um sehr kleinräumige, eher oberflächliche Eingriffe handelt. Die 

Produktionsfunkiton bleibt aufgrund der geringen Versiegelungen erhalten. 

Mit den Bodenversiegelungen geht zudem eine Verringerung der 

Grundwasserneubildungsrate einher. Aufgrund der Verteilung des Eingriffs im Raum 

kann das Niederschlagswasser an Ort und Stelle versickern, sodass der Eingriff für das 

Grundwasser als geringfügig zu klassifizieren ist. 

Der Niederschlag wird von den Solarmodulen seitlich abgelenkt und selektiv dem 

Bodenwasser zugeführt. Unmittelbar unter den Modulen kommt es dabei zu einem 

veränderten Bodenwasserregime. Erhebliche Beeinträchtigungen für die 

Lebensbedingungen unter den Solarmodulen sind dennoch nicht zu erwarten. Eine 

Reduzierung der Grundwasserneubildung erfolgt nicht. 

Oberflächen- und Grundwasser sind gegenüber Schadstoffeinträgen grundsätzlich 

empfindlich. Durch die extensivierte Mahd- oder Weidenutzung während des Betriebs 

der PV-Freiflächenanlage wird der Boden keine Pestizid- und Düngereinträge mehr 

erfahren. Bodengefährdende Einträge von Schadstoffen durch Auswaschungen oder 

Havarien können durch die Verwendung von schadstoffarmen Modul- und 

Konstruktionsmaterial wie bei der geplanten PV-Freiflächenanlage erheblich verringert 

werden. Damit zusammenhängend bewirkt die Nutzung unter Berücksichtigung einer 

extensivierten Nutzung und einer Vorsorge im Umgang mit Havarien eine im Vergleich 

zur landwirtschaftlichen Nutzung höhere Schutzwirkung des Grundwassers gegenüber 

Schadstoff- und Nährstoffeinträgen. 

Mehr als geringe Beeinträchtigungen für den Wasserhaushalt des Gebietes wird durch 

die Planung voraussichtlich nicht erwartet.  

Beeinträchtigungen durch Versiegelungen und ggf. erforderlicher Grabenquerungen 

sind zu kompensieren. 

4.3.7 Schutzgut Klima und Luft 

Auf die Schutzgüter Klima und Luft entstehen durch die PV-Freiflächenanlagen keine 

Auswirkungen. Großräumig betrachtet verbessert sich die Luftqualität, da Emissionen 

aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe vermieden werden. 

4.3.8 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

In der Gemeinde Gönnebek am Dorfplatz, rd. 3,2 km entfernt, sind Bau- und 

Gartendenkmäler. Zudem sind innerhalb der Wälder östlich des Vorhabens Hügelgräber 

in rd. 2 km Entfernung. Auf Grund der Entfernungen der Planung zu den Kultur- und 
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sonstigen Sachgütern und deren geringen Höhenwirksamkeit sin die Auswirkungen der 

PV-Freiflächenanlage als gering eingestuft. 

Die Planung befindet sich vollumfänglich auf einem archäologischen Interessengebiet. 

In dem Gebiet sind auf dem langgestreckten Sander eine Fundkonzentration von 

vorwiegend neolithischen Flint-Werkzeugen, eisenzeitlichen Befunden, sowie undatierte 

Mahlsteine und Herdstellen mit z.T. Eisenschlacke und vorgeschichtlicher Keramik. 

Daher soll die Inanspruchnahme von Boden durch Versiegelung, Abgrabung und 

Aufschüttung schonend und sparsam erfolgen. Bei der Errichtung von PV-

Freiflächenanlagen werden Bodeneingriffe lediglich in einem geringen Maße notwendig.  

Darüber hinaus ist § 15 DSchG zu berücksichtigen: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder 

findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen 

Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die 

Eigentümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer des 

Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin 

oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die 

Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 

Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem Zustand 

zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten 

geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier Wochen 

seit der Mitteilung. Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch 

dingliche Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen 

Bodenbeschaffenheit. 

4.3.9 Schutzgut Landschaftsbild 

Die Errichtung von PV-Freiflächenanlagen führt zu einer Überprägung mit 

landschaftsfremden, technischen Objekten und folgend zu einer Veränderung des 

Landschaftsbildes. Die Intensität der Beeinträchtigung hängt von der Landschaftsform, 

der Bauweise und der Einbindung in das Landschaftsbild ab. Eine Sichtbarkeit im Raum 

hängt von dem Relief, der Lage der Anlage im Relief und den vorhandenen vertikalen 

Strukturen im Raum ab (KNE 2020). Dabei lassen sich Beeinträchtigungen des 

Landschaftsbildes durch PV-Freiflächenanalgen durch die im Kapitel 4.4.1 genannten 

Maßnahmen reduzieren. Das Ausmaß der Beeinträchtigungen nimmt mit zunehmender 

Entfernung ab.  

Für Eingriffe in das Landschaftsbild sind Eingrünungsmaßnahmen (Gehölzpflanzungen) 

um Solar-Freiflächenanlagen obligatorisch, um das Landschaftsbild wiederherzustellen 

bzw. neu zu gestalten. Sofern geeignet, können sie multifunktional auch als 

Kompensation für Eingriffe in den Naturhaushalt anerkannt werden. Im vorliegenden Fall 

besteht rund um die Fläche bereits eine Eingrünung durch straßenbegleitende Gehölze 

und Knicks. 

Das Plangebiet wird nach dem LRP (MELUND-SH 2020) von einer Knicklandschaft als 

historische Kulturlandschaft überlagert. Historische Kulturlandschaften weisen 
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Strukturen und Elemente aus unterschiedlichen Zeiten auf und verweisen mit 

historischen Landschaftselementen, Gebäuden und Strukturen auf die Entwicklung der 

Landschaft. Gemäß dem gemeinsamen Beratungserlass zur Planung großflächiger PV-

Freiflächenanlagen im Außenbereich (MILIG-SH und MELUND SH 2021) historisch 

gewachsene Kulturlandschaften mit ihren überlieferten Landschaftselementen (z. B. 

Knicks, Beet- und Grüppenstrukturen) einer besonderen Abwägungs- und 

Prüferfordernis.  

Eingriffe in die Strukturen und Elemente der vorliegenden historische Knicklandschaft 

sind lediglich in maximal geringen Maßen zu erwarten. Die Knicks unterliegen gemäß § 

30 BNatSchG in Verbindung mit § 21 LNatSchG dem gesetzlichen Biotopschutz. 

Darüber hinaus können im Zuge des Genehmigungsverfahren weitere Belange (u.a. 

geschützte Biotope) berücksichtigt werden. 

4.3.10 NATURA 2000-Gebiete 

Im Umfeld bis 4 km der Geltungsbereiche sind keine FFH-Gebiete oder 

Vogelschutzgebiet vorhanden.  

4.4 Eingriffsregelung 

4.4.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung von 
Beeinträchtigungen 

Folgende Maßnahmen sind geeignet, Beeinträchtigungen der Umwelt zu reduzieren 

oder ganz zu vermeiden und sind im weiteren Verfahren zu prüfen und zu konkretisieren: 

Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit 

• Unterbindung der Sicht auf das Photovoltaikmodul in Form von Knicks oder 

dichtem Bewuchs  

• Optimierung von Modulaufstellung bzw. –ausrichtung oder –neigung  

• Einsatz von Modulen mit geringem Reflexionsgrad 

Schutzgut Biotoptypen 

• Reduzierung des Flächenverbrauchs auf das minimal notwendige Maß 

(Eingriffsminimierung). 

• Vermeidung der Überplanung von gesetzlich geschützten Biotopen 

• Nutzung ökologisch geringwertiger oder durchschnittlicher Biotoptypen. 

Schutzgüter Boden, Fläche und Wasser 

• Minimierung der Bodenverdichtung durch effizienten Einsatz von 

Baustellenfahrzeugen sowie effizienter Planung temporärer Lagerflächen. 

• Herstellung aller Zuwegungen in teilversiegelter, wasser- und luftdurchlässiger 
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Bauweise (Schotterflächen). 

• Effiziente Wegeplanung zur Minimierung der Bodenversiegelung. 

• Möglicher Bodenaushub ist getrennt nach Unter- und Oberboden am Ort 

zwischenzulagern und anschließend wieder einzubauen. Alternativ kann eine 

sachgerechte Entsorgung des anfallenden Bodenaushubs erfolgen oder der 

Bodenaushub auf Antrag auf landwirtschaftliche Flächen ausgebracht werden. 

• Alle vorübergehenden Flächenbeanspruchungen werden nach Abschluss der 

Bauarbeiten rekultiviert bzw. in die landwirtschaftliche Nutzung übergeben. 

• Bei Überbauung von Gräben ist die Durchlässigkeit zu erhalten bzw. 

wiederherzustellen. 

Schutzgüter Kultur und sonstige Sachgüter 

• Einhalten von Vermeidungs- und Vorsichtsmaßnahmen gemäß § 15 DSchG bei 

Erdarbeiten. 

• Bei archäologischen Funden ist gemäß § 15 DSchG unverzüglich die Untere 

Denkmalschutzbehörde bzw. das Archäologische Landesamt Schleswig-

Holstein zu benachrichtigen. Die Entdeckungsstätten sind bis zum Ablauf von 

4 Wochen unverändert zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder 

Aufwendungen von Kosten geschehen kann. 
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Schutzgut Tiere 

Nachfolgende Maßnahmen sind grundsätzlich geeignet, um das Eintreten von 

artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen zu vermeiden. Mögliche Maßnahmen für 

den Artenschutz wie bspw. verbindliche Bauausschlussfristen werden in den 

nachfolgenden Verfahrensschritten unter Berücksichtigung der laufenden Erfassungen 

ergänzt. 

Brutvögel inkl. Groß- und Greifvögel 

Bauzeitenregelung 

Bauarbeiten sollten außerhalb der Brutzeit der heimischen Arten erfolgen. Für die 

potenziell betroffenen Gilden werden folgende Bauausschlusszeiten definiert, die sich 

aus den aktuellen Behördenvorgaben ergeben (MELUND & LLUR 2017): 

o Bodenbrüter 01.03.-15.08. 
o Gehölzbrüter 01.03.-30.09. 

Sind diese Bauzeitausschlussfenster nicht einzuhalten, müssen anderweitige 

Vorkehrungen getroffen werden, die eine Besiedlung der von den Wirkungen des 

Vorhabens betroffenen Flächen durch Brutvögel vermeiden (Vergrämungsmaßnahmen 

auf Offenflächen bzw. an Gewässerufern) bzw. es muss vor Beginn der eigentlichen 

Bauarbeiten der Nachweis erbracht werden, dass die Flächen nicht als Bruthabitat 

genutzt werden (Besatzkontrolle). 

 

Vergrämungsmaßnahmen und / oder Entwertungsmaßnahmen 

Für betroffene landwirtschaftliche Nutzflächen innerhalb von Baufeldern stellt die 

vorzeitige Baufeldräumung mit anschließendem kontinuierlichem Baubetrieb 

hinreichend sicher, dass während der Bauzeit keine Ansiedlungen auf den Bauflächen 

stattfinden. 

Sollte dies wegen eines Baubeginns während der in der Bauzeitenregelung genannten 

Zeiträume nicht gewährleistet sein, sind Ansiedlungen von Brutvögeln im Vorfeld auf 

andere Art zu vermeiden. 

Dazu sind gezielte Vergrämungsmaßnahmen (Offenflächen: Aufstellung von 

Flatterbändern in ausreichender Dichte im Bereich des Baufeldes ab dem 01.03. bis 

Baubeginn) durchzuführen. 

Die Baufeldräumung von im Baufeld vorhandenen Gehölzbeständen findet gemäß § 39 

(5), Nr. 2 BNatSchG vor Beginn der Vegetationsperiode und außerhalb der Brutzeit 

wertgebender Arten statt (Anfang Oktober bis Anfang März). 

 

Besatzkontrolle 

Falls Vergrämungsmaßnahmen nicht bereits vor Beginn der Brutzeit durchgeführt 

werden können und der Baubeginn in die in der Bauzeitenregelung genannten 

Bauzeitenausschlussfristen fällt, sind alle Bereiche mit Lebensraumpotenzial für die 
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betroffenen Arten bzw. Gilden vor Baubeginn über eine ökologische Baubegleitung auf 

Besatz zu prüfen. Im Zuge der Besatzkontrolle sind die Baufelder und Zuwegungen unter 

Berücksichtigung des Umfeldes auf Anwesenheit und Brutaktivitäten zu prüfen. Fällt die 

Besatzkontrolle negativ aus, muss mit der Bauausführung innerhalb von 5 Tagen 

begonnen werden. Geschieht die Aufnahme der Bauarbeiten später, muss diese 

wiederholt werden. Kann ein Brutverhalten nicht ausgeschlossen werden, so ist die 

Bauausführung am betreffenden Standort bis zur Beendigung der Brut (Flüggewerden 

der Jungvögel) auszusetzen. Besatzkontrolle und Nachweis der Beendigung der Brut 

sind im Rahmen einer ökologischen Baubegleitung zu dokumentieren. 

 

Haselmaus 

Durch den vorhabendingten Gehölzeinschlag bzw. die -rodungen und im Zuge von 

Bodenarbeiten kann es zu Verletzungen oder direkten Tötungen von Haselmäusen 

kommen, die sich innerhalb der Gehölze oder – in Abhängigkeit von der Jahreszeit – in 

Winternestern am Boden innerhalb des Eingriffsbereichs aufhalten.  

 

Vorgaben für Rodungsarbeiten / unattraktive Gestaltung des Eingriffsbereiches  

Variante a: gestaffelte Flächeninanspruchnahme (v.a. großflächiger Eingriff, Habitate 

müssen vernetzt sein) 

• Gehölzschnitt / Fällung der Gehölze im Zeitraum 15.11. – 31.03.  

o Brombeere, als eine der bevorzugten Pflanzen der Haselmaus, ist wie 

eine Gehölzart zu behandeln, d.h. zu diesem Zeitpunkt nur oberirdisch zu 

entfernen 

o ganzflächiges Befahren der Flächen bzw. Linearhabitate und von 

Knickwällen inkl. 1 m Saum- bzw. Schutzstreifen mit jeglichen 

Fahrzeugen ist zu unterlassen (Rückegassen im Wald) 

o Schnittgut (Äste und insbesondere Stämme) ist zeitnah zu räumen 

• anschließende Rodungen / Bodenarbeiten erst nach Einsetzen der Aktivität (ab 

01.05.) 

In Folge dieser Maßnahmen kommt es zu einem selbstständigen Abwandern der 

Haselmaus aus dem Eingriffsbereich. 

oder 

Variante b: Vergrämung durch unattraktive Gestaltung des Teil-Lebensraums während 

der Aktivitätszeit (Alternativ für kleinflächigen Eingriff ohne größeren Altbaumbestand 

im Gehölzverbund / Ausweichhabitate vorhanden – Zeiten / Maßnahmen Brutvögel und 

ggf. Fledermäuse beachten). 

• vor der Gehölzentnahme ist eine Besatzkontrolle durch eine fachkundige Person 

durchzuführen, um ausschließen zu können, dass Nester mit immobilen 
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Jungtieren oder Haselmäusen im Torpor im Eingriffsbereich vorhanden sind. Ist 

dies der Fall, ist mit der Gehölzentnahme zu warten, bis die Tiere den 

Eingriffsbereich selbstständig verlassen haben.  

• anschließend schrittweises, motormanuelles Entfernen der Gehölze im 

Eingriffsbereich vor der Überwinterungsphase (vor dem 15.10.) bei guten 

Witterungsbedingungen (kein Regen), um potenziell vorhandenen, aktiven 

Haselmäusen Zeit zum Entweichen zu geben 

• im Anschluss direkt Öffnung des Walls (Bodenarbeiten)  

Hinweis: Winternester können nicht gesichert erfasst werden, weshalb die Variante a 

vorzuziehen ist.  

Voraussetzungen für beide Varianten sind: 

- Ein Abwandern über weitere Gehölzstrukturen in Ausweichhabitate (max. 

500 m Entfernung) ist möglich (gesamte Eingriffe beachten). 

- Spätestens bei einer Unterbrechung der Gehölzstruktur mit einer Breite >20 m 

wird diese mit großer Wahrscheinlichkeit als Barriere wirken, da Haselmäuse als 

arboreale Art nur selten auf den Boden ausweichen. 

Falls die Bodenarbeiten innerhalb der Vegetationsperiode nicht direkt im Anschluss 

erfolgen, ist ein Wiederaufwachsen der Gehölze (und Brombeere, Hochstauden) und 

damit eine erneute Lebensraumeignung / die Anlage von Nestern, zu verhindern. 

4.4.2 Maßnahmen zur Kompensation unvermeidbarer 
Beeinträchtigungen 

Mit dem Bau von Freiflächensolaranlagen sind Eingriffe in Natur und Landschaft 

verbunden. Diese sind gemäß BNatSchG zu kompensieren. Die 

Kompensationsermittlung erfolgt im Rahmen des Bauleitplanverfahrens. Aufgrund der 

spezifischen Auswirkungen von Solarfreiflächenanlagen ist der Runderlass „Verhältnis 

der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht“ vom 09.12.2013 nur 

begrenzt anwendbar. Aufgrund der geringen Eingriffsschwere wird in dem gemeinsamen 

Beratungserlass „Grundsätze zur Planung von großflächigen PV-Freiflächenanlagen im 

Außenbereich“ (Stand: 01. September 2021) Hinweise zur Kompensationsermittlung 

gegeben, welche im weiteren Bauleitplanverfahren angewendet werden. 

Für Anlagenteile innerhalb des umzäunten Bereichs zzgl. der bebauten Fläche 

außerhalb der Umzäunung wie Zuwegung oder Nebenanlagen sind 

Kompensationsmaßnahmen mit einem Faktor 1:0,25 herzustellen. Die 

Kompensationsmaßnahmen können reduziert werden, indem bspw. ungestörte 

Freiflächen zwischen den Anlagenteilen oder Eingrünungsmaßnahmen angelegt 

werden.  

Die Berechnung des Kompensationsumfangs kann auf einen Faktor von 1:0,1 

herabgesetzt werden, wenn die Planungsempfehlungen zur Ausgestaltung der Anlagen 
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aus dem Erlass „„Grundsätze zur Planung von großflächigen PV-Freiflächenanlagen im 

Außenbereich“ (Stand: 01. September 2021) vollständig umgesetzt werden. 

Der Umfang der erforderlichen Kompensationsmaßnahmen für die Errichtung der 

Freiflächenphotovoltaikanlagen richtet sich nach dem gemeinsamen Beratungserlass 

zur Planung großflächiger PV-Freiflächenanlagen im Außenbereich (MILIG-SH und 

MELUND SH 2021). 

Verbleibende Folgen des Eingriffs auf die Funktionen des Natur- und 

Landschaftshaushalts werden kompensiert.  

Sollten von der Errichtung von Modultischen bzw. der Zuwegungen auf dem Weg zu 

vorgesehenen Anlagenstandorten geschützte Biotope gem. § 30 BNatSchG i.V.m. § 21 

LNatSchG wie Knicks und/oder Kleingewässer betroffen sein, sind für deren 

Inanspruchnahme bei der Unteren Naturschutzbehörde Ausnahmegenehmigungen zu 

beantragen. Bei Überbauung bzw. Eingriffe in gesetzlich geschützte Biotope oder 

naturschutzfachlich hochwertige Flächen (Naturschutzfachwert 4 oder 5), ist eine 

zusätzliche Kompensation im Verhältnis 1:1 notwendig. Dieser Faktor ist auch bei der 

Betroffenheit von bestehenden oder festgesetzten Kompensationsflächen anzusetzen 

sowie bei Funktionselementen mit besonderer Bedeutung für die Schutzgüter Wasser 

und Boden. 

Um die Eingriffe in das Landschaftsbild neu zu gestalten oder wieder herzustellen sind 

Eingrünungsmaßnahmen obligatorisch. Gegebenenfalls können diese Maßnahmen 

auch multifunktional als Kompensation für Eingriffe in den Naturhaushalt anerkannt 

werden. 

Für die Einfahrten zu den Anlagenflächen können bestehende Zufahrten zu den 

landwirtschaftlichen Flächen genutzt werden. Ebenso ist eine Verrohrung des 

Willingrader Grenzgrabens nicht notwendig, weil an diesem Abschnitt eine bestehende 

Überfahrt genutzt werden kann.  

Die folgende Tabelle zeigt die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung sowie das hieraus 

errechnete Ausgleichserfordernis. Es handelt sich um eine vorläufige Berechnung, die 

im Zuge des weiteren Planverfahrens ggf. ergänzt wird. 

Tabelle 23: Berechnung des Kompensationsbedarfs 

Bezeichnung Fläche [m²] Ausgleichsfaktor Ausgleichsfläche (m²)

Überschirmte Anlagenfläche 218.313,0 0,1 21.831,3

Infrastrukturbereich 5.661,0 0,1 566,1

Verkehrsflächen 10.516,0 0,1 1.051,6

Elektrotechnische Komponenten 676,0 0,1 67,6

Zaunpfosten 785,0 0,1 78,5

Summe 23.595,1  

Die Summe des Kompensationsbedarf umfasst vorläufig somit 23.595,1 m² (rd. 2,4 ha). 

▶▶Der Vorhabenträger ist bestrebt die naturschutzfachlichen Anforderungen an die 

Ausgestaltung von Solar-Freiflächenanlagen gem. den Maßnahmen aus den 

Grundsätzen zur Planung von großflächigen Solarenergie- Freiflächenanlagen im 



 

GFN mbH (23-085) 13.11.2023: Gemeinde Groß Kummerfeld: 11. Änderung des Flächennutzungsplans und Aufstellung 

des B-Plans Nr. 10 82  

Außenbereich in Schleswig-Holstein (MILIG-SH und MELUND SH 2021)  zu erfüllen, 

wodurch eine Reduzierung der Kompensationsanforderung auf den Faktor 1:0,1 erfolgt.  

Durch die vorgesehenen Erschließungsmaßnahmen werden potenziell ein 

Knickdurchlass mit rd. 5 m erforderlich. Der Ausgleich der Knickrodungen würde 

allgemein nach den „Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz“ (MELUR 2017) 

erfolgen. Danach wäre die Knickbeseitigung von rd. 5 m im Verhältnis 1:2, d.h. durch 

eine Knickneuanlage von rd. 10 m Länge, auszugleichen.  

Die Lage des potenziellen Eingriffsbereiches ist noch nicht abschließend gesichert.  

4.4.3 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

Der Vorhabenträger wird den Ausgleich innerhalb der Anlage erbringen. Hierzu stehen 

rd. 2,9 ha Grünfläche „Knickschutzstreifen“ sowie 0,4 ha Grünfläche 

„Gewässerschutzstreifen“ zur Verfügung. Der Wildkorridor umfasst rd. 1,7 ha Fläche, 

das geplante Abschirmgrün weist eine Fläche von 0,02 ha auf. Insgesamt können so 

innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 10 rd. 5,1 ha des 

erforderlichen Ausgleichsbedarfs erbracht werden. Somit kann der Ausgleichsbedarf 

vollständig innerhalb des Geltungsbereichs erbracht werden. 

4.5 Planungsalternativen 

Das Vorhaben befindet sich außerhalb von Ausschlussflächen für 

Freiflächensolaranlagen gem. des Erlasses zur Planung von großflächigen 

Solarenergie-Freiflächenanlagen und gem. LEP. Eine Potenzialflächenstudie nach den 

Grundsätze zur Planung von großflächigen Solarenergie-Freiflächenanlagen im 

Außenbereich in Schleswig-Holstein (MILIG-SH und MELUND SH 2021) wurde für die 

Gemeinde Groß Kummerfeld nicht durchgeführt.  

4.6 Schwierigkeiten und Kenntnislücken 

Die Datenbasis zur Beurteilung der Umweltverträglichkeit der Planung und insbesondere 

der Abarbeitung des Arten- und Biotopschutzes wird als ausreichend betrachtet. 

Entscheidungserhebliche Kenntnislücken bestehen insoweit nicht. 

Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben bestanden nicht.  

4.7 Überwachung / Monitoring 

Gemäß § 4c BauGB fällt die Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen, die 

mit der Umsetzung des Planvorhabens eintreten, in den Aufgabenbereich der Gemeinde 

Groß Kummerfeld. Die Überwachung soll insbesondere unvorhergesehene nachteilige 

Auswirkungen frühzeitig ermitteln und die Gemeinde in die Lage versetzen, geeignete 
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Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. Die Gemeinde nutzt dabei gemäß § 4 Absatz 3 

BauGB u. a. die Informationen der Behörden.  

Die Betriebssicherheit von PV-Freiflächenanlagen wird durch regelmäßige und 

zwingend vorgeschriebene technische Überwachungen gewährleistet. Die Risiken 

weiterer, bisher nicht erkannter erheblicher Auswirkungen auf die Umwelt werden als 

gering eingeschätzt. Über die fachgesetzlichen und ordnungsrechtlichen 

Verpflichtungen hinausgehende Maßnahmen zur Umweltüberwachung werden daher 

nicht für erforderlich gehalten. 

4.8 Artenschutzrechtliche Prüfung 

Es ist erforderlich darzulegen, dass den mit den Bauleitplänen verfolgten Zielen keine 

unüberwindlichen artenschutzrechtlichen Bestimmungen entgegenstehen.  

4.8.1 Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung 

Im Rahmen der Relevanzprüfung wird festgestellt, welche Arten aufgrund ihres 

(potenziellen) Vorkommens im Wirkbereich der Planung und ihrer Empfindlichkeit 

gegenüber dessen Wirkfaktoren gemäß § 44 Abs.1 i. Verb. mit Abs. 5 BNatSchG im 

Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung zu berücksichtigen sind.  

Für Planungen von PV-Freiflächenanlagen sind im Rahmen der artenschutzrechtlichen 

Prüfung gemäß § 44 Abs.1 i. Verb. mit Abs. 5 BNatSchG zum einen alle Arten des 

Anhang IV der FFH-Richtlinie und alle europäischen Vogelarten zu berücksichtigen.  

Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

Ein Vorkommen der Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie Froschkraut 

(Luronium natans), Kriechender Sellerie (Apium repens) und Schierlings-Wasserfenchel 

(Oenanthe conioides) innerhalb des landwirtschaftlich genutzten Gebietes kann 

aufgrund der guten Kenntnisse ihrer Verbreitung und ihrer Standortansprüche 

ausgeschlossen werden (Petersen et al. 2003; Stuhr und Jödicke 2007). So bleibt 

Oenanthe conioides auf die Unterelbe und Apium repens auf küstennahe Standorte an 

der Ostsee beschränkt. Luronium natans besitzt sein einziges natürliches Vorkommen 

im Großensee bei Trittau und wurde zudem vereinzelt im südöstlichen Kreis Segeberg 

angesalbt. Eine vorhabenbedingte Betroffenheit von Pflanzenarten des Anhanges IV der 

FFH-RL ist somit nicht gegeben.  

Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

Unter den Tierarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie finden sich in Schleswig-Holstein 

Vertreter folgender Artengruppen: 
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• Säugetiere: 15 Fledermaus-Arten, Biber, Fischotter, Haselmaus, Birkenmaus, 
Schweinswal, (Wolf) 

• Reptilien: Europäische Sumpfschildkröte3, Schlingnatter, Zauneidechse 

• Amphibien: Kammmolch, Knoblauchkröte, Kreuzkröte, Laubfrosch, Moorfrosch, 
Rotbauchunke, Wechselkröte, Kleiner Wasserfrosch 

• Fische: Stör, Nordsee-Schnäpel 

• Käfer: Eremit, Heldbock, Breitflügeltauchkäfer 

• Libellen: Große Moosjungfer, Grüne Mosaikjungfer, Zierliche Moosjungfer, 
Asiatische Keiljungfer 

• Schmetterlinge: Nachtkerzen-Schwärmer 

• Weichtiere: Kleine Flussmuschel (syn.: Bachmuschel), Zierliche Tellerschnecke 

 

Fledermaus 

Entsprechend der vorhandenen Ausstattung an Habitaten und Strukturen ist im 

Plangebiet allgemein mit häufigen und weit verbreiteten Arten zu rechnen, die in der 

halboffenen bis offenen Agrarlandschaft vorkommen können. Hierzu zählen v. a. 

Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus), teils auch Zwergfledermaus (Pipistrellus 

pipistrellus), Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) und Wasserfledermaus (Myotis 

daubentonii).  

Es erfolgen potenziell Eingriffe in Strukturen mit Quartierpotenzial, wie z.B. Gehölze.  

Der überplante Bereich kann von strukturungebundenen Arten als Jagdhabitat genutzt 

werden. Durch das Aufstellen der PV-Anlagen kann es zu einem etwas verminderten 

Insektenaufkommen kommen. Mit einer besonderen Funktion der Planungsfläche als 

Nahrungsgebiet ist jedoch nicht zu rechnen, da sich diese von den Flächen im Umfeld 

qualitativ nicht abhebt. Bei Umsetzung der Planung ist deshalb nicht mit 

artenschutzrechtlichen Konflikten zu rechnen. 

Von der PV-Freiflächenanlage gehen keine Wirkungen aus, die ein Durchfliegen des 

Raumes von Fledermäusen beeinträchtigen könnten. Deshalb ergibt sich keine 

Prüfrelevanz für die Fledermausmigration.  

Sollte es im Rahmen der Planung zu Eingriffen in Gehölzen kommen, sind die 

Eingriffsbereiche auf ihr Fledermauspotenzial zu prüfen. Sind Beeinträchtigungen von 

Fledermäusen bzw. Quartieren nicht auszuschließen, sind Maßnahmen zu ergreifen, die 

die Verwirklichung von Verbotstatbeständen vermeiden. 

 

Haselmaus 

Nach den vorliegenden Daten kann ein Vorkommen der Art im Betrachtungsraum nicht 

vollständig ausgeschlossen werden. Die Art wird daher weiter in der 

artenschutzrechtlichen Prüfung bzw. Konfliktanalyse betrachtet. 

 

 

3  Die Art gilt heute in Schleswig-Holstein als ausgestorben bzw. verschollen (Klinge und Winkler 

2005). 
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Wolf 

Im Umfeld des Vorhabens ist ein Wolfsvorkommen bekannt. Es handelt sich um eine 

Tierart mit großen Territorien. Ein Auftreten im Vorhabengebiet ist grundsätzlich möglich. 

Da das Vorhaben innerhalb eines Fernwanderkorridors für Rotwild liegt, welcher auch 

von anderen ziehenden Tieren genutzt werden kann, wird die Auswirkung des 

Vorhabens auf den Wolf in der Artenschutzprüfung thematisiert.  

 

Weitere Säugetierarten 

Für die weiteren Anhang IV-Säugetierarten können Vorkommen innerhalb der 

Geltungsbereiche aufgrund ihres Verbreitungsgebietes (Birkenmaus) bzw. relevante 

Beeinträchtigungen ihrer potenziellen Habitate (Biber, Fischotter: keine bau- und 

anlagenbedingte Inanspruchnahme von Fließgewässern und deren Uferbereiche) 

ausgeschlossen werden.  

Die Arten sind daher nicht Gegenstand der artenschutzrechtlichen Prüfung bzw. 

Konfliktanalyse. 

 

Reptilien  

Mit Verweis auf die Bestandsdarstellung in Kap. 4.2.3 sind Reptilien in der 

artenschutzrechtlichen Prüfung bzw. Konfliktanalyse nicht weiter zu betrachten.  

 

Amphibien 

Nach dem Ergebnis der Bestandsdarstellung in Kap. 4.2.3 sind Amphibien in der 

artenschutzrechtlichen Prüfung bzw. Konfliktanalyse nicht weiter zu betrachten. 
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Fische  

Vorhabenrelevante Vorkommen streng geschützter Fische (Stör, Nordsee-Schnäpel) 

können aufgrund fehlender Habitate (große Flüsse, Meer) im direkten Planungsbereich 

sicher ausgeschlossen werden. Die Artgruppe wird daher nicht weiter in der 

artenschutzrechtlichen Prüfung bzw. Konfliktanalyse betrachtet. 

 

Libellen 

Da innerhalb der Geltungsbereiche keine Gewässer mit Beständen der Krebsschere 

(Stratiotes aloides) vorhanden sind, die für ein Vorkommen der Grünen Mosaikjungfer 

(Aeshna viridis) obligat sind, ist nicht mit einem Vorkommen dieser Art zu rechnen 

(Haacks und Peschel 2007).  

Weitere Vorkommen von Libellenarten des Anhangs IV sind sicher auszuschließen, da 

diese Arten sehr spezielle Ansprüche an die Habitatqualität bzw. -struktur haben und 

diese innerhalb des Plangebietes nicht erfüllt werden. Die Große Moosjungfer 

(Leucorrhinia pectoralis) und die Zierliche Moosjungfer (Leucorrhinia caudalis) sind an 

nährstoffarme Moor- bzw. Waldgewässer gebunden. Die Asiatische Keiljungfer 

(Gomphus flavipes) ist eine typische Fließgewässerart, dessen Vorkommen in S-H auf 

die Elbe beschränkt ist. Weitere Libellenarten des Anhangs IV kommen in Schleswig-

Holstein nicht vor (Arbeitskreis Libellen in der Faunistisch-Ökologischen 

Arbeitsgemeinschaft e.V. 2015). Gegenüber den für Solar-Planungen typischen 

Wirkfaktoren sind die Arten nicht empfindlich. Die Artgruppe wird daher nicht weiter in 

der artenschutzrechtlichen Prüfung bzw. Konfliktanalyse betrachtet. 

 

Schmetterlinge 

Abgesehen vom Nachtkerzenschwärmer (Proserpinus proserpina) kommen in 

Schleswig-Holstein derzeit keine Schmetterlingsarten des Anhangs IV der FFH-RL vor. 

Ein Vorkommen des wärmeliebenden Nachtkerzenschwärmers innerhalb des 

Plangebietes ist nicht zuletzt aufgrund der Habitatausstattung (keine Vorkommen der 

Nahrungspflanzen) auszuschließen. Gegenüber den für Planungen von PV-

Freiflächenanlagen typischen Wirkfaktoren sind die Arten nicht empfindlich. Die 

Artgruppe wird daher nicht weiter betrachtet. 

 

Käfer 

Innerhalb der Geltungsbereiche befinden sich Gehölzstrukturen, die ein grundsätzliches 

Potenzial als Lebensraum für die Käferarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie Heldbock 

(Cerambyx cerdo) und Eremit (Osmoderma eremita) bieten. Es werden jedoch keine 

Eingriffe in Gehölzbiotope notwendig. Gegenüber den für Planungen von PV-

Freiflächenanlagen typischen Wirkfaktoren sind die Arten nicht empfindlich. Der 

Schmalbindige Breitflügel-Tauchkäfer (Graphoderus bilineatus) besiedelt ausschließlich 
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große und dauerhaft wasserführende Seen und Teiche. Die Artgruppe wird daher nicht 

weiter in der artenschutzrechtlichen Prüfung bzw. Konfliktanalyse betrachtet. 

 

Weichtiere 

Vorkommen von Muschel- und Schneckenarten des Anhangs IV der FFH-RL können 

aufgrund fehlender Habitate innerhalb der Geltungsbereiche sicher ausgeschlossen 

werden. Die Artgruppe wird daher nicht weiter in der artenschutzrechtlichen Prüfung 

bzw. Konfliktanalyse betrachtet. 

Europäische Vogelarten 

Durch die teils innerhalb der PV-Anlage ungenutzten Bereiche entstehen Strukturen, die 

für einige Arten sich positiv auf die Lebensraumverfügbarkeit (Brachen, Saumstrukturen) 

auswirken. Ebenso können technische Strukturen sich positiv auf die Lebensweise 

auswirken (Sitzwarte, Singwarte) 

In den ungenutzten Bereichen, durch die Extensivierung der Fläche (insbes. bei Acker) 

und der Anlage von Nebenanlagen (z.B. Zaun) entstehen neue Lebensräume für Arten. 

Insbesondere in relativ strukturarmen Landschaften, die intensiv genutzt werden, können 

die neu geschaffenen Strukturen wie bspw. der Zaun als Sing- oder Sitzwarte genutzt 

werden. 

 

Im Hinblick auf die zu prüfenden Verbotstatbestände ist es sinnvoll, zwischen den 

folgenden Gruppen zu differenzieren: 

• Brutvögel – brüten innerhalb des Plangebietes und können durch Verluste von 
Fortpflanzungsstätten, Störungen und ggf. baubedingten Schädigungen (Nester, 
Gelege, Jungvögel) betroffen werden.  

• Rastvögel – nutzen Teile des Plangebietes meist flexibel und großräumig als 
Rast- und Nahrungsgebiet v.a. im Frühjahr und Herbst. Artenschutzrechtlich 
relevante Beeinträchtigungen der Arten bzw. Rastgebiete können durch 
erhebliche Störungen (Bautätigkeit, Scheuchwirkung) oder durch die dauerhafte 
Entwertung von landesweit bedeutenden Rastplätzen entstehen. 

• Zugvögel – diese Vögel überfliegen den Untersuchungsraum v.a. im Frühjahr und 
Herbst auf dem Weg zwischen den v.a. nordischen Brutgebieten und den 
Überwinterungsgebieten. Beeinträchtigungen dieser Arten sind durch Solar-
Freiflächenanlagen nicht zu erwarten.  
 

Brutvögel 

Mit Verweis auf die Bestandsdarstellung in Kap. 4.2.3 und auf die betroffenen 

Habitatstrukturen (v.a. Offenland, potenziell kleinräumiger Eingriff in Gehölzstrukturen, 

sehr wenig Gewässer) bezieht sich eine potenzielle vorhabenbedingte Betroffenheit von 

europäischen Vogelarten nach den vorliegenden Daten auf Brutvogelarten mit 

Einzelartprüfung (Wachtel, Feldlerche, Heidelerche, Mehlschwalbe, Rauchschwalbe) 

und der drei Brutvogelgilden, nämlich Bodenbrüter des Offenlandes, Gehölzbrüter und 
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Brutvögel menschlicher Bauten. Diese Arten bzw. Gilden werden in der 

Artenschutzprüfung berücksichtigt. 

 

Rastvögel 

Eine artenschutzrechtliche Relevanz besitzen lediglich Rastbestände, die innerhalb 

eines Betrachtungsraumes regelmäßig 2 % des landesweiten Bestandes einer Art 

aufweisen und damit in der Flächenbewertung einen funktional und geomorphologisch 

abgrenzbaren Raum mit landesweiter Bedeutung als Rastgebiet ergeben (LBV SH und 

AfPE 2016). Nur solche Räume sind als „Ruhestätte“ im Sinne des § 44 (1) 3 BNatSchG 

aufzufassen. Für kleinere Bestände ist davon auszugehen, dass sie in der Regel eine 

hohe Flexibilität aufweisen und den vorhabenbedingten Beeinträchtigungen ausweichen 

können. 

Gemäß der Bestandsbeschreibung in Kap. 4.2.3 ist für keine der potenziell 

vorkommenden Rastvogelarten mit einer Überschreitung der 2 %-Grenze des 

landesweiten Rastbestandes als Schwellenwert für wertgebende Rastbestände (v.a. 

nordische Gänse und Schwäne sowie Limikolen) zu rechnen, insbesondere auch nicht 

mit einer regelmäßigen Überschreitung.  

Erhebliche Beeinträchtigungen und folglich das Eintreten der Zugriffsverbote der 

erheblichen Störung und der Schädigung/Vernichtung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten gemäß § 44 (1) BNatSchG können somit für Rastvögel ausgeschlossen 

werden.  

 

Vogelzug 

Mit Verweis auf die Bestandsdarstellung in Kap. 4.2.3 sind für den Vogelzug in der 

artenschutzrechtlichen Prüfung bzw. Konfliktanalyse nicht weiter zu betrachten.  

4.8.2 Prüfen der Verbotstatbestände 

Nachfolgend wird für die relevanten, gemäß der durchgeführten Relevanzprüfung näher 

zu betrachtenden Arten geprüft, ob der Realisierung von PV-Freiflächenvorhaben 

innerhalb der Geltungsbereiche der Änderung des FNP und der Aufstellung des B-Plans 

nach jetzigem Kenntnisstand unüberwindliche Verbotstatbestände des § 44 (1) 

BNatSchG unter Berücksichtigung der Art. 12 und 13 FFH-RL und Art. 5 VSch-RL 

entgegenstehen.  

Dazu werden zuerst die wesentlichen bewertungsrelevanten Aspekte, die sich aus dem 

zu prüfenden Vorhabentyp (hier: PV-Freiflächenanlagen) ergeben, für die drei 

Verbotstatbestände erläutert. Anschließend erfolgt die artenschutzrechtliche Prüfung für 

die Anhang IV-Arten der FFH-Richtlinie und für die europäischen Vogelarten. Je nach 

Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prüfung wird geprüft, ob durch 

Vermeidungsmaßnahmen (vgl. Kap. 4.4) ein Verstoß gegen die Verbote des § 44 (1) 
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BNatSchG vermieden werden kann. Soweit dies nicht möglich ist, wird geprüft, ob die 

rechtlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG gegeben 

wären. 

Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG 

Schädigung / Tötung von Individuen gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1, 4 BNatSchG 

Gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist es verboten, wild 

lebende Tiere der besonders geschützten Arten zu verletzen oder zu töten. Für nach 

§ 15 Abs. 1 BNatSchG unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und 

Landschaft sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 S. 1 BNatSchG liegt das 

Tötungsverbot nach § 44 Abs. 5 S. 2 Nr. 1 BNatSchG nicht vor, wenn die 

Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und 

Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese 

Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten 

Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann. 

Voraussetzung für die Inanspruchnahme dieser Privilegierung ist eine Konfliktanalyse 

auch für Arten, die lediglich nach nationalem Recht geschützt sind (bzw. keinem 

Schutzstatus unterliegen), da diese ggf. auch eine Bedeutung für die Leistungs- und 

Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts im Sinne des § 14 (1) BNatSchG haben können. 

Diese Konfliktanalyse auch für nicht artenschutzrechtlich relevante Arten erfolgt in Kap. 

4.2.3. 

Mit dieser im Jahr 2017 eingeführten Änderung des BNatSchG hat der Gesetzgeber die 

ständige Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts aufgegriffen (BVerwG, Urteil 

vom 9. Juli 2008 – 9 A 14/07, Rn. 90f.), die verhindern soll, dass das Tötungsverbot zu 

einem unverhältnismäßigen Planungshindernis wird oder die Ausnahmeregelung des 

§ 45 Abs. 7 BNatSchG – entgegen der Gesetzessystematik – über Gebühr genutzt 

werden müsste. Diese Gesetzesänderung sollte ausdrücklich die bisherige ständige 

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts fortführen. 

Für wild lebende Tiere, und damit auch für solche besonders geschützter Arten, besteht 

stets bereits vorhabenunabhängig ein allgemeines Tötungsrisiko (Grundrisiko), welches 

sich nicht nur aus dem allgemeinen Naturgeschehen (z.B. Tod durch Prädation, widrige 

klimatische Bedingungen, Nahrungsknappheit, Krankheiten) ergibt, sondern auch dann 

sozialadäquat und deshalb hinzunehmen ist, wenn es zwar vom Menschen verursacht 

ist, aber nur einzelne Individuen betrifft (BVerwG, Beschluss vom 8. März 2018 – 9 B 

25/17, Rn. 11). Tierisches Leben existiert nicht in einer unberührten, sondern in einer 

vom Menschen gestalteten Landschaft. 

Eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos, im Vergleich zum Grundrisiko, kann sich 

aus dem Betrieb oder der Errichtung eines Vorhabens ergeben (BVerwG, Urteil vom 8. 

Januar 2014 – 9 A 4/13, Rn. 99). Durch die Solar-Freiflächennutzung ist eine Tötung 

oder Schädigung von Individuen bzw. von Entwicklungsformen möglich infolge von 

baubedingten Beeinträchtigungen, insbesondere bei Flächeninanspruchnahmen von 
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Lebensräumen im Baufeld (z.B. Tötung immobiler Jungvögel bzw. Zerstörung von 

Gelegen) oder durch Vertreibung brütender Vögel (z.B. Verlust der Gelege). 

Die Verwirklichung von Tötungsverboten während der Bauzeit ist i.d.R. durch 

Bauvorgaben (Bauzeit und -methoden etc.) oder geeignete Schutzmaßnahmen (z.B. 

Verhinderung der Ansiedlung von Brutvögeln innerhalb des Baufeldes) sicher zu 

vermeiden.  

 

Erhebliche Störung gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Hier sind nur gegenüber den vorhabenspezifischen Wirkungen empfindliche Arten zu 

berücksichtigen. Bei Solar-Freiflächenanlagen betrifft dies in erster Linie gegenüber 

optischen Störungen empfindliche Brut- und Rastvögel. Die Verwirklichung des 

Verbotstatbestands ist an die Verschlechterung des Erhaltungszustands der betroffenen 

lokalen Population gekoppelt. Die lokale Population ist räumlich bzw. artspezifisch zu 

definieren.  

Störungen sind in der Regel zeitlich begrenzt. Dauerhafte erhebliche Störungen, die zu 

einer Entwertung von Fortpflanzungsstätten führen, werden hier unter dem Tatbestand 

der Schädigung bzw. Zerstörung der Fortpflanzungsstätte gefasst.  

 

Schädigung / Vernichtung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG 

Die Vernichtung oder Schädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten einer 

geschützten Art sind durch bau- und anlagebedingte Flächeninanspruchnahmen von im 

Baufeld befindlichen Lebensräumen möglich. In Bezug auf das zu prüfende Vorhaben 

für PV-Freiflächenanlagen bezieht sich dies auf die für Zuwegungen und 

Kranstellflächen bzw. Fundamente genutzten sowie dauerhaft überprägten 

Modulflächen.  

Es sind grundsätzlich alle Arten empfindlich, jedoch nur bei Betroffenheit der 

artenschutzrechtlich relevanten Teillebensräume. Ausschließlich als Jagdgebiete 

genutzte Teilhabitate einer Art zählen i.d.R. nicht dazu, es sei denn, dass sie für die 

Funktion einer Fortpflanzungsstätte unverzichtbar sind. Eine räumliche Begrenzung auf 

den eigentlichen Vorhabenbereich inkl. Baufeld sowie dessen näherem Umfeld ist in der 

Regel möglich. Im spezifisch zu definierenden Umfeld können darüber hinaus auch 

Beeinträchtigungen möglich sein, wenn die betriebsbedingten Emissionen des 

Vorhabens zu einer nachhaltigen Entwertung der ökologischen Funktion von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten führen. 

Das Verbot nach Abs. 1 Nr. 3 liegt nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem 

Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

weiterhin erfüllt bleibt. 
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Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

Haselmaus 

Schädigung / Tötung von Individuen gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1, 4 BNatSchG 

Haselmäuse sind durch den Betrieb von PV-Freiflächenanlagen nicht betroffen. 

Haselmäuse wären durch baubedingte Tötungen von dem Vorhaben betroffen, wenn 

sich Individuen in den von Rodungen oder Entnahmen betroffenen Gehölzen oder 

Knicks bzw. Feldhecken befänden. Es werden eventuell Eingriffe in Wall- und 

Gehölzbiotope (rd. 5 m) notwendig. Daher werden die potenziell als Haselmaus-

Lebensraum relevanten Bereiche beeinträchtigt.  

Folgend werden Vermeidungsmaßnahmen für diese Art als möglich erachtet, die eine 

Störungen, Verletzungen oder direkte Tötungen von Individuen oder Nestern verhindert 

(vgl. Kap. 4.4.1).  

 

Vorgaben für Rodungsarbeiten / unattraktive Gestaltung des Eingriffsbereiches 

Variante a:  gestaffelte Flächeninanspruchnahme 

oder 

Variante b: Vergrämung durch unattraktive Gestaltung des Teil-Lebensraums während 

der Aktivitätszeit (Alternativ für kleinflächigen Eingriff ohne größeren Altbaumbestand 

im Gehölzverbund / Ausweichhabitate vorhanden). 

 

Neben direkten baubedingten Beeinträchtigungen können Haselmäuse auch potenziell 

durch eine Zunahme des KFZ-Verkehrs im Umfeld ihrer Lebensräume und damit 

verbundenen Tötungen betroffen sein. Durch die arboreale, nächtliche Lebensweise 

bzw. die artspezifisch ausgeprägte Meidung der Fortbewegung am Boden (durch 

Offenbereiche) ist nur ein sehr geringes Kollisionsrisiko mit KFZ/Schwertransporten 

gegeben. Querungen der Zuwegung finden nicht regulär statt. Eine Frequentierung der 

Zuwegung durch Fahrzeuge in den Nachtstunden findet in einem sehr begrenzten 

Zeitraum statt. Der ansonsten in Zusammenhang mit der PV-Freiflächenanlage 

stattfindende Verkehr z.B. für Wartungsarbeiten findet am Tag statt und ist stellt somit 

für die Haselmaus keinen Konflikt dar. Aufgrund dessen ist von keiner erhöhten 

Kollisionsgefährdung mit KFZ für die Haselmaus auszugehen. 
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Erhebliche Störung gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Störungen durch den Bau (Tagbaustelle) oder den Betrieb der PV-Freiflächenanlage 

sind für Haselmäuse nicht anzunehmen.  

 

Schädigung / Vernichtung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten gem. § 44 Abs. 1 

Nr. 3 BNatSchG 

Es erfolgen im Rahmen des Vorhabens potenziell nur sehr geringe Eingriffe in 

Lebensräume von Haselmäusen (Knick-/Feldheckenrodungen). Somit bleiben 

ausreichend Lebensräume im Umfeld erhalten.  

Es werden für die geplanten PV-Freiflächenanlage v.a. bestehende Wege/Straßen 

genutzt. Ein Neubau von Wegen und damit eine mögliche Zerschneidung von 

Lebensräumen für die Haselmaus finden nicht statt.  

Auch ist kein Lebensraumverlust durch Störwirkungen zu erwarten, da im Umfeld der 

potenziellen Haselmauslebensräume nur geringfügige Störungen durch bau- oder 

betriebsbedingte Schallimmissionen oder optische Störungen (z.B. Licht) erfolgen 

werden.  

 

Wolf 

Schädigung / Tötung von Individuen gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1, 4 BNatSchG 

Baubedingte Tötungen können aufgrund der Art der Baustelle und der Scheu des Wolfes 

gegenüber Menschen sicher ausgeschlossen werden. Die Baustelle wird als 

Tagbaustelle betrieben, wodurch sie nicht in den Hauptaktivitätszeitraum des Wolfes 

fällt. Wölfe meiden zwar den Kontakt zu Menschen, können aber gegen Autos und 

Maschinen relativ tolerant sein. Dennoch ist von einer eher abschreckenden Wirkung im 

Baustellenbereich auszugehen, sodass ein Eintritt des Wolfes auf die Baustelle nicht zu 

erwarten ist. 

Bei Photovoltaikanlagen handelt es sich um starre, unbewegliche technische Anlagen. 

Sollte ein Wolf wider Erwarten trotz Umzäunung in die Anlage gelangen, gehen von der 

Anlage keine Wirkungen aus, die zu einer Tötung führen können. Somit kann 

ausgeschlossen werden, dass es zu bau- und betriebsbedingten Tötungen kommt. 

 

Erhebliche Störung gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Das Vorhaben greift nicht in den Rückzugsort des Wolfes (Segeberger Forst) ein und es 

kommt zu keinen Fäll- oder Rückearbeiten im Zuge des Vorhabens im 

Umgebungsbereich des Wolfsnachweises. Auch Störungen während der 

Jungenaufzucht in der Nähe der Wurfhöhle werden durch das Vorhaben nicht erfolgen. 

Die Lebensraumzerschneidung ist für Säugetiere mit großen Territorien und 

Wanderverhalten eine besondere Bedrohung, insbesondere hinsichtlich der Nutzung der 

Lebensräume, der Überlebensfähigkeit und dem genetischen Austausch. Wie im Kapitel 
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Schalenwild beschrieben, befindet sich das Vorhaben innerhalb eines 

Fernwanderweges. Hierbei handelt es sich zwar um tradierte Wanderwege des 

Rotwildes, allerdings handelt es sich beim Rotwild um das größte Säugetier der hiesigen 

Landschaft und wird als Flagshipart für weitere wandernde Tierarten gehandelt. Es kann 

also davon ausgegangen werden, dass die Wanderkorridore für das Rotwild, die 

Grundlage für Wiedervernetzungskonzepte sind, auch Hinweise auf 

Wanderbeziehungen weiterer Großsäuger geben. 

Auch für den Wolf können Freiflächenphotovoltaikanlagen, insbesondere aufgrund der 

Einzäunung zu einer Zerschneidung der Lebensräume beitragen. Bei Bebauung 

innerhalb des Wanderkorridores können Wanderbeziehungen aufgrund der 

Zerschneidung und der Barrierewirkung beeinträchtigt werden. Zwischen der Siedlung 

und der Freiflächenphotovoltaikanlage verbleibt ein Korridor von rd. 400 m. Der Wolf 

gewöhnt sich an starre Strukturen (z.B. Häuser) oder an Fahrzeuge, reagiert allerdings 

scheu hinsichtlich der Begegnung mit Menschen. Somit ist nicht davon auszugehen, 

dass die reine Siedlungsabgrenzung gemieden wird. Allerdings kann es durch die Nähe 

zu Siedlungen auch zu einem erhöhten Aufkommen Erholungssuchender 

(Spaziergänger, Hundebesitzer) kommen, wodurch grundsätzlich eine geringfügige 

Meidewirkung anzunehmen ist. Allerdings kann angenommen werden, dass die 

Aktivitätszeiten der Menschen nicht deckungsgleich mit den des Wolfes sind, so dass 

eine Wanderung zwischen der Photovoltaikanlage und der Siedlung weiterhin möglich 

ist. 

Der Störungstatbestand wird somit nicht ausgelöst. 

 

Schädigung / Vernichtung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten gem. § 44 Abs. 1 

Nr. 3 BNatSchG 

In den Wald, in dem das Wolfsrudel aller Kenntnisse nach seine Wurfhöhle und 

Rückzugsort hat, wird durch das Vorhaben nicht zerstört. Eingriffe finden nicht statt.  

Somit werden keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten zerstört. 

Europäische Vogelarten 

Brutvögel (inkl. Großvögel der Umgebung) 

Für die Gruppe der Brutvögel wurden die Arten Wachtel, Feldlerche, Heidelerche, 

Neuntöter, Mehlschwalbe, Rauchschwalbe Einzelprüfungen und für weitere 

wertgebenden Arten eine Gildenprüfung für Offenlandarten, Gehölzbrüter und Brutvögel 

menschlicher Bauten zusammen durchgeführt. 
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Schädigung / Tötung von Individuen gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1, 4 BNatSchG 

Offenlandarten (Gilde, Wachtel, Feldlerche, Heidelerche) 

Mögliche vorhabenbedingte Schädigungen bzw. Tötungen können sich baubedingt zum 

einen im Zuge der Einrichtung der Baufelder und Zuwegungen sowie durch Störungen 

in Folge der Bautätigkeiten ergeben. 

Um Störungen, Verletzungen oder direkte Tötungen von Individuen, Gelegen oder 

Nestern zu vermeiden, ist folgende Vermeidungsmaßnahme erforderlich: 

• Bauzeitenregelung (siehe Kap. 4.4.1). Bautätigkeiten sind zwischen dem 15.08. 

bis zum 28.02. durchzuführen. 

Ist der Zeitraum hinsichtlich der Offenlandbrüter nicht einzuhalten, sind folgende 

Maßnahmen durch fachlich geschultes Personal durchzuführen 

• Vergrämung von Offenlandarten durch Aufstellung von Flatterband (siehe Kap. 

4.4.1). 

Für die Brutvogelarten ergibt die Artenschutzprüfung, dass das betriebsbedingte 

Tötungsrisiko nicht zu einer signifikanten Erhöhung des allgemeinen Lebensrisikos 

dieser Arten führt.  

Bei Durchführung der angegebenen Bauzeitenregelungen und/oder 

Vergrämungsmaßnahmen ist sichergestellt, dass das Schädigungsverbot nicht 

verwirklicht wird. 

 

Gehölzbrüter (Gilde, Neuntöter) 

Durch die potenziellen Gehölzeingriffe können Bruthabitate von Gehölzbrütern betroffen 

werden. Weitere mögliche vorhabenbedingte Schädigungen bzw. Tötungen können sich 

durch Störungen in Folge der Bautätigkeiten ergeben. 

Um baubedingte Verletzungen oder Tötungen von Individuen durch Störungen zu 

vermeiden, ist der Beginn der außerhalb der Brutzeit zu legen. Bei einem 

kontinuierlichen Betrieb ist dann davon auszugehen, dass sich die Brutvögel in 

ausreichender Entfernung zu den Bautätigkeiten ansiedeln.  

Es ist folgende Vermeidungsmaßnahme erforderlich: 

• Bauzeitenregelung: Bautätigkeiten im Umkreis der Gehölze sind zwischen dem 

01.10 bis zum 28.02. zu beginnen. 

Bei Durchführung der angegebenen Bauzeitenregelungen ist sichergestellt, dass das 

Schädigungsverbot nicht verwirklicht wird. 

 

Brutvögel menschlicher Bauten (Mehlschwalbe, Rauchschwalbe) 

Mehlschwalben: Die Art baut ihre Nester an Häusern, Scheunen, Brücken und sogar an 

Felswänden. Mehlschwalben brüten in Kolonien und bauen ihre Nester dicht an dicht. In 
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diese Habitate werden nicht eingegriffen bzw. kommen in den Geltungsbereichen nicht 

vor.  

Rauchschwalbe: Rauchschwalben bauen ihren Nestern zumeist an Stallungen 

landwirtschaftlicher Betriebe. In diese Habitate werden nicht eingegriffen bzw. kommen 

in den Geltungsbereichen nicht vor.  

Grauschnäpper: Grauschnäpper brüten in überwiegend in Nischen von Gehölzen oder 

Bauwerken. In diese Habitate werden nicht eingegriffen bzw. kommen in den 

Geltungsbereichen nicht vor. Das Schädigungsverbot wird nicht verwirklicht. 

Das Schädigungsverbot für die Brutvögel menschlicher Bauten wird nicht verwirklicht. 

 

Erhebliche Störung gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Aufgrund der einzuhaltenden Bauzeitenregelungen bzw. Vergrämung können erhebliche 

baubedingte Störungen von Brutvögeln ausgeschlossen werden. 

Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes ist sicher auszuschließen, ein 

Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG wird daher nicht verwirklicht. 

Schädigung / Vernichtung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten gem. § 44 Abs. 1 

Nr. 3 BNatSchG 

Offenlandarten (Gilde, Wachtel, Feldlerche, Heidelerche) 

Gilde: Neben den genannten wertgebenden Offenlandarten wurden keine weiteren 

wertgebenden Offenlandarten auf der Fläche des Plangebietes nachgewiesen. Da es 

sich bei der betroffenen Fläche um Biotoptypen handeln, die in der Umgebung weiterhin 

vorhanden sind, können die vorkommenden Vogelarten problemlos auf angrenzende, 

ähnlich strukturierte Flächen ausweichen, so dass die ökologische Funktion der 

Fortpflanzungsstätte im räumlichen Zusammenhang im Sinne des § 44 (5) BNatSchG 

weiterhin gewährleistet ist. Darüber hinaus geschieht die Auswahl des Neststandortes 

jedes Jahr neu (je nach angebauter Feldfrucht, Lage von Fehlstellen etc.).  

Da die Fläche der PV-Anlage extensiv beweidet wird und im Umfeld weitere Flächen zur 

Verfügung stehen, ist auch davon auszugehen, dass weiterhin ausreichend 

Nahrungshabitate für die Offenlandbrüter zur Verfügung stehen.  

 

Wachtel: Wachteln besiedeln vornehmlich niedrigwüchsige Getreideäcker sandiger 

Standorte, treten aber auch in extensiv genutztem Grünland und Brachen auf. Das 

Auftreten der Wachtel ist grundsätzlich sehr unstet und die Besetzung von Revieren 

unterliegt starken jährlichen Schwankungen in hoher Abhängigkeit zur jeweiligen 

landwirtschaftlichen Nutzung der einzelnen Flächen. Rufende Männchen müssen oft 

nicht mit tatsächlichen Bruten in Verbindung gebracht werden. Häufig kommt es zu 

Umpaarungen oder Männchen, die nach dem Brutbeginn vertrieben werden, rufen an 
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anderer Stelle. Wachteln sind Bodenbrüter. Die Hauptbrutzeit beginnt ab Mitte/Ende Mai 

bis reicht oftmals bis weit in den Juli hinein (Bauer et al. 2005). 

Die Beurteilung der Bestandsentwicklung der Wachtel ist aufgrund des stark 

fluktuierenden Bestands und der Erfassungsprobleme schwierig. Offenbar fand in den 

letzten Jahren nach deutlichen Bestandseinbrüchen in den 1970er und 1980er Jahren 

aber eine deutliche Bestandserholung statt. Der derzeitige Bestand wird bundesweit auf 

etwa 16.000 bis 30.000 Reviere geschätzt (Gerlach et al. 2019). Schleswig-Holstein 

beherbergt derzeit etwa 200-500 Paare (Kieckbusch et al. 2021). Da Schleswig-Holstein 

an der nordwestlichen Arealgrenze liegt, ist der nördliche Landesteil deutlich geringer 

besiedelt. Ansonsten sind Geest und Hügelland, aber auch die größeren Niederungen 

im Westen des Landes gleichermaßen besiedelt. 

Im Rahmen der Erfassung konnte lediglich ein Brutpaar der Wachtel im Norden des 

Untersuchungsgebietes festgestellt werden.  

Gemäß der Studie des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (Bayerisches Ladensamt 

für Umwelt 2022) konnte innerhalb der PV-Anlage eine Wachtel singend festgestellt 

werden. Aufgrund der geringen Anzahl der Sichtungen kann keine Aussage zum 

Verhalten der Wachtel zu PV-Anlagen getroffen werden. In anderen Studien wurden 

Wachteln als Brutvögel ebenfalls nur vermutet (Badelt et al. 2020). Nach Badelt et al. 

handelt es sich bei der Wachtel um eine Offenlandart, die nachweislich in 

Photovoltaikfreiflächenanlagen brütet. Als Brutvogel konnte die Wachtel in geringer 

Siedlungsdichte in einer Freiflächensolaranlage nachgewiesen werden. Hierbei wurde 

ein Revier in der Solaranlage und ein Revier randlich (Markus Zaplata und Matthias 

Stöfer 2022) nachgewiesen, wobei sich die Revierzahlen der Wachtel nicht veränderten. 

Nur in einer Studie konnte nachgewiesen werden, dass Wachteln den Bereich des 

Solarparks nach der Errichtung nicht mehr als Habitat nutzten (Badelt et al. 2020).  

Die Wachtel sucht sich jedes Jahr einen neuen Brutplatz und folgt bei der Brutplatzsuche 

der Kulturlandschaft. Die Anbaurituale der Landwirtschaft bestimmen folglich die Suche 

nach einem geeigneten Brutplatz mit. Insbesondere bei Ackerbruten, wie im 

vorliegenden Fall, ist davon auszugehen, dass je nach angebauter Kultur im folgenden 

Jahr die Brut von dem diesjährigen Standort verlagert wird. Die diesjährige Brut fand auf 

einem Intensivacker statt; einem Lebensraumtyp der in der dynamischen 

Kulturlandschaft vielfach vorhanden ist. Wachtel nutzen zudem auch extensives 

Grünland und Brachen als Bruthabitat, welches durch die Freiflächensolaranlage 

entsteht.  

Durch die Bauzeitenregelung wird der Störungstatbestand ebenso wie die Tötung sicher 

vermieden. Durch die Hinweise, dass Wachteln grundsätzlich auch in Solarparks brüten 

können, gepaart mit der Tatsache, dass Wachteln nicht brutplatztreu sind und sich in der 

Kulturlandschaft der Anbaufolge der Landwirte anpassen, ist anzunehmen, dass keine 

Fortpflanzungs- und/oder Ruhestätten zerstört werden. 
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Feldlerche: Als ursprünglicher Steppenbewohner bevorzugt die Feldlerche Habitate mit 

lückiger, kurzrasiger Vegetation. So werden hohe Siedlungsdichten insbesondere in 

Heiden, Salzwiesen sowie innerhalb der Agrarlandschaft auf extensiver genutzten 

Acker- und Grünlandstandorten erreicht. Eine deutlich geringere Dichte weisen die 

Bereiche der Agrarlandschaft auf, in denen ein noch dichtes Knicknetz vorhanden ist 

oder die einer besonders hohen Nutzungsintensität unterliegen. Zu vertikalen Strukturen 

wie Waldrändern, Baumreihen oder Gebäuden wie auch zu Hochspannungs-

Freileitungen werden Meideabstände eingehalten. Hierbei ist weniger die Höhe als 

vielmehr die Größe der Gehölz- bzw. Siedlungsflächen entscheidend für die Größe des 

eingehaltenen Abstandes. Die Feldlerche ist eine Art mit einem ausgeprägten Singflug. 

Die Feldlerche wurde mit 10 Revierpaaren (3 Paare innerhalb des Plangebietes) 

nachgewiesen. Entsprechend den o.g. Habitatpräferenzen schwankt die Revierdichte in 

Abhängigkeit von der Strukturausstattung und Nutzungsintensität. Eine deutlich 

geringere Dichte der Art ist in Landschaftsausschnitten gegeben, die durch ein dichtes 

Knicknetz und/oder durch Feldgehölze und Waldbestände gekennzeichnet sind. 

Geringere Dichten sind zudem im Umfeld von stark befahrenen Fernstraßen und 

Hochspannungs-Freileitungen anzunehmen, da die Feldlerche als lärmempfindlich gilt 

und Leitungen meidet. Diese Abstufung der Dichten spiegelt sich in den Ergebnissen der 

Erfassung wider – so sind in den angrenzenden, größeren Flächen zur Planung mehr 

Feldlerchen kartiert worden als in den kleineren Flächen innerhalb des Plangebietes.  

Nach den Baumaßnahmen stehen innerhalb der Freiflächenphotovoltaikanlage 

grundsätzlich Flächen als Lebensraum wieder zur Verfügung. Durch das artspezifische 

Meideverhalten (Scheuchwirkung) zu den überbauten Bereichen kann es zu negativen 

Auswirkungen auf die Feldlerche in Form einer Entwertung potenzieller Brutflächen 

kommen. Dass Feldlerchen grundsätzlich in Solarparks vorkommen können, bestätigt 

jedoch eine Studie aus Bayern, bei der in vier von fünf untersuchten Solarparks 

Feldlerchen nachgewiesen werden konnten. In der Studie von (Tröltzsch und Neuling 

2013) konnte für die Feldlerche in der Anlage in Firnow eine Revierdichte von 1,2/10 ha 

nachgewiesen werden, die sowohl im Jahr der Inbetriebnahme (2011) als auch in dem 

Folgejahr (2012) stabil blieb. In der Anlage Finow II wurden keine Erfassungen in den 

Vorjahren durchgeführt, allerdings wurde nach Errichtung der Anlage (2012) eine 

Brutdichte von 2,5 Revieren/10 ha festgestellt. Im Solarpark Ronneburg „Süd 1“ in 

Thüringen wurden an zehn Tagen im Jahr 2011 auf rd. 25 ha Erfassungen der Brutvögel 

durchgeführt. Als Vergleich für die Daten liegen Erfassungen aus 2008 (vor Baubeginn) 

und aus dem Jahr 2011 (1. Betriebsjahr) vor. Für die Feldlerche wurde 2008 rd. 4-5 

Brutpaare festgestellt. 2010 konnten nur 3 Brutpaare erfasst werden, wobei die Zahl im 

ersten Betriebsjahr stieg und 6 Brutpaare festgestellt wurden. Bezogen auf die 25 ha 

Untersuchungsgebiet lag die Brutdichte innerhalb der Anlage somit bei 2,4 

Brutpaaren/10 ha (Lieder, Klaus; Lumpe, Josef 2011). Auch (Herden et al. 2009) konnte 

innerhalb von PV-Anlagen die Brut von Feldlerchen nachweisen. Dabei konnten im 

Solarpark Erlasee (75 ha) 2006 rd. 10 Brutpaare (Dichte: 1,3 BP/10 ha) und in der Anlage 

in Mühlhausen (21 ha) mindestens 5-6 Paare (Dichte: 2,3 BP/10 ha) nachgewiesen 

werden. In einem Solarpark bei Salzwedel konnten auf ca. 10,5 ha insgesamt neun 
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Brutpaare (Brutdichte: rd. 0,8 BP/10 ha) nachgewiesen werden. Im Durchschnitt ergibt 

sich somit eine Revierdichte von ca. 2,125 Brutpaaren/10 ha. Gerundet wird von einer 

durchschnittlichen Brutpaardichte von 2 BP/10 ha ausgegangen. 

Im vorliegenden Fall wurden im Zuge der Erfassung 3 Brutpaare innerhalb der 

Geltungsbereiche festgestellt. Hierbei konzentrierten sich die Reviere überwiegend auf 

den Süden der Geltungsbereiche. Im Norden der Geltungsbereiche finden sich vermehrt 

vertikale Strukturen wie die erhöhte Knickdichte. Da Feldlerchen zu vertikalen Strukturen 

einen Meideabstand einhalten (angenommen werden rd. 50 m), wird für die Berechnung 

der durchschnittlichen Revierdichte innerhalb der Geltungsbereiche der Bereich 

abgezogen, der in der Theorie aufgrund des Meideabstandes für die Feldlerchen nicht 

zur Verfügung steht. Somit ergeben sich rd. 14 ha potenzieller Lebensraum und bezogen 

auf 3 erfasste Brutpaare eine Revierdichte von rd. 2,1 Revieren/10 ha.  

Mit Annahme, dass rd. 2,0 Revierpaare/10 ha im Solarpark grundsätzlich möglich sind 

und derzeit eine durchschnittliche Revierdichte von 2,1 Revieren/10 ha festgestellt 

wurde, sind keine Maßnahmen notwendig, die den Lebensraumverlust kompensieren. 

Anhand der mittleren Siedlungsdichte sowie dem Habitatverlust würde sich ein 

Revierverlust für die Feldlerche von lediglich 0,1 Revieren ergeben.  

 

Heidelerche: Als Leitart für Heiden benötigt die Heidelerche halboffene Landschaften mit 

mageren, trockenen Böden wie Trockenrasen oder Heiden. Bevorzugt werden warme 

Habitate, die reich an Insekten sind. Für die Nahrungssuche ist eine niedrige 

Vegetationsstruktur essenziell. Sie benötigt geeignete Sitz- und Singwarten im Habitat, 

wobei gerne Randbereiche von Wäldern mit lockeren Beständen genutzt werden. Hierzu 

dienen häufig als Sing- und Sitzwarten einzelne Bäume, Masten, Drähte und Zäune 

sowie lockere Baumbestände. 

Um den Bestand der Heidelerche zu erhalten bzw. zu schützen sind eine kurzrasige und 

lückige Bodenvegetation (möglichst nicht über 5 cm Aufwuchs) sowie ein ausreichendes 

Angebot an geeigneten Sitzwarten notwendig.  

Bestehende Lebensräume und Brutplätze, insbesondere Heidegebiete und 

Trockenrasen, sollten möglichst erhalten bleiben. Auch extensiv bewirtschaftete Fläche 

wie Weiden, Äcker und Brachflächen tragen einen Beitrag zum Erhalt des 

Lebensraumes der Art bei. Die intensiven Nutzungsformen mit einer hohen Düngerate 

führen zu einem hohen und flächendeckenden Vegetationsschluss. Somit werden die 

Flächen ungeeignet für die Heidelerche. Daher trägt eine extensive Beweidung von 

offenen Landschaften bspw. durch Schafe dazu bei, auf den Flächen eine niedrige 

Vegetation zu erhalten. Zudem ist die Minimierung von Störungen zum Erhalt der 

Heidelerche sinnvoll. Um die Störungen der Bruten zu vermeiden, wird empfohlen, die 

Störung durch Menschen bspw. durch Besucherlenkung und Leinenpflicht für Hunde zu 

reduzieren. Durch die Einzäunung der PV-Anlage entsteht somit ein ungestörter Bereich 

für die Heidelerche, die hier - sofern Beweidung stattfindet - Habitate vorfindet, die ihren 

Lebensraumansprüchen entspricht (Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-
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Pfalz und Saarland 2015). In der Studie von Tröltzsch und Neuling (2013) konnte für die 

Solaranlage in Firnow nachgewiesen werden, dass die Brutdichte sich von 1,0 

Revieren/10 ha nach der Errichtung des Solarparks auf 1,2 Brutpaare/10 ha im Jahr der 

Inbetriebnahme erhöhte bzw. auf 1,0 Reviere/10 ha im Jahr nach der Inbetriebnahme 

auf das vormalige Niveau einpendelte. Eine Verschlechterung der Brutdichte konnte 

nicht festgestellt werden. 

 

Gehölzbrüter (Gilde, Neuntöter) 

Es werden Eingriffe in Gehölze mit potenziellen Bruthabitaten von Gehölzbrütern 

vorgenommen. Bei den Gehölzbrütern handeln es sich um Arten, die ihre Nester in 

unterschiedlichen Höhen verschiedener Gehölzstrukturen anlegen. Alle Arten legen ihre 

Nester jedes Jahr neu an. Bei den Arten handelt es sich um häufige, weit verbreitete 

Arten, die hinsichtlich ihrer Brutplatzwahl recht anspruchslos sind und verschiedene 

Gehölzstrukturen zur Brut nutzen. 

Für extensiv bewirtschaftete Freiflächenanlagen kann ein erhöhtes Nahrungsangebot 

(gute Lebensräume für Kleinsäuger, Insekten und andere Beutetiere) angenommen 

werden. Insbesondere die strukturreich gestalteten und Flächen, Hecken und ein breites 

Blühangebot schaffen reiche Lebensräume. So konnten in Erhebungen die Nutzung von 

verschiedenen Gehölzbrütern in Freiflächenanlagen festgestellt werden (u.a. 

Baumpieper, Neuntöter) (Lieder, Klaus; Lumpe, Josef 2011; Raab 2015; Tröltzsch und 

Neuling 2013). 

Wie vorstehend erläutert, können baubedingte Störungen infolge der erforderlichen 

Bauzeitenregelung bzw. ggf. weiterer Maßnahmen ausgeschlossen werden. Zudem ist 

zu berücksichtigen, dass es sich bei den o.g. Arten um vergleichsweise wenig 

störungsempfindliche Arten handelt. 

Mögliche vorhabenbedingte Schädigung oder Vernichtung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten sind auszuschließen.  

 

Brutvögel menschlicher Bauten (Mehlschwalbe, Rauchschwalbe, Grauschnäpper) 

Für die Brutvögel menschlicher Bauten gehen kommt es zu keinen Verlusten von Brut- 

und Ruhestätten. In diese Biotope wird nicht eingegriffen oder sie kommen in den 

Geltungsbereichen nicht vor. Die Arten verwenden u.a. landwirtschaftliche Nutzflächen, 

jedoch zum Überflug und als Nahrungshabitat. Mit der Errichtung einer 

Freiflächenanlage mit extensiver Bewirtschaftung werden reiche Lebensräume, ein 

breites Blühangebot und folgend ein erhöhtes Nahrungsangebot (u.a. Insekten) für diese 

Arten geschaffen. In Erhebungen konnte die Nutzungen von verschiedenen Brutvögeln 

menschlicher Bauten in PV-Freiflächenanlagen festgestellt werden (u.a. Mehlschwalbe, 

Rauchschwalbe) (Raab 2015; Tröltzsch und Neuling 2013). 
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Unter der Voraussetzung, dass die Bauzeitenregelungen eingehalten werden, kann die 

Verwirklichung eines Verbotstatbestands nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG i.V.m. § 44 

Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen werden. 

4.9 Nichtdurchführung der Planung   

Wird das geplante Vorhaben nicht umgesetzt, wird die bisherige landwirtschaftliche 

Nutzung fortgeführt. Die Auswirkungen dieser Landnutzungsform werden voraussichtlich 

unverändert bleiben. So ist anzunehmen, dass die Auswirkungen der Landnutzung auf 

die Schutzgüter Boden und Wasser weiter wirken. Sie erfüllen weiterhin die 

Produktionsfunktion. Die Auswirkung des Klimawandels (z.B. Trockenheit) könnten 

langfristig das zukünftige Ertragspotenzial mindern.  

Mit der landwirtschaftlichen Nutzung geht eine Bodenbearbeitung sowie die Einträge von 

Dünger- und Pestizideinträgen einher. Diese Einträge und Bearbeitungen würden 

fortbestehen. 

Sofern das Vorhaben nicht realisiert wird, werden die Auswirkungen, die durch 

Freiflächenanlagen zu erwarten sind, nicht entstehen. Die Extensivierung, die durch die 

veränderte Flächennutzung entsteht, würde zu einer Aufwertung der Habitate führen, 

insbesondere, wenn es sich um Ackerflächen handelt, die extensiviert werden. Zudem 

kann bei Nichtdurchführung der Planung keine nachhaltige Erzeugung von Strom 

erfolgen. Durch die Nutzung erneuerbarer Energien kann einerseits die CO2-Produktion 

aber auch die Nutzung von fossiler Energie reduziert werden. 
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5 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Die Gemeinde Groß Kummerfeld möchte eine Nutzung von PV-Freiflächenanlagen auf 

ihrem Stadtgebiet ermöglichen und daher das Bauleitplanverfahren durchführen.  

Im Umweltbericht wurden die Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch, Pflanzen, 

Tiere, Biologische Vielfalt, Boden/Fläche/Wasser, Klima/Luft, Kultur/sonstige Sachgüter 

und Landschaftsbild betrachtet.  

Die Flächen in den Geltungsbereichen sind überwiegend als Acker- und 

Grünlandflächen genutzt. Die Lebensraumausstattung ist auf in der Agrarlandschaft 

häufige Biotoptypen beschränkt. Abgesehen von den landwirtschaftlichen Nutzflächen 

sind mehrere Gehölzstrukturen sowie eine teilversiegelte Verkehrsfläche im Westen 

vorhanden. Die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima und Luft sowie Landschaft sind 

entsprechend dem Landschaftsraum und der Nutzung typisch ausgeprägt und weisen 

keine besondere Bedeutung auf.  

Ab einer Entfernung von 3,5 km befindet sich am Dorfplatz in Gönnebek Bau- und 

Gartendenkmälern. Zudem sind in rd. 2 km Entfernung östlich zu der Planung mehrere 

Hügelgräber. Auf Grund der Entfernung sind Beeinträchtigungen nicht zu erwarten. Die 

Planung liegt auf einem archäologischen Interessengebiet. 

Die Darstellung von Flächen für die Errichtung und den Betrieb von 

Freiflächenphotovoltaikanlagen hat nur geringe Auswirkungen auf Natur und Umwelt, da 

es sich bei den betroffenen Flächen um Bereiche mit allgemeiner Bedeutung für den 

Naturschutz handelt. Das Landschaftsbild wird durch die Errichtung von 

Freiflächensolaranlagen zwar verändert, allerdings grenzen die Geltungsbereiche an 

Verkehrsstraßen, welche als Vorbelastungen wirken. Zukünftig wird in dem rund 400 m 

von der Planung entfernt liegenden Windvorranggebiet PR3_SEG_302 sind 

Windkraftanlagen errichtet.   

Hinsichtlich der umliegenden Schutzgebiete und des Biotopverbundsystems ergeben 

sich keine unüberwindbaren Planungshindernisse. 

Im Falle der Nullvariante kann die Nutzung der Erneuerbaren Energien nicht wie geplant 

ausgebaut werden. Es würde weiterhin eine landwirtschaftliche Nutzung auf diesen 

Flächen stattfinden.  
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